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Die Verglafungen find in den veranfchlagten Glasforten möglichft frei von allen
Fehlern auszuführen , forgfältig zu verftiften und zu verkitten.

Bei den Anftreicherarbeiten ift für die Ölfarben Bleiweiß zu verwenden ; die An¬

wendung von Schlämmkreide ift nicht geftattet. Alle Flächen find vor dem Anftrich
forgfältig zu reinigen ; der Anftrich darf erft dann aufgebracht werden , wenn die Flächen
gut ausgetrocknet find. Fugen im Holzwerk find zu verkitten, harzige Stellen mit Schel¬
lack zu überziehen . Holzteile erhalten einen Grundanftrich mit reinem Leinölfirnis ,
Eifenteile einen folchen mit Mennige.

§ 17. Gewichtsbefcheinigung .
Werden Lieferungsgegenftände anfchlagsmäßig nach dem Gewicht in Rechnung

geftellt, fo ift diefes, wenn die Gewichtsermittelungen nicht etwa unter Aufficht eines
von der Bauverwaltung dazu beftellten Beamten erfolgen können , durch amtliche
Wägefcheine nachzuweifen.

§ 18. Anzeigepflicht .
Der Unternehmer hat dem Baubeamten nachftehende Zeitpunkte anzuzeigen:
1 ) wann er den Bau begonnen hat ;
2) wann die Baugräben ausgehoben find ;
3) wann das Grundmauerwerk vollendet ift (und zwar vor deffen Verfüllung) ;
4) wann der Rohbau vollendet, oder bei Holzbauten, wann das Gebäude gerichtet ift.
Unterläßt der Unternehmer diefe Anzeigen, fo fteht dem Unterzeichneten Bau¬

beamten die Befugnis zu , denjenigen Bauzuftand auf Koften des Unternehmers foweit
wiederherftellen zu laffen , wie dies zur Vornahme der Unterfuchungen erforderlich ift . “

. , den . . ten .
Der Königl. Baubeamte. Der Unternehmer .

7 . Kapitel .

Beifpiele von technifchen Vorfchriften .

91.
Ausführung

von
Maurerarbeiten .

a) Neben-
leiftungen .

Nunmehr feien Beifpiele von technifchen Bedingungen für verfchiedene
Arbeiten und Lieferungen gegeben . Bei allen wird das Vorausfchicken der
früher angeführten 11 Paragraphen der allgemeinen Vorfchriften als felbftverftänd -
lich betrachtet . Auch ift nur anfangs auf die vorfchriftsmäßige Form der tech¬
nifchen Bedingungen Gewicht gelegt , während fpäter nur das rein Technifche
der Arbeiten und Lieferungen berückfichtigt wird .

Die Vorfchriften für die Ausführung von Maurerarbeiten werden nach dem
für die preußifche Bauverwaltung geltenden Mufter mit nur unwefentlichen Er¬
gänzungen und kleinen Änderungen gegeben .

Sofern im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt
ift , werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen nicht befonders ent-
fchädigt ; deshalb ift hierauf bei Bemeffung der Preife Rückficht zu nehmen .

1 ) Die Herftellung von Mauerwerk in Zementmörtel ftatt in Kalkmörtel, die An¬
lage von Bogen im Mauerwerk , die Anlage, der Verputz oder das Ausfugen der im
Gefchoßmauerwerk liegenden gewöhnlichen Rauch- und Lüftungsrohre und die Anlage
von Rohrfchlitzen.

2) Das Vermauern von Türdübeln , Kreuzholz- und Bohlenzargen, das Anfchlagen
und Vermauern der Balkenanker und Maueranker, die Ausmauerungen längs der Ort-
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balken , die Bekleidung der Balken mit Dachfteinen längs der Schornfteinkaften, das
Einfetzen und Verputzen von Schornftein-Reinigungstüren und von Lüftungsgittern.

3) Das Heranfehaffen der Bauftoffe von den auf der Bauteile befindlichen Lager¬
plätzen bis zum Orte der Verwendung.

4) Bei der Verblendung : das Aufmauern von fchlichten oder einfach gegliederten
Pfeilern, Fenftereinfaffungen ufw., die Reinigung und das Ausfugen der Flächen fowie
ihre Berüftung.

5) Bei den Putzarbeiten : das Verputzen der Türen , Fenfter , Fußleiften, Ofen¬
rohre, das Nachputzen , Schlämmen und Weißen, das Verputzen von Stuckverzierungen
und die Vorhaltung der Schablonen zum Ziehen von Gefimfen, die Befeitigung fämt-
licher am Putze während der Bauausführung vorkommenden Schäden.

6) Die Bereitung des Mörtels und die Zufuhr des hierzu und zur Ausführung
des Mauerwerkes erforderlichen Waffers innerhalb der Bauftelle . Das Näffen der
Mauerfteine vor deren Verwendung.

7) Das Vorhalten , fowie die An - und Abfuhr der Geräte und Rüftungen, das
Vorhalten der zu den Abdeckungen, Höhenmeffungen und Abnahmemeffungen erforder¬
lichen Arbeitskräfte und Geräte.

8) Die Herftellung , Vorhaltung und Wiederbefeitigung von Baubuden und Aborten
für die Arbeiter des Unternehmers .

Die Mauermaffen fowie die Flächenmaße für die einzelnen Arbeiten find b) Abnahme und

folgendermaßen zu berechnen :
Die Berechnung der Mauermaffen erfolgt in der im Koftenanfchlage (Maffen-

berechnung ) vorgefchriebenen Weife .
Die Gefchoßhöhen find zwifchen den Oberkanten der Fußböden zu be¬

rechnen .
Für Bruchfteinmauerwerk sind die Stärken auf halbe Dezimeter abzurunden .

Für die Stärke des Ziegelmauerwerkes gelten folgende Maße :

bei 3/a Stein ftarken Mauern = 12 cm ,
„ 1 „ n n

= 25 „
n D/ä ( i n 11 ^ »

„ 2 „ „ „ = 51 „ Ufw.

mit einem Zuwachfe von 13 cm für jede % Stein größere Mauerstärke . (Siehe .

Art. 38, S . 37 .)
Freiftehende Schornfteine find unter Angabe der Anzahl und Größe der

Rohre nach Metern der Höhe zu berechnen .
Die Gewölbe kommen mit den in die Ausführungszeichnungen einge -

fchriebenen Flächenmaßen zum Anfatz , und zwar einfchl . der Hintermauerung .

Für Pflasterungen gilt diefelbe Flächenberechnung wie bei Gewölben unter

Zufatz der Gurtbogenöffnungen und Nifchen .
Bei der Ermittelung der Putz - und Fugungsarbeiten im Äußeren und

Inneren find die Fenfter - und Türöffnungen , deren Leibungen geputzt oder ge¬

fugt werden follen , nicht abzuziehen , während bei Gurtbogenöffnungen eine

Seite der betreffenden Öffnung in Abzug kommt . Letzteres gefchieht auch bei

Türen , deren Futterbreite nicht die ganze Stärke der betreffenden Mauer ein¬

nimmt , während Türen mit vollen Futtern auf beiden Seiten beim Putz in Abzug
zu bringen sind . Die Länge weit ausladender Gefimfe wird an ihren größten

Ausladungen unter Zuziehung der etwaigen Verkröpfungen gemeffen , während



für kleinere Oefimfe der in der Vorberechnung ermittelte Umfang des Gebäudes
oder feiner Räume Geltung findet.

Die Maffenberechnungen find auf Grund rechtzeitig vorzunehmender Auf-
meffungen , dem Fortfehreiten der Maurerarbeiten entfprechend , fertig zu ftellen.

c> Erdarbeiten . Gewöhnlich übernehmen die Maurermeifter bei Hochbauten auch die Aus¬

führung der Erdarbeiten. Alsdann folgen hier etwa die folgenden Vorfchriften :
Genaue Befchreibung des auszufchachtenden Erdbodens . Der Mutterboden

und Rafen ift forgfältig abzuheben und feitwärts zum Zweck fpäterer Verwendung
zu lagern . Angaben über die Verwendung des ab- und ausgehobenen Erd¬
reiches. Zum Zweck der Abnahme sind an von der Bauverwaltung mit kleinen
Pfählen bezeichneten Punkten (fiehe Art. 24 , S . 25) Erdkegel ftehen zu laffen .
Die Ausfchachtung der Grundmauern wird nicht befonders vergütet , fondern ift
im Preis des Grundmauerwerkes eingefchloffen; ebenfo wird für das Abfteifen
der Baugruben , das Vorhalten des hierzu nötigen Materials, für Karrendielen,
Karren ufw . keine Entfchädigung geleiftet. Die Sohle der Baugrube ift durchaus
wagrecht abzugleichen. Fundftücke von wiffenfchaftlichem oder künftlerifchem
Werte gehören der Baubehörde.

d) Mörtel. Die Art und Weife des Kalklöfchens ift der Befchaffenheit des Kalkes und
feiner Verwendung entfprechend vorzufchreiben. Die Bereitung des Mörtels darf
nur befonders zuverläffigen Arbeitern übertragen werden . Das Mifchungsverhält-
nis zwifchen Kalk, Zement und Sand ift nach Maßgabe der zum Koftenanfchlage
gehörigen Bauftoffberechnung zu wählen.

Abgeftandener Mörtel darf nicht verwendet werden ; deshalb ift dafür Sorge
zu tragen , daß der Mörtel möglichft am Tage feiner Zubereitung verarbeitet
wird . Fertiger Kalkmörtel darf nicht länger als 24 Stunden, Zementmörtel nicht
über Mittag oder Nacht unverarbeitet ftehen bleiben . Zur Bereitung von Putz¬
mörtel darf nur überwinterter Kalk und befter Sand verwendet werden.

Auf Mängel der Bauftoffe hat der Unternehmer die Bauverwaltung ge¬
gebenenfalls aufmerkfam zu machen. Er hat die Bauftoffe in richtiger und vor¬
teilhafter Weife zu dem im Koftenanfchlage angegebenen Zwecke zu verwenden
und durch feiner Leute Verfchulden verlorengegangenes oder verdorbenes
Material zu erfetzen .

Diefe Vorfchrift ift befonders dann notwendig , wenn für die Beauffichtigung der Bauaus¬
führung nicht hinreichende oder nicht genügend erfahrene Hilfskräfte vorhanden find.

e> Schutz- Vor Eintritt des Winters müffen die noch nicht fertig geheilten , unter Dach
gebrachten Bauteile, foweit dies erforderlich ift , im Einvernehmen mit der Bau¬
verwaltung durch Aufbringen von Mauerfteinen, Überdecken mit durch Mauer¬
fteine befchwerter Dachpappe , mit Brettern oder Sand , Verpackung mit Stroh ,Zufetzen der Öffnungen , Herftellung von Notdächern oder auf andere geeignete
Weife gegen die Einwirkungen des Froftes und der Nähe möglichft gefchützt
werden.

Werden derartige Schutzvorkehrungen notwendig , weil der Unternehmer
feinen vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachgekommen ift , fo
hat diefer alle hierdurch entftehenden Koften zu tragen . Andernfalls werden die
Koften der von der Bauverwaltung für nötig erachteten Schutzvorkehrungennach vorheriger Vereinbarung vergütet.

f,
n
Qru^ ' und Mit dem Aufmauern der Grundmauern darf nicht eher begonnen werden,

mauerwerk , als bis die Baugrube von der Bauverwaltung unterfucht und für gut be-
funden ift.
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Für Bruch - und Feldfteinmauerwerk lind mögliche lagerhafte Steine zu ver¬
wenden ; fie find vorher erforderlichenfalls zu reinigen , zu fpalten und paffend zu
behauen . Die Steine müffen in möglichft regelmäßigem Verbände auf ihr natür¬
liches Lager gelegt und gut in Mörtel gebettet werden . Steine mit rundlichen

Lagerflächen find niemals auf die hohe Kante zu hellen , fondern ftets von der

Verwendung gänzlich auszufchließen oder zu Zwickern zu zerkleinern . Die Fugen
zwifchen den Steinen füllen möglichft eng fein ; ftellenweife zu weite Fugen find
mit kleinen Steinftücken zu verzwicken . Schmutzige Steine find vor der Verwen¬

dung zu reinigen .
Das Bruch - und Feldfteinmauerwerk ift mit möglichft vielen Bindern zu

verfehen und in den Fundamentabfätzen ftets, im übrigen aber in Schichten von

je l m Höhe wagrecht abzugleichen . Für die Ecken find große Steine auszu-

fuchen, welche abwechfelnd nach beiden Richtungen einbinden .
Für die dauernd fichtbar bleibenden äußeren Flächen find die Steine be -

fonders forgfältig auszufuchen und paffend zu bearbeiten ; auch ift dafür zu forgen ,
daß in den äußeren Fugen Zwicker vermieden werden .

Sobald die Fundamente fertiggeftellt find , müffen an geeigneten Punkten

Maßlatten mit genauer Schichtenteilung angebracht werden . Von Ausnahmefällen

abgefehen , find in der Regel 13 Schichten auf l m Höhe anzunehmen .

Die Mauerfteine find unmittelbar vor der Verwendung gehörig zu näffen.
Bei Zementmauerwerk müffen fie in mit Waffer gefüllte Behälter gelegt und fo

lange darin gelaffen werden , bis fich keine Luftblafen mehr zeigen ; gleich darauf

find fie zu vermauern . Für das Kellermauerwerk , fowie für die etwa in Ziegeln
auszuführenden Grundmauern find die am fchärfften gebrannten Steine aus¬

zufuchen.
Frifches Mauerwerk darf nicht betreten werden oder ift , wenn letzteres un¬

vermeidlich ift , vorher mit Brettern zu belegen . Lofe gewordene Steine find zu

entfernen, ebenfo wie die Lücken von anhaftendem Mörtel zu fäubern , und dann

erft wieder zu vermauern . Bei Unterbrechung der Bauausführung oder auch bei

eintretendem Landregen ift auf Verlangen der Bauverwaltung das frifche Mauer¬

werk durch die früher genannten Abdeckungen gegen Näffe zu fchützen .

In den zu putzenden Flächen find die Fugen 1 cm tief offen zu laffen oder

auszukratzen , während der Mörtel noch weich ift .

Alles Holzwerk ift trocken derart zu vermauern , daß der Mörtel überall

3 cm davon entfernt bleibt . Befondere Fürforge ift bei den im Mauerwerk

liegenden Balkenköpfen anzuwenden . In welcher Weife letztere gegen Fäulnis

zu fchützen find , beftimmt die Bauverwaltung .
Falls nicht ausdrücklich eine andere Ausführung vorgefchrieben wird , ift

die Verblendung gleichzeitig mit dem Gefchoßmauerwerk herzuftellen .

Sollten die Verblender fehlen , fo ift bei fchwachen Mauern auf Anordnung
der Bauleitung eine vorläufige Verblendung mit gewöhnlichen Steinen auszuführen ,
die fpäter wieder ftückweife zu entfernen und durch die richtige Verblendung
zu erfetzen ift. Bei ftärkeren Mauern ift die fefte Lage der Gefimsftücke , wenn

die Verblendung fehlt , nötigenfalls durch Abfteifen zu fichern . Die Kotten für

diefe Ausführungen hat die Bauverwaltung zu erfetzen.

Erfolgt das Ausfugen nicht gleichzeitig mit der Herftellung des Mauerwerkes ,
fo find die Fugen nach außen 1,6 cm tief offen zu halten oder auszukratzen , fo

lange der Mörtel noch weich ift.

g) Ziegel -
mauerwerk .

h) Ver¬
blendungs¬
mau erwerk .
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Die für die Verblendung beftimmten Steine find forgfältig auszufuchen und
auf Wunfch zu fondern ; Steine mit befchädigten Anfichtsflächen oder Kanten
dürfen zur Verblendung nicht verwendet werden .

Vor Abrüftung der Faffaden ift das verblendete Mauerwerk gehörig zu
reinigen . Salzfäure darf hierzu nur in [ehr verdünntem Zuftande (etwa i : io)
verwendet werden . Bei Anwendung von Säuren müffen die gereinigten Flächen
gehörig mit Waffer nachgefpült werden . Das Abfchleifen der fchmutzigen Flächen
mit Eifen oder Steinen ift nicht geftattet .

Ift das Ausfugen der Verblendung bereits beim Hochführen des Mauerwerks
erfolgt , fo find die Fugen trotzdem nach beendigter Reinigung der Flächen forg¬
fältig zu unterfuchen und foweit erforderlich , voll auszuftreichen .

Für das nachträgliche Fugen ift Kalkmörtel (nicht Zementmörtel ) zu ver¬
wenden . Farbe darf dem Fugenmörtel nicht zugefetzt werden , doch ift ein an-
gemeffener Zufatz von gutem Ziegelmehl , Eifenoxyd {Caput mortuum ) und ge¬
mahlener Hochofenfchlacke geftattet , falls die Bauverwaltung eine Färbung für
nötig hält.

i) verfetzen Wenn der Unternehmer der Maurerarbeiten auch das Verletzen von Werk-
werkftemen . fteinen übernimmt , werden ihm die zu verwendenden Steine , mit Zeichen und

Nummern verfehen , fowie die Verfetzpläne überwiefen .
Zur Unterfütterung der Werkfteine behufs richtiger Lagerung vor dem Ver¬

gießen find nur bei Keilquadern Holzkeile , fonft aber Schiefer - , Zinkblech - oder
Walzbleiabfchnitte , allenfalls Dachpappeftückchen nach Vorfchrift der Bauleitung
zu benutzen .

Zum Vergießen ift in der Regel Kalkmörtel oder Wafferkalk (niemals reiner
Zement - oder Gipsmörtel ) zu verwenden . Die vortretenden Teile der verfetzten
oder vergoffenen Werkfteine find in geeigneter Weife durch Bretterbekleidungen
oder Lehmwulfte gegen Befchädigungen zu fchützen .

Alle Anker , Klammern und Dübel find nach Vorfchrift der Bauleitung mit
Blei oder Zement zu vergießen .

Die über Fenfter - und Türfturzen , fowie unter Sohlbänken befindlichen,
zwifchen den belafteten Auflagern liegenden Fugen find bis auf weiteres hohl
zu laßen .

Freitragende Treppenftufen müffen bis zur völligen Erhärtung des für die
Einmauerung verwendeten Mörtels unterftützt werden .

Der Unternehmer hat ohne befondere Vergütung die Werkfteine unter Mit¬
hilfe des Steinmetzen (fiehe Art . 50) heranzufchaffen und aufzubringen , die Winden ,
Taue und fonftigen Gerätfchaften , wenn nicht anders beftimmt wird , vorzuhalten ,
fowie die Steine ordnungsmäßig zu vergießen und zu vermauern . Ob eine
Verftärkung der Gerüfte an Stellen , wo fchwere Werkftücke aufzubringen find,
notwendig ift , muß im Einvernehmen mit der Bauverwaltung erwogen werden .

Zum Reinigen der Werkfteine darf Salz- oder eine andere Säure überhaupt
nicht verwendet werden .

Über die Beihilfe des Unternehmers in Fällen , wo der Steinhauermeifter das Verfetzen der
Werkftücke auszuführen hat , fiehe fpäter die technifchen Vorfchriften für Steinhauerarbeiten .

k> verletzen Das Verfetzen einzelner Säulen , das Verlegen einzelner Träger ufw . ift , fofern
e'
säuien ,

r n ‘cM andere Vereinbarungen getroffen find , Sache des Unternehmers der Maurer -
Träger ufw. arbeiten . Diefer hat , falls ihm diefe Arbeiten übertragen find , die zum Verfetzen

erforderlichen Hebegerüfte , Taue ufw . in ausreichender Stärke zu befchaffen und
vorzuhalten , auch für die Abfteifung der Säulen ufw . zu forgen .
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Die Untermauerung eiferner Säulen , Träger und Unterlagsplatten hat in

Klinkern und Zementmörtel zu erfolgen .
Ob und wieweit eine Verankerung der Bogen und Gewölbe vorzunehmen

ift und Zementmörtel , Klinker oder porige Steine zur Verwendung kommen

füllen , beftimmt die Bauverwaltung . Die Widerlager find zugleich mit der Auf¬

mauerung der Wände vorzukragen oder da , wo dies nicht angängig ift, forgfältig

auszufparen . Bei Wölbungen gegen eiferne Träger müffen die Mauerfteine genau

an die Querfchnittsform der letzteren anfchließend zugehauen werden .

An der inneren Leibungsfläche müffen die Fugen fo eng wie möglich ,
auch darf die Dicke der etwa keilförmig zu fchlagenden Steine nicht geringer
als 4 cm fein . Die Fugendicke an der äußeren Leibungsfläche foll 2,5 cm nicht

überfchreiten .
Die Ausrüftung der Bogen und Gewölbe darf erft nach vollftändiger Erhär¬

tung des Mörtels und nicht ohne Genehmigung des bauleitenden Beamten er¬

folgen . Beim Ausrüften ift mit Vorficht zu verfahren und jede Erfchütterung zu

vermeiden . Werden Wölbungen vor Fertigftellung der Dacheindeckung ausge¬
führt, fo find die äußeren Leibungen mit einem l cm ftarken Zementmörtelüber¬

guß und mit einer Dachpappeüberdeckung zu fchützen ; auch ift für unfchäd -

liche Abführung des fich in den Vertiefungen anfammelnden Regenwaffers Sorge

zu tragen .
Der Unternehmer ift mit dafür verantwortlich , daß bei der Anlage der

Rauchrohre und Schornfteine die baupolizeilichen Beftimmungen genau beachtet

werden .
Die Fugen der Rauchrohre , Schornfteine und Lüftungsrohre find innen

glatt auszuftreichen . Verftopfungen der Rohre durch herabfallenden Schutt ufw.

müffen verhütet werden . Vor Ausführung der Putzarbeiten find fämtliche ‘Rohre

zu unterfuchen und gehörig zu reinigen .
Dort , wo Streich - und Ortbalken liegen , find die Außenflächen der Rauch¬

rohre vor dem Verlegen der Balkenlagen glatt zu putzen .

Vor der Ausführung der Putzarbeiten , die erft nach gehöriger Aus¬

trocknung des Mauerwerkes in Angriff genommen werden dürfen , find die Wand¬

flächen zu reinigen und anzufeuchten . Kanten , welche leicht befchädigt werden

können , find zu brechen (abzufafen ) . Zwifchen Elolzwerk und Putz ift in halb¬

trockenem Zuftande des letzteren eine feine Nut einzufchneiden .

Zementputz muß noch einige Tage nach der Fertigftellung gegen Sonnen -

ftrahlen gefchützt und feucht erhalten werden .

Bei Deckenputz auf Schalung hat der Unternehmer darauf zu achten , daß

nur trockene , fchmal (7 bis 10 cm ) aufgetrennte Schalbretter verwendet werden .

Etwaige Bedenken gegen die vom Zimmermann hergeftellten Schalungen find

dem leitenden Baubeamten mitzuteilen .
Der Anfchluß des Deckenputzes an die Wände ift befonders forgfältig her -

zuftellen , damit Riffe vermieden werden .
Die Rohrftengel find mit geglühtem Eifendrahte und breitköpfigen Nägeln

zu befeftigen .

. den . . . ien . . . . 19 . . .

1) Bogenmauer -
werk lind
Gewölbe.

m) Rauch-
und Lüftungs¬

rohre.

n) Putzarbeiten .

Der Königl . Baubeamte . Der Unternehmer .
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92.
Ausführung

von
Erdarbeiten :

a) Neben-
leiftungen.

b) Beginn,
Fortführung

und Vollendung
der Arbeiten.

c) Abnahme.

d) Ausführung .

Sind auf der Bauftelle umfangreiche Erdarbeiten auszuführen und follen
diefe infolgedeffen gefondert an einen Unternehmer vergeben werden , fo finden
nachftehende Vorfchriften Anwendung.

Folgende Nebenleiftungen werden nicht befonders entfchädigt , weshalb
bei Bemeffung der Preile hierauf Rückficht zu nehmen ift:

1 ) die erforderlichen Abfteckungsarbeiten im Anfchluß an die von der Bau¬
leitung gefetzten Achten-, Eck - und Höhenpfähle;

2) das Verkarren und Einebnen der übrigbleibenden Erde ;
3) die Sicherung der Baugrube gegen die vom Gelände abfließenden Tag-

walfer , fowie das Ausfchöpfen der letzteren in einer für die benachbarten Grund -
ftücke unfchädlichen Weife;

4 ) das Vorhalten fämtlicher Geräte , Karrendielen ; das Abfteifen der Bau¬
grube mit Ausfchluß der Abfteifungen von Nachbargebäuden ; endlich

5) das Hinterfüllen der Grund - und Kellermauern.
Bohrliften und Erdproben find im Gefchäftsraume des bauleitenden Beamten

zur Einficht ausgelegt. Dem Unternehmer bleibt es überlaffen, fich felbft über
die Befchaffenheit des Baugrundes zu unterrichten , falls er aus obigen Proben ufw.
nicht genügenden Auffchluß darüber empfangen follte ; daraus , daß etwa ftellen-
weife eine andere, als die von ihm infolgedeffen angenommene Bodenzufammen-
fetzung demnächft vorgefunden werden follte , darf ein Anfpruch auf Erhöhung
der Preife nicht hergeleitet werden.

Mit den Arbeiten ift . . . Tage nach erfolgter Aufforderung zu beginnen.
Die gefamte Ausfchachtung muß binnen . . . Tagen vollendet fein , wobei Feier¬
und Regentage abzuziehen find.

Bei Ausfchachtung der Baugrube und von Qrundmauergräben : die Ausfchachtung der
Baugrube und der Qrundmauergräben muß fich vollftändig dem Fortfehritte der Maurerarbeiten
anpaffen und jedenfalls innerhalb . . . Wochen vollendet fein.

Die Berechnung der Maffen erfolgt beim gewachfenen Boden derart , daß
der Inhalt des Abtrages , der Baugrube und Grundmauergräben nach den wirk¬
lichen Abmeffungen unter Zugrundelegung der vorhandenen Höhenpläne ufw.
feitens des Bauleitenden ermittelt wird . Ein Zufchlag für Auflockerung des Bodens
wird nicht gewährt. Auf gleiche Weife ift die Maffe des abzufahrenden Erdreiches
feftzuftellen , diejenige des anzufahrenden jedoch durch die Zahl der hierzu nötigen
Fuhren (alfo des gelockerten Erdreiches) , deren Inhalt vorher annähernd ermittelt
wird. Die Zählung der Fuhren gefchieht mittels abgeftempelter Marken , die der
Unternehmer fpäter der Rechnungslegung beizufügen hat.

Sollte ein brauchbarer Lage - und Höhenplan nicht vorhanden fein , fo ift
fofort nach Fertigftellung der Erdarbeiten eine genaue Aufnahme der Baugrube
in Gegenwart des Unternehmers oder eines Vertreters desselben zu machen ,welche der Abnahme zugrundezulegen und von dem Unternehmer durch
Namensunterfchrift anzuerkennen ift . Erfcheint der Unternehmer oder fein Ver¬
treter nicht bei der Abnahme , fo ift die Feftftellung des bauleitenden Beamten
allein für die Abrechnung maßgebend .

Raten und Mutterboden find forgfältig abzuheben und an einem vom Bau¬
leitenden zu beftimmenden Orte aufzufchichten . Die Weite der Grundmauer¬
gräben ift fo zu bemeffen , daß das aufzuführende Mauerwerk nirgends den ge¬wachfenen Boden berührt , die Erdaushebung aber auch nicht weiter und tiefer
erfolgt, als es die Bodenbefchaffenheit erfordert. Die Sohlen der Grund¬
mauergräben müffen genau in wagrechten Ebenen liegen. Die Böfchungen find
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e) Waffer -
bewältigung.

93-
Lieferung von
Roftpfählen,

Holmen,Bohlen¬
belag u. Zangen,

von Spund¬
bohlen und von

derart anzulegen oder erforderlichenfalls durch Abfteifungen zu fichern , daß das

Nachftiirzen des Erdreiches verhindert wird .
Das zum Hinterfüllen geeignete Erdreich und der fonft für Bauzwecke ver¬

wendbare Boden ift auf Wunfch des Bauleitenden ohne befondere Entfchädigung
auszufondern und in gehöriger Entfernung vom Rande der Baugrube zu lagern .
Mit der Hinterfüllung des Grund - und Kellermauerwerkes darf erft nach erfolgter
Erlaubnis des Bauleitenden begonnen werden . Der Boden ift in dünnen Lagen

einzubringen und feftzuftampfen . Gefchieht dies ohne Anordnung des Bauleiten¬

den , fo ift diefer berechtigt , das fofortige Freilegen des Mauerwerkes anzuordnen ,

gegebenenfalls es auf Koften des Unternehmers ausführen zu Iahen .
Der zu verkarrende oder anzufahrende Boden ift nach den vom bauleiten¬

den Beamten gemachten Höhenangaben einzuebnen und in dünnen Lagen feftzu¬

ftampfen. Durch diele Arbeiten darf der Fuhrwerksverkehr auf der Bauftelle

nicht behindert werden .
Die Sicherung der Baugrube gegen Eindringen der Tagwaffer , fowie das

Ausfchöpfen des fich in der Baugrube anfammelnden Regenwaffers ift Sache

des Unternehmers . Die Befeitigung von Grundwaffer erfolgt jedoch gegen Ge¬

währung der im Vertrage feftgefetzten Tagelohnfätze durch den Unternehmer .

In die vertragsmäßigen Preife find eingefchloffen :
1 ) das Anfpitzen der Roftpfähle und Spundbohlen ;
2) das Befeftigen der Pfahlfchuhe und -Ringe ;
3) das Spunden der Spundbohlen ;
4) die Anfertigung der Senkkaften einfchl . der Anblattung der Eckpfähle senkkaiten :

beim Aufpfropfen der erfteren .
leâ gen

’
.

Für die Ausführung der Lieferungen ift im allgemeinen der Fortgang des
Fjhjeginn ,

Baubetriebes maßgebend , wobei vorausgefetzt wird , daß fämtliche Gründungs - Beendigung Ter

arbeiten bis fpäteftens den . . . ten . . . vollendet find . Im behänderen wird an- Lieferungen,

genommen , daß täglich mindeftens . . . lauf . Meter Spundwand eingerammt , zu¬

gleich mindeftens . . . Stück Roftpfähle feftgerammt und mindeftens . . . Senk¬

kaften bis zum feiten Baugrund gelenkt werden mühen .
Sollte die Bauausführung durch irgend welche Umftände , z . B . Hochwaffer -

ftände, verzögert werden , fo hat der Unternehmer auf Anordnung der Bauver¬

waltung die Anlieferung von Material ganz einzuftellen . Jedenfalls darf er

größere Maffen als den Bedarf für . . . Wochen , nach den vorftehenden An¬

gaben berechnet , überhaupt nicht auf der Bauftelle lagern .
Die zur Lieferung kommenden (Kiefern -) Hölzer müffen allen Anforderungen

genügen , welche man an gutes Bauholz zu ftellen pflegt . Es muß gerade ge - riais und der

wachfen und frei von faulen Stellen und Aftlöchern , darf weder kernfchälig noch Arbeit

riffig , weder wurm - noch raupenfräßig , auch nicht blaugefleckt fein . Die Pfähle

find ohne Rinde anzuliefern (können auf der Bauftelle von der Rinde befreit

werden ) . Sie dürfen nur geringe Splintdicken und keine größere Krümmung

haben , als daß beim Anlegen einer Schnur an die beiden Endkanten irgendwo

eine Abweichung von mehr als 1I10() der Länge ermittelt wird . Pfähle mit

doppelter Krümmung oder mit Drehwuchs behaftet find ganz unbrauchbar .

Der Unternehmer verpflichtet fich , fowohl die Roft- , als auch die Spund¬

pfähle in den Längen zu liefern , wie fie von der Bauverwaltung nach dem Be¬

darf im einzelnen vorgefchrieben werden . Diefe hat das Recht , die Länge der

zum Einrammen beftimmten Pfähle und Bohlen bis . . . Meter zu vergrößern oder

zu vermindern , ohne den Unternehmer anders als durch den vorgefehenen Ein-

c) Befchaffen-
heit des Mate-
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d) Abnahme.

heitspreis für den Mehr - oder Minderbedarf fpäter zu entfchädigen . Nur diefe
vorgefchriebenen Längen kommen zur Abnahme , wogegen überfchießende Längen
nicht vergütet und dem Unternehmer zurückgegeben werden . Die für die
Stamm - wie auch Zopfenden vorgefchriebenen Abmeffungen können größer ,
dürfen aber nicht geringer fein . Das Stammende muß rechtwinkelig zur Achfe
des Pfahles abgefchnitten fein.

Die Pfähle erhalten eine vierfeitige Spitze , deren Länge dem anderthalb¬
fachen unteren Pfahldurchmeffer gleich ift . Die Spitze muß genau in der Achfe
des Pfahles liegen und durch eine Fläche von 16 bis 25 qcm abgeltumpft fein.
Dem entfprechend ift der Pfahlfchuh auszuführen .

Die Holme find in Längen von mindeftens 8 m zu liefern ; dabei foll eine
Waldkante von höchftens 5 cm quer gemeffen und auf % der ganzen Länge ge¬
haftet fein.

Die Bohlen und Zangen ebenfo wie die Spundbohlen find fcharfkantig und
nicht fchmaler als 25 cm

, nicht breiter als 30 cm zu liefern . Die Kanten der Spund¬
bohlen müffen zueinander vollftändig parallel fein . Keilförmige oder windfchiefe
Spundbohlen werden nicht abgenommen . Die Spundung ift quadratifch aus¬
zuführen , fo daß die Stärke und Länge der Feder % der Bohlenbreite beträgt .
Das untere Ende ift nach Anweifung der Bauleitung anzufchärfen . Die Zwingen
müffen mindeftens 6,o m Länge haben .

Bei den für die Senkkaften zu liefernden Stielen find Waldkanten von
höchftens 3 cm

, quer gemeffen , und nur auf % der Länge geftattet . Die Bohlen
find nach Erfordernis 5 bis 8 cm ftark zu liefern , zu meffern und müffen wenig-
ftens 25 cm breit fein . Das Anfertigen der Senkkaften kann auf dem Bauplatze
erfolgen . Ihre Abmeffungen ergeben fich aus den Zeichnungen ; doch behält fich
die Bauleitung vor , in jedem einzelnen Falle nach Bedürfnis die Abmeffungen ,
befonders aber die Länge der Kaften abzuändern . Der unterfte Kaften ift nach
oben etwas verjüngt herzuftellen , fo daß die in den Grundriffen angegebenen
Abmeffungen diejenigen des oberen Endes des Kaftens find . Das Aufpfropfen
gefchieht nach Bedarf .

Der Unternehmer hat die Bauhölzer auf der Bauftelle gegen Reißen und
Werfen zu fchützen ; gefchieht dies nicht , fo ift die Bauleitung berechtigt ,
fehlerhafte Hölzer trotz vorheriger Abnahme von der Verwendung auszu-
fchließen .

Alle Holzverbindungen find nach den Regeln der Technik engfchließend
auszuführen . Bolzenlöcher dürfen nur einen höchftens l mra ftärkeren Durch-
meffer als der Bolzen haben und müffen rechtwinkelig zur Fläche des Verband¬
holzes gebohrt fein.

Das zu den Pfahlfchuhen , -Ringen ufw . verwendete Eiten muß von [ehniger
Befchaffenheit , weder kalt - noch rotbrüchig und frei von Kanten - und Längs¬
riffen , Schiefern und Schlacken fein . Mangelhaftes Material ift auf Verlangen
binnen 24 Stunden von der Bauftelle zu entfernen .

Die Dicke der Roftpfähle wird in deren Mitte und ohne Rinde mit einer
Kette , einem Draht oder einem metallenen Bandmaß gemeffen . Die Abnahme
erfolgt , wenn fie zum Einfchlagen zugerichtet find . Die fertig zugerichteten
Spundbohlen werden einzeln vor dem Einrammen in voller Breite gemeffen .
Zum Zeichen der Abnahme verfieht die Bauleitung die einzelnen Pfähle , Bohlen,
Kaften ufw . mit eingebranntem Zeichen oder Stempel .
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In die vertragsmäßigen Preife ift eingefchloffen :

1 ) Die Stellung und Vorhaltung der Rammen , der Baggergeräte , das
Heranlchaffen , Auf - und Abbringen des Befchwerungsmaterials der Senkkarten , de/pfahirX,
von Pumpen und Rüftmaterial , das Verftreben und Abfteifen der Spund - und Einrammen der

r
1 Spundwände

Kaftenwande UlW . und Senken der

2) Das Aufftellen und Beleitigen der erforderlichen Rüftungen und Geräte , ^ Neben-

fowie das Entfernen der aufgeführten Gegenftände von der Bauftelle . leiftungen .

Die Baugrube ift foweit auszuheben , daß das austretende Grundwaffer ^ _
H

rj
CTn^lu

i
n"

einen vorläufigen Abfluß nach . findet . Ihr Umfang ift fo zu bemeffen,
daß das Aufheben der Rammgerüfte nicht behindert wird . Die Art der

Wafferbewältigung , ob durch Hand - oder Mafchinenbetrieb , wird durch die

Bauleitung beftimmt . Für das Vorhalten der Lokomobile und Pumpen einfchl .

Lieferung des Brennhoffes wird ein Einheitspreis von . . . Mark für die Stunde

feftgefetzt.
Beginn; Fortführung und Beendigung der Arbeiten dem vorigen Artikel entfprechend.

der Baugrube .

Der Unternehmer ift verpflichtet , fo viele Rammen aufzuftellen , als die Bau- c> Ausführung

leitung mit Rückficht auf Raum und fchnelle und gute Ausführung der Arbeiten

für nötig erachtet . Die Bauleitung trifft ferner Beftimmung über die Art der

Rammen und ob das Einrammen der Pfähle mit Hilfe von Wafferfpülung ge -

fchehen darf . Ebenfo fchreibt fie das Gewicht des Bären , die Fallhöhe und die

Tiefe vor , bis zu welcher die Pfähle einzufchlagen find , bezw . das Maß , bis zu

welchem die Pfähle bei den letzten Hitzen oder Schlägen noch in den Boden

eindringen dürfen . Die letzten drei Hitzen dürfen nur in Gegenwart des beauf -

fichtigenden Beamten gefchlagen werden . Bei Nichtbefolgung diefer Beftimmung
hat der Unternehmer ohne Entfchädigung einen zweiten Pfahl neben dem bereits

gerammten einzufchlagen . Am oberen Ende erhält jeder Pfahl einen Ring , der

nur unter Zuziehung des beauffichtigenden Beamten wieder entfernt werden darf .
Die Fallhöhe des Rammbären ift zu ermäßigen , fobald fich am Pfahlkopf Spuren
einer Einfpaltung zeigen . Sobald zum Nacharbeiten eines Pfahlkopfes die Säge

angewendet werden muß , wenn ein Spalten des Pfahles das Nachfchneiden des-

felben erforderlich machen follte , und fobald der Pfahl fertig gerammt ift , hat

der Schwanzmeifter dem beauffichtigenden Beamten rechtzeitig Anzeige zu

machen , und mit den Arbeiten ift unter keinen Umftänden fortzufahren , bevor

letzterer feine Genehmigung hierzu erteilt hat . Der Unternehmer darf keinen

Pfahl durch Aufpfropfen verlängern oder mit Hilfe der Jungfer einfchlagen , um

ihn in den feften Baugrund rammen zu können , es fei denn , daß die Bauver¬

waltung es geftattet . Jeder Pfahl , der falfch eingefchlagen , gefpalten , gebrochen
oder nach dem alleinigen Urteile der Bauverwaltung zu ftark ausgewichen ift,
muß ausgezogen und durch einen neuen erfetzt werden . Ift ein Pfahl foweit

eingerammt , daß fein Kopf zwar die erforderliche Höhenlage erreicht , der Pfahl

felbft aber noch nicht die erforderliche Standfeftigkeit befitzt , fo muß er durch

einen feitlich eingerammten Pfahl erfetzt werden . Der zuerft gerammte Pfahl

bleibt jedoch ftehen und der Unternehmer erhält für die Arbeitsleiftung nur 3/4
des ausbedungenen Preifes .

Jeder Pfahl wird nach Anbringung des Schuhes und des Ringes in feiner

Länge unter Zuziehung des Unternehmers oder feines Stellvertreters gemeffen
und durch Einbrennen eines Zeichens bezeichnet . Nichtgezeichnete Pfähle

dürfen nicht eingerammt werden . Gefchieht dies doch , oder wird das Zeichen
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unkenntlich gemacht oder gar verletzt , fo hat der Unternehmer diefe Pfähle
wieder auszuziehen und zu erfetzen .

Über das Einfchlagen der Pfähle ift auch feitens des Unternehmers ein
genaues Rammregifter zu führen , welches der Bauverwaltung auf Verlangen
zur jederzeitigen Prüfung vorzuzeigen und nach Ablauf einer jeden Woche ein¬
zureichen ift.

Nachfiehend fei ein Mufter eines Rammregifters mitgeteilt :

Datum

Laufende

Nr
.

|

Nr
.

des

Pfahles

§

Stärke

Der Pfahl hat gezogen in Hitzen
zu 15 Schlägen :

Über
Erd¬

gleiche
ftehen

ge¬
blieben

m

Ge-
famt-
länge
des

Pfahles
m

Anzahl
der

Schläge
in der
letzten
Hitze

Beim letzten
Schlage in der
letzten Hitze Bemer¬

kungen1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hubhöhe
des

Bären
zog der

Pfahl

15 -/V -

1911

1 148 28 4,25 3,03 2,39 1,27 1,02 0,20 0,34 12,00 15 9,50 0,012
Bär¬

gewicht
100Ükg

Meter Meter

Die Pfähle find genau an den von der Bauverwaltung bezeichneten Stellen
einzurichten und lotrecht einzurammen . Ob ein Pfahl mit einem eifernen Schuh
verfehen werden foll, beftimmt allein die Bauleitung .

Zeigen fich vor dem Einfchlagen der Pfähle Hinderniffe im Erdreich , wie
altes Mauerwerk , Brunnen , Senkkaften oder alte Pfahlwerke , fo follen fie von
der Bauverwaltung anderweitig oder vom Unternehmer gegen befondere , jedes¬
mal zu vereinbarende Entfchädigung oder in Tagelohn befeitigt werden . Sind
die Hinderniffe nur mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten oder gar nicht zu
entfernen , fo kann in bezug auf die Stellung der Pfähle eine Änderung an¬
geordnet werden , jedoch nur durch den leitenden Baubeamten . Weicht ein
Pfahl von der ihm gegebenen Richtung ab , oder fetzen fich feinem Eindringen
unüberwindliche Hinderniffe entgegen , fo foll die Urfache der Abweichung oder
des Widerftandes ermittelt werden . Hat diefe nachweislich ihren Grund in un-
vorhergefehenen Hinderniffen , wie alten Baumftämmen , erratifchen Blöcken ufw .,fo trägt die Bauverwaltung nicht nur die Koften der Unterfuchung , fondern der
Pfahl wird auch auf ihre Koften herausgezogen oder abgefchnitten und durch
einen neuen erfetzt . Für das vergebliche Einrammen von folchen Pfählen wird
nur s/4 des vereinbarten Preifes gezahlt . Unbedeutende und kleine Hinderniffe ,welche fich bis l m unter Grundwaffer vorfinden , hat der Unternehmer auf eigene
Koften zu entfernen . Für jeden Schaden , welcher der Bauverwaltung durch
Unvorfichtigkeit oder Nachläffigkeit beim Rammen erwächft , ift der Unter¬
nehmer verantwortlich .

Der Bauverwaltung fteht es frei , die Baugrube felbft wafferfrei zu halten
oder bei hohen Wafferftänden längere Pfähle verwenden zu Iahen . In letzterem
Falle hat das Rammen von einem Ffoß aus oder von einer vom Unternehmer
herzurichtenden Rüftung aus zu erfolgen .

Die Pfähle find in einer Tiefe von . . . m unter dem . . . punkt des Pegelsund alle genau wagrecht abzufchneiden . Die Zapfen follen 15 cm hoch , 8 cm breit
und nicht über 25 cm lang fein . Die Unterkante der Holme foll demnach auf
. . . m unter dem . . . punkt des Pegels gelegt werden . Die Zapfenlöcher der
Holme find den Zapfen entfprechend und möglichft in der Mitte der Holmbreite
anzubringen ; jedenfalls follen die Holme mindeftens 2/s ihrer Breite auf den
Pfählen Auflager finden und an den Enden 25 bis 30 cm über die äußerften
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Pfähle hinausragen . Jeder Holm , deffen Länge 5 m nicht überfchreitet , foll aus
einem Stück beftehen . Bei größeren Längen kann er aus zwei Teilen her-

geftellt werden . Die Stöße müffen ftumpf und fcharf aneinander paffend mitten
auf einem Pfahl hergeftellt werden und gegeneinander verletzt liegen . Über
die Stöße find an beiden Seiten der Holme eiferne Bänder mit Klammern und
Nägeln nach näherer Anweifung zu befeftigen , ohne daß dafür befondere Ent-
fchädigung gewährt wird . Die Zangen find mit den Holmen auf 7 cm Tiefe
mittels geraden Kammes zu überkämmen .. Bevor die Bohlen aufgebracht
werden , hat der Unternehmer allen Schlamm , aufgelockerte Erde , Holzabfälle
ufw. aus den Roftfeldern zu entfernen , worauf diefe durch ihn oder einen anderen
Unternehmer mit einem mageren Beton auszufüllen find . Hierauf werden die
befäumten Bohlen von mindeftens 25 cm Breite fcharf aneinander gefügt und auf
den Holmen mit je zwei eifernen , aufgehackten Nägeln von 20 bis 22 cm Länge
befeftigt , für deren Lieferung eine Entfchädigung nicht gewährt wird . Die
Bohlen müffen mit ihren Enden 5 bis 10 cm über die äußeren Holme hervor -
ftehen. Die Oberfläche der Bohlen ift auf Verlangen durch Aushacken kleiner

Späne rauh zu machen .
Die Spundbohlen find zwifchen Zangen möglichft wafferdicht und fo tief 2) Spundwände ,

einzurammen , daß fie noch mindeftens . . , m in den guten Baugrund hinein¬
reichen . Die Köpfe der Bohlen hat der Unternehmer auf feine Kotten während
des Rammens mit gut paffenden eifernen Ringen zu verfehen .

Sollte der Unternehmer die Spundwände ohne nachweisbaren Grund nicht
dicht fchlagen , fo hat er nach erfolgtem Ausbaggern die undichten Stellen auf
feine Koften zu dichten oder , je nachdem , die Bohlen herauszuziehen und durch
neue zu erfetzen oder eine zweite Spundwand in vorzufchreibender Ausdehnung
hinter die erfte zu fchlagen , ohne daß hierfür eine Entfchädigung gewährt wird .

Sollten fich beim Rammen Hinderniffe vorfinden , fo gilt hierfür das bei

Ausführung des Pfahlroftes Gefagte .
Jede Spundbohle , die während des Rammens fpaltet , zerbricht , ausweicht ,

oder die an falfcher Stelle eingefchlagen wird , hat der Unternehmer auf
feine Koften auszuziehen und durch eine neue zu erfetzen . Dasfelbe gilt , wenn
der Unternehmer eine Spundbohle ohne Genehmigung des Auffichtsbeamten ab-

fägt oder fie mit einem neuen Kopfe verlieht . Nach dem Einrammen find die

Spundwände wagrecht unter Waffer abzufchneiden (oder mit fortlaufendem

Zapfen und Holm zu verfehen , natürlich dann mit Wafferfchöpfen ) .
Die Rammarbeit wird nach dem Flächeninhalt der wirklich eingerammten

Flächen ausfchließlich der Spundung berechnet .
Manche der im Vorhergehenden angegebenen Beftimmungen eignen fich auch für die Auf¬

nahme in den Text des Koftenanfchlages .
Der Unternehmer hat wenigftens . . . Kaften zu gleicher Zeit zu fenken , fo 3) senken von

daß das Bohrzeug und Befchwerungsmaterial , fowie die Mannfchaften für diefe Se
t

“ ten ’

• • • Kaften ftets in ausreichender Weife vorhanden fein müffen .
. .

Ausbaggern

Zeigen fich vor Beginn des Senkens der Kaften Hinderniffe im Erdreich , innerhalb
wie altes Mauerwerk , Brunnen , alte Pfahlwerke ufw ., fo follen diefe von der Bau - derfeiben .

Verwaltung anderweitig oder vom Unternehmer im Tagelohn oder gegen be¬

fondere, jedesmal vorher zu vereinbarende Entfchädigung entfernt werden . Weicht

der Kaften beim Senken von der lotrechten Richtung ab , fo ift die Urfache zu

ermitteln . Finden fich hierbei unvorherzufehende Hinderniffe , wie alte Baum -

ftämme, erratifche Blöcke ufw ., fo trägt die Bauverwaltung die Koften der

Handbuch der Architektur . I . 5- (2. Aufl. ) 9
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4) Ausbaggern
von Erdreich

zwifchen
Spundwänden.

5) Senken von
gemauerten

Brunnen .

Unterfuchung und der Befeitigung des Hinderniffes . Sollte die Befeitigung un¬
möglich lein , fo ift die Bauleitung berechtigt , an der betreffenden Stelle eine andere
Gründung auszuführen oder eine andere Gruppierung der Kalten vorzunehmen .
Der Unternehmer erhält dann für die bereits ausgeführte Senkung nur 8/4 des
Vertragspreifes . Innerhalb der Kaften liegende Steine oder Hölzer ufw . hat der
Unternehmer zu entfernen , fobald dies feitens der Bauleitung für nötig erachtet
wird . Auch hierfür wird eine Entfchädigung nach jedesmaliger Vereinbarung
gezahlt , oder diefe Arbeiten werden in Tagelohn ausgeführt . Baufchutt , Späne
ufw . hat der Unternehmer auf feine eigenen Kotten zu entfernen . Die durch das
Baggern gewonnenen Erdmaffen hat der Unternehmer auf eine Entfernung von
höchftens . . , m zu verkarren .

Die Abnahme der Arbeiten gefchieht nach dem Rauminhalte der aus den
Senkkaften entfernten Maffen , welcher innerhalb der Holzwände zu berechnen
ift . Vor Beginn der Arbeiten ift deshalb in Gegenwart des Unternehmers oder
feines Stellvertreters die Höhenlage des Bodens und fpäter durch Peilen die
Tiefe des ausgegrabenen Raumes genau feftzuftellen und daraus fein Inhalt zu
berechnen .

Sind die ausgebaggerten Erdmaffen größer als der Rauminhalt des Kaftens , fo liegt das
hauptfächlich an ungenügendem Befchwerungsmaterial.

Der Unternehmer hat täglich wenigftens . . . cbm Erdmaffe auszuheben . Es
fteht ihm frei , einen Teil des Erdbodens zwifchen den Spundwänden auszugraben .
Er hat dann aber die nötigen Wafferfchöpfmafchinen auf feine Koften zu be-
fchaffen , vor - und zu unterhalten . Ebenfo ift er verpflichtet , die Abfteifung der
Spundwände gegeneinander ohne befondere Entfchädigung auszuführen und fie
fo lange vorzuhalten , bis fie nach erfolgter Ausmauerung entbehrlich wird.
Der Unternehmer ift für die Tüchtigkeit diefer Abfteifung verantwortlich . Sollten
fich die Spundwände infolge des Erddruckes und mangelhafter Abfteifung neigen,
fo hat der Unternehmer fie auf eigene Koften gerade zu richten und nachzu¬
rammen , bezw . neue Spundwände einzurammen .

Das übrige entfpricht den Beftimmungen bei den Senkkaften.
Bei Senkbrunnen ift das Mauerwerk mit vollen Stoß - und Lagerfugen in

fchnell bindendem Zementmörtel auszuführen ; auch find die äußeren Leibungs¬
flächen mit Zementmörtel zu putzen . Die Mauerftärke beträgt bei bis 1,5 m lichter
Weite 25 cm

, bei mehr als 1,5 m Weite bis 2,5 m 38 cm . Der Brunnenkranz ift aus
mindeftens 3 Lagen 4 bis 8 cm ftarker Bohlen , je nach der Größe des Brunnens,
anzufertigen . Die Lichtweite des Kranzes muß mit derjenigen des Brunnens
übereinftimmen , ebenfo die Breite desfelben mit der Stärke des Mauerwerkes .
Bei größerer Lichtweite des Brunnens als 1,5 m find die Stöße der Bohlen außer
durch Nagelung auch noch durch Schraubenbolzen zu verbinden . Der Brunnen¬
kranz ift je nach der Weite des Brunnens mittels 4 bis 8 langer Schraubenbolzen
mit einem in l,o bis 1,5 m darüberliegenden Flacheifenkranze zu verbinden ; auch
ift der Durchmeffer des Brunnens von jener Höhe ab bis zum unteren Kranze
um etwa 10 bis 15 cm allmählich zu vergrößern , fo daß der Brunnen nach oben
verjüngt erfcheint und erft von jenem Flacheifenkranze an mit vorgefchriebenem
Durchmeffer lotrecht aufgemauert wird . Der Unternehmer hat dafür zu forgeni
daß der Brunnen gleichmäßig finkt und der über dem Erdboden freiftehende
Teil des Mauerwerkes nicht reißt oder auseinanderbricht , weshalb er mit Hilfe
von zufammengeknebelten Ketten und lotrecht geftellten Latten oder fchmalen
Brettern zufammenzuhalten ift.

Die übrigen Leiftungen entfprechen denjenigen bei den Senkkaften.
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Der tägliche Bedarf an Schüttfteinen wird eine Menge von . . . cbra nicht
überfteigen . Sollten jedoch die Gründungsarbeiten während eines kurzen Zeit¬
raumes fo fchnellen Fortgang nehmen , daß obige Menge vorausfichtlich nicht
zureichen würde , fo ift der Unternehmer feitens der Bauleitung hiervon minde -
ftens 8 Tage vorher zu benachrichtigen ; er hat dann feine Lieferungen dem Be-
dürfniffe entfprechend einzurichten .

Es fteht dem Unternehmer frei , das Rohmaterial , beftehend in . ,
zu Waffer oder zu Lande nach dem Bauplatze zu fchaffen und dort auf ihm an¬
zuweifenden Lagerplätzen fchlagen zu laffen , oder die Schüttfteine in fertigem
Zuftande anzuliefern . Er hat die Lieferung derart zu vollziehen , daß ftets
wenigftens eine Menge von . . . cbm fertig gefchlagener und nach Vorfchrift ge -
wafchener oder gefiebter Steine auf der Bauftelle vorhanden ift . Im ganzen darf
aber nie ein größerer Vorrat fowohl an Material wie an Schüttfteinen als zu-
fammen . . . . chm auf der Bauftelle lagern . Sollte die Bauausführung durch
irgend welche Umftände verzögert werden , fo hat der Lieferant auf Anordnung
der Bauleitung die Anfuhr zeitweife gänzlich einzuftellen .

Es fteht der Bauleitung frei , dem Unternehmer einen Teil des (aus dem
Abbruch des alten Mauerwerkes gewonnenen ) Rohmaterials felbft zu liefern , welches
er dann für den vertragsmäßigen Preis auf der Bauftelle zu fchlagen , zu lieben
oder auch zu wafchen hat .

Das Rohmaterial muß vollftändig hart und nicht verwittert oder bröcklich
fein . Es darf demnach nicht aus dem Abraum der Brüche beftehen . Dagegen
ift die Lieferung von fog . Findlingen geftattet . Die Steine find nach Art der
bei Chauffeebauten verwendeten Schüttfteine zu fchlagen ; doch wird hierbei noch
die Bedingung gehellt , daß der größte Durchmeffer eines fertigen Schüttfteines
höchftens 5 cm betragen darf . Steine , deren Abmeffungen diefes Maß überfteigen ,
werden nicht angenommen . Die zerfchlagenen Steine find fodann durch ein
Sieb mit 1,5 cm Mafchenweite zu werfen , fo daß fie vollftändig frei von Staub
und erdigen Beftandteilen find .

Das richtet lieh übrigens ganz nach dem Material. Kleiner Steingruß ift fogar wünfchens-
wert für die Güte des Betons, nicht aber anhaftender Lehm oder Erdboden.

Der Unternehmer hat die Schüttfteine an dem ihm von der Bauverwaltung
näher zu bezeichnenden Orte in Haufen von 1,25 m Höhe , welche regelmäßige ,
zur leichten und genauen Vermeffung geeignete Körper bilden müffen , auffetzen
zu laffen . Die Abnahme erfolgt früheftens 24 Stunden nach beendigtem Auffetzen
nach dem in Gegenwart des Unternehmers oder feines Vertreters zu vermeffen-

den Rauminhalte des einzelnen Haufens . Der Bauverwaltung fteht es frei , jeden
einzelnen der zur Abnahme aufgefetzten Haufen von Schüttfteinen , behufs ge¬
nauer Unterfuchung des Inneren , umfchaufeln zu laffen. Hierzu hat der Unter¬
nehmer die erforderlichen Arbeiter und Werkzeuge unentgeltlich zu ftellen.
Finden fich bei einer folchen Unterfuchung im Inneren des Haufens Steine ,
deren Größe das vorher angegebene Maß überfteigt , oder kommen hierbei
hohle und mit Erde , Sand und anderem fremden Material , z. B . Brettern , Kalk-

kaften ufw . , ausgefüllte Räume zu Tage , ift das Erdreich insbefondere an den
Rändern des Haufens abgeftochen und zur Erhöhung des Innern nach der Mitte
zu geworfen , fo daß die Lagerfläche von den Rändern nach der Mitte zu an-

fteigt, zeigen fich überhaupt irgendwelche auf Täufchung berechnete Ungehörig -

keiten , fo wird die Abnahme verweigert . Finden fich folche Ungehörigkeiten
erft nach erfolgter Abnahme , z. B . erft bei Gelegenheit des fpäteren Verbrauches

95-
Lieferung von
Schüttfteinen

zur Anfertigung
des Betons :
a) Friften .

b) Ausführung.

c) Befchaffen-
heit des

Materials .

d) Abnahme
des Materials.
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der Steine zur Herftellung des Betons , fo bleibt der Unternehmer hierfür ver¬
antwortlich und verpflichtet lieh , jeden Schaden und alle Unkoften zu erfetzen,
welche der Bauverwaltung infolge jener Ungehörigkeiten etwa erwachten follten.
Sollte der Unternehmer die Schüttfteine in fertig gefchlagenem und geliebtem
Zuftande nach der Bauftelle liefern , fo hat er fie entweder , wie vorher be-
fchrieben , in Haufen auffetzen zu laffen, oder die Steine werden in von der Bau¬
leitung zu befchaffende Gefäße abgeladen und fo vermeffen . Hierbei gelten
diefeiben Vorfchriften , wie bei der Abnahme der auf der Bauftelle gefchlagenen
Steine . Die Bauleitung entfeheidet , welche Art der Meffung zur Anwendung
kommen foll .

96- Der Bedarf an Beton wird täglich höchftens . . . cbm betragen . Hiernach
und

"
verienkmig hat der Unternehmer den Bedarf an Arbeitskräften und Gerät zu regeln ,

von Beton, Die Materialien zur Bereitung des Betons werden dem Unternehmer feitens

fühlmgton der Bauverwaltung geliefert und auf ihren auf dem Bauplatze befindlichen Lager -
Bruchftein - platzen angewiefen . Die Schüttfteine , der Kies oder die zerkleinerten Klamotten

zwirchenspund - find auf Verlangen der Bauleitung auf ihrem Lagerplatze , welcher fich in einer
wänden und in Entfernung von höchftens . . . m von der Verwendungsftelle befinden foll , in

OBerdtung Karren mit durchlochtem Boden oder eifernem Roft zu laden , unter eine Pumpe
und Verrenkung oder die Wafferleitung zu fchieben und fo lange mit Waffer zu begießen , bis

des Betons . tiefes un t e n klar abläuft . Sollte eine Pumpe auf der Bauftelle vorhanden fein , fo
kann fie der Unternehmer benutzen ; andernfalls hat er eine folche , wie auch das
Leitungswaffer unter allen Umftänden , auf feine Koften zu befchaffen , ebenfo wie
er fämtliche übrigen Gerätfchaften , Kalk - und Mörtelbänke , den Schutz der
letzteren durch eine Bedachung ufw . auf feine Koften vorzuhalten hat . Sodann
find . . , cbm Sand auf eine Kalkbank zu fchütten und mit . . . cbm Zement fo
lange trocken zu mifchen , bis die ganze Maffe eine gleichmäßige graue Färbung
angenommen hat . Hierauf ift mit Gießkannen , welche mit Braufen verfehen
find , oder bei Benutzung einer Wafferleitung mit Gartenfprenghähnen , möglichft
wenig Waffer zuzufetzen und die weitere Mifchung auszuführen . Hierzu find
demnach 2 Kalkbänke erforderlich , eine für die trockene Mifchung , die andere
für die Mifchung mit Wafferzufatz , deren Befchaffung Sache des Unternehmers
ift. Die Bereitung des Betons muß auf einem l,5o m breiten und 3,o m langen
Bretterboden mit etwa 10 cm hohen Rändern vor fich gehen , auf welchen . . . cbm
Steine oder Kies zu fchütten und auszubreiten find . Diefe werden mit dem
durch das vorbefchriebene Verfahren erhaltenen Mörtel überdeckt und durch
Umfchaufeln mit dem Spaten fo lange damit vermengt , bis fämtliche Steine
mit Mörtel gleichmäßig umhüllt find . Die fertige Betonmaffe ift fodann in
Karren ufw . zu laden und nach dem Verfenkungskaften zu fahren .

Bei Verwendung von Betonmifchmafchinen , die der Unternehmer gleich¬
falls vorzuhalten hat , muß er die Genehmigung der Bauverwaltung zur Benutzung
des von ihm vorgefchlagenen Mafchinenfyftems nachfuchen . Die Bezahlung er¬
folgt entweder nach Stunden der Benutzung oder nach . cbm des fo bereiteten Betons.

Der Verfenkungskaften muß in jeder Beziehung gut konftruiert fein und
ift der Bauverwaltung vor Beginn der Arbeiten erft zur Genehmigung vor¬
zuzeigen . Das Betonieren mittels Röhren oder Trichtern ift in befonderen
Fällen , das Stampfen oder Verteilen des Betons unter Waffer mittels Stangen
ufw . überhaupt nicht geftattet . Vor Beginn des Betonierens hat fich der Unter¬
nehmer von der Güte des Baugrundes felbft zu überzeugen und die Bauleitung
darauf aufmerkfam zu machen , wenn feiner Anficht nach der Boden nicht tief
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genug oder fchief ausgebaggert oder Schlamm ufw . vorhanden fein rollte . So¬
wohl bei Beginn , als auch bei Beendigung der Betonierung hat der Unter¬
nehmer je 2 Weidenkörbe von je 0,1 bis 0,2 cbm Inhalt mit Proben des ver¬
wendeten Betons zu füllen und an ihm von der Bauleitung zu bezeichnenden
Stellen in das Waffer zu verfenken , fo daß fie leicht wieder herausgenommen wer¬
den können , um daran die fortfehreitende Erhärtung des Betons prüfen zu können .

Dem Unternehmer werden die Flächen zwifchen den Spundwänden durch ,
leichte Querwände von feiten der Bauleitung abgeteilt , welche das Pumpen des
Walfers erleichtern follen ; doch hat er alle gewöhnlichen Dichtungsarbeiten der
Spundwände und Senkkaften felbft zu bewerkftelligen , was ihm befonders ver¬
gütet wird . Das Auspumpen des Waffers zum Freilegen des Betons hat gleich¬
falls der Unternehmer zu bewirken ; doch werden ihm auch die dadurch ent-
ftehenden Koften feitens der Bauverwaltung erfetzt . Die Arbeit darf nicht früher
als . . . Tage nach Fertigftellung des Betons beginnen . Der Unternehmer ift
verpflichtet , auf Wunfch der Bauverwaltung die Pumpen , bezw . die Dampfkraft
und die Schläuche vorzuhalten . Deshalb ift in der Offerte fowohl der Durch -
meffer des Pumpenkolbens und feine Hubhöhe , als auch der Preis für die Stunde
der Benutzung anzugeben . Die Unterhaltung der Pumpen , fowie gegebenenfalls
der Lokomobile , die Befchaffung des Brennftoffes und der Arbeitskräfte , fowie
alle Ausbefferungen , auch an den Schläuchen , hat der Unternehmer auf eigene
Koften zu beforgen . Derfelbe erhält eine Vergütung nur für die Zeit , in welcher
die Pumpen wirklich benutzt worden find , wobei mehr als eine halbe Stunde
für voll , eine geringere Zeit gar nicht gerechnet wird . Über die Grenze und
das Maß des Auspumpens der Baugrube entfeheidet allein die Bauleitung .

Sämtliche Materialien hat der Unternehmer felbft heranzufchaffen , auch
den Mörtel nach Angabe der Bauleitung zu bereiten . Nach dem Trockenlegen
der Baugrube hat der Unternehmer den Schlamm und die lofen Steine von
der Oberfläche des Betons und aus der Baugrube zu entfernen , und durch Aus¬
mauerung der Vertiefungen und Abftemmen der zu hohen Stellen die Oberfläche
auf feine Koften einzuebnen und für den Beginn der Aufmauerung vorzubereiten .

Vor Beginn der jedesmaligen Arbeiten ift die Tiefe der Sohle unter der
Oberkante der Spundwände oder Senkkaften genau feftzuftellen . Die aus¬
geführten Arbeiten werden nach dem Rauminhalte berechnet , fo zwar , daß fämt-
liche innerhalb der Senkkaften befindliche , nicht entfernbare Holzteile , wie z . B.
die Stiele, nicht in Abzug gebracht werden .

Im allgemeinen hat der Unternehmer die Maffen der Anlieferung voll-

ftändig nach dem Fortfehreiten des Baues einzurichten , worüber er fich ftets
felbft zu unterrichten hat ; im einzelnen follen aber noch die folgenden Be-

ftimmungen dafür maßgebend fein.
Auf der Bauftelle muß ftets wenigftens eine Menge von . . . cbm Bruch -

fteinen vorhanden fein , wobei dem Unternehmer ein Lagerplatz von . . . qm
Fläche angewiefen ift.

Der äußerfte Punkt desfelben toll bei Wafferanfuhr eine Entfernung von . . . vom
Waffer , in der Luftlinie gemeffen , nicht überfchreiten .

Die Lagerung darf nur auf den feitens der Bauleitung anzuweifenden Plätzen
gefchehen . Die Höhe der aufzufetzenden Stapel muß mindeftens 1 m betragen .

Die zu liefernden . . . . Bruchfteine müffen nach Probe durchaus feft und

lagerhaft , ohne Spalten und Blätterungen fein. Die kleinften Steine follen nicht

weniger als . . . cbdc Inhalt haben , fo daß die Lagerfläche nicht unter 20 cm Seite

2) Ausführung
des Mauer¬

werkes.

3) Abnahme.
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c) Abnahme.

98.
Lieferung von

Mauerfand :

a) Befchaffen-
heit des
Sandes.

bei mindeftens 20 cm Tiefe hat , die Höhe jedoch mindeftens 18 cm beträgt . Diefen
Bedingungen nicht entfprechende oder ausgewitterte , riffige , Abraum - oder
auch Zwickerfteine werden zurückgewiefen und müffen , falls fie bereits aufgefetzt
find , binnen 8 Tagen von der Bauteile entfernt werden , widrigenfalls das Ent¬
fernen feitens der Bauleitung auf Koften des Unternehmers gefchieht oder die
Bauleitung anderweitig darüber verfügt . Eine Vergütung für diefe Steine wird
in letzterem Falle nicht geleiftet .

Das regelmäßige Auffetzen der Bruchfteine beforgt die Bauleitung durch
ihre Arbeiter und auf eigene Koften . Den vorttehenden Bedingungen nicht ent¬
fprechende Steine werden dabei ausgemerzt .

Oder : Die Bruchfteine find durch vereidete Auffetzer auf Koften des Unternehmers in
regelmäßigen , leicht zu vermeffenden Körpern von nicht unter U Höhe aufzufetzen. Das Auf¬
fetzen muß dicht und ohne künftlich gebildete Zwifchenräume bewirkt werden ; dabei ift maß¬
gebend , daß die Steine in den Stapel geworfen und nicht künftlich gelegt werden . Der Unter¬
nehmer hat der Bauleitung auf Verlangen den Nachweis über die Vereidigung der von ihm be-
fchäftigten Auffetzer und über die Richtigkeit der Perfon zu liefern .

Für die Höhe der Stapel ift die mittlere Höhe der äußeren , regelmäßig in
Verband aufzufetzenden Umgrenzungsfeiten der Stapel maßgebend ; die Füllung
der letzteren muß mit den Außenwänden überall gleiche Höhe haben . Ift die
Füllung niedriger , fo werden die Stapel nicht abgenommen . Die Füllung der
Stapel ift nur dann als vollkommen anzufehen , wenn eine übergefpannte Schnur
keine Lücken anzeigt oder etwas überfchießende Steinfpitzen die Lücken aus¬
füllen . Finden fich bei Gelegenheit der fpäteren Verwendung der Steine irgend¬
welche auf Täufchung berechnete Ungehörigkeiten ufw . ufw . vor (wie bei den
Vorfchriften für Lieferung von Schüttfteinen in Art . 95 , S . 131 ).

Bei Lieferung von Mauerfand kann die Bauleitung fehr leicht übervorteilt werden . Am
beften fchützt man fich dagegen , wenn man mehrere große , mit Bohlen eingefaßte Behälter von
mindeftens lm Höhe herfteilen läßt , deren Boden mit Ziegelfteinen abgepflaftert oder gleichfalls
mit Bohlen belegt ift. Diefe Behälter find mit dem anzuliefernden Sande zu füllen. Sollte diefes
Verfahren zu koftfpielig fein , fo tut man wenigftens gut , an den Ecken der Bodenflächen , auf
welchen der abzunehmende Sand lagern foll , fowie in ihrer Mitte große Steine fo einzugraben,
daß man durch fie Fixpunkte gewinnt , von denen aus die Meffungen vorgenommen werden
können. In beiden Fällen hat man fich vor Beginn einer neuen Lieferung davon zu überzeugen,
daß der alte Sand auch gehörig verbraucht ift , ehe der neue wieder aufgefchüttet wird . Beim
Auffetzen des anzuliefernden Sandes werfen die Leute ihn fo leicht auf den Haufen , daß nach einiger
Zeit ein ganz erhebliches Zufammmenfinken eintritt . Es ift deshalb rätlich , die Abnahme um
24 bis 36 Stunden nach dem fertigen Auffchütten zu verzögern , daß das Setzen , häufig durch
Regenwetter gefördert , wenigftens einigermaßen vor fich gehen kann.

Der zu liefernde Sand muß fich fcharf und rauh anfühlen , beim Reiben in
der Hand knirfchen , ohne Beimifchung grober Körner oder Kiefel und fo rein
fein , daß er in einem Glafe Waffer umgerührt keine vegetabilifchen , lehmigen
oder erdigen Beftandteile abfetzt . Salziger Gehalt macht ihn unbrauchbar ,
eifenhaltiger nur auf befondere Erlaubnis der Bauleitung abnehmbar . Im
feuchten Zuftande muß der Sand nach dem Zufammendrücken mit der ge¬
ballten Hand auseinanderfallen und nach dem Öffnen derfelben nicht zufammen -
geballt bleiben ; auch darf er keine Flecken in ihr zurücklaffen .

Der Offerte ift eine Probe nebft Angabe der Bezugsquelle beizufügen , der
die ganze Lieferung entfprechen muß . Nicht probemäßiges Material ift binnen
. . . Tagen nach fchriftlicher Benachrichtigung über die erfolgte Zurückweifung
von der Bauftelle zu entfernen und durch tadellofes zu erfetzen , widrigenfalls
die Abfuhr und anderweitige Lagerung , fowie die Befchaffung brauchbaren
Bauftoffes auf Koften des Unternehmers gefchieht . Sollte der Sand Kiefel von
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mehr als * . . mm Größe enthalten , fo hat der Lieferant ihn zu fieben , widrigen¬
falls dies auf feine Koften ausgeführt wird .

Die Abnahme erfolgt erft nach einer Lagerung des Sandes während der
Frift von früheftens 24 bis 36 Stunden .

( Im übrigen wie bei den Vorfchriften für Lieferung von Schüttfteinen [Art . 95 , S . 131 ] .)

Für den bereits verbrauchten Teil des Sandes von Haufen , in denen fich

Ungehörigkeiten vorfinden , wird nur sji des Preifes gezahlt .
Mit der Offerte zugleich ift eine Probe mit Angabe der Bezugsquelle ein¬

zureichen , welche für die ganze Lieferung die gleiche bleiben muß .
Mit der Lieferung ift am . . . . d . J . zu beginnen , und wöchentlich müffen

. . . Faß (Säcke , Kilogramm ) zur Ablieferung kommen . Sollte die Bauleitung
einmal eine größere Menge bedürfen , fo ift dem Lieferanten hiervon . . . Tage
vorher Anzeige zu machen .

Der zu liefernde , langfam (fchnell ) abbindende Zement muß von befter Be -

fchaffenheit , ohne jede fremde Beimifchung (z. B . gemahlene Hohofenfchlacken
ufw .), fein gemahlen und trocken abgelagert fein . (Nach dem Erlaß vom 6 . März

1909 find jedoch auch Eifenportlandzemente , welche aus mindeftens 70 vH.
Portlandzement und höchftens 30 vH . einer geeigneten gekörnten Hohofen -

fchlacke beftehen , verwendbar , und es find daher Angebote für Portlandzement
oder Eifenportlandzement einzufordern , doch ift von den Anbietern beider
Arten eine Angabe über die Zufammenfetzung des betreffenden Zementes zu
machen und in zweifelhaften Fällen auch ein Zeugnis des Königl . Material¬

prüfungsamtes darüber beizubringen .) Für feine Güte , fowie die fonftigen An¬

forderungen find die » Deutfchen Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung
von Portlandzement und von Eifenportlandzement vom Dezember 1909 “ 30 ) maß¬

gebend . Die Mindeftzugfeftigkeit ift in der Offerte anzugeben und zu gewährleiften .
Sollte die Bauleitung gegen die Güte des Zements nach irgend einer Richtung
hin Bedenken tragen , fo darf fie zur Feftftellung der Güte Verfuche feitens der

Prüfungsanftalt zu . anftellen laffen . Von je 50 Tonnen wird eine im Bei¬

fein des Lieferanten oder feines Stellvertreters ausgewählt und ihr Inhalt geprüft ,
welcher für den Ausfall der ganzen Lieferung maßgebend ift . Findet fich hierbei ,
daß der Zement in irgend einer Weife der gewährleifteten Güte nicht entfpricht ,
fo wird die betreffende Lieferungsmenge , fo weit fie noch vorhanden ift , zurück -

gewiefen , und für den fchon verbrauchten Teil nur die Hälfte des im Vertrage

ausbedungenen Preifes gezahlt . Die Entfcheidung der Prüfungsanftalt zu .
wird von beiden Beteiligten als endgültig entfcheidend anerkannt . Die Koften

der Prüfung trägt der verlierende Teil .
Die Tonnen werden feitens des Lieferanten in dem baufeitig herzuftellenden

Schuppen nach Anweifung des die Aufficht führenden Beamten bis zu 5 Lagen

übereinander aufgeftapelt . Undichte Tonnen werden nicht angenommen und

müffen vom Lieferungsort wieder entfernt werden . Bei der Abnahme wird zu-

erft in Gegenwart des Lieferanten oder feines Stellvertreters das Nettogewicht
von 2 °/0 der gelieferten Tonnen ermittelt und darnach das Durchfchnittsgewicht
einer Tonne feftgeftellt . Diefes gilt dann für die ganze Lieferung derart , daß

die Anzahl der Tonnen , multipliziert mit jenem , die Anzahl der gelieferten

Kilogramme ergibt . Der bei jeder Teillieferung einzureichende Lieferfchein muß

fowohl die Zahl der Tonnen als auch ihr Gewicht enthalten .

b) Abnahme.

99.
Lieferung

von Portland¬
zement :

a) Friften .

b) Befchaffen-
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c) Abnahme.

30) Siehe diefe in : Zentralbl . d . Bauverw. 1910, S. 18g.
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100.
Lieferung

von
gemahlenem

Traß .

101.
Lieferung
von Kalk :
l ) Fettkalk ,
a) Friften .

Finden lieh beim Öffnen der Tonnen erftarrte Kruften oder im Inneren
zufammengeballte Klumpen , fo ift dies ein Zeichen , daß der Zement teilweife
abgebunden hat . In diefem Falle muß die ganze Teillieferung als unbrauchbar
zurückgewiefen werden .

Die leeren Tonnen werden dem Lieferanten auf der Bauftelle zurück¬
gegeben . Gewähr für ihre gute und vollftändige Erhaltung , befonders für das
Vorhandenfein des Deckels , wird nicht geleiftet . Späteftens 8 Tage nach er¬
folgter Aufforderung find diefe leeren Tonnen feitens des Lieferanten von der
Bauftelle zu entfernen , widrigenfalls anderweitig darüber verfügt wird . Über
die Zahl der zurückerhaltenen Tonnen ift eine Quittung auszuftellen . Als Wert
für verloren gegangene Tonnen , welchen die Bauverwaltung zu erfetzen hat,wird der Betrag von 50 Pfennigen für das Stück beftimmt .

Bei vielen kleinen Bauten bleiben die Tonnen Eigentum des Maurerpoliers.
Der Mindeftfordernde ift bei der Verdingung von Zementlieferungen häufig fchwer feft-zuftellen , weil es dabei nicht nur auf den Preis, fondern auch auf die gewährleiftete Zugfeftigkeitankommt. Bei größerer Zugfeftigkeit könnte man die dem Mörtel zuzufetzende Sandmenge ver¬

größern . Man kann aber zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen , wenn man bei allen An¬
geboten den geforderten Preis in die gewährleiftete Zugfeftigkeit dividiert und die Ergebniffevergleicht. Würde z . B . eine Fabrik die Tonne zu 9,00 Mark bei 20 kg gewährleifteter Zugfeftig¬keit , eine andere die Tonne zu g ,10 Mark bei 21kg Zugfeftigkeit anbieten , fo würde bei erfterer
obige Berechnung 2,22 , bei der zweiten aber 2,so ergeben. Trotz des höheren Preifes wäre alfoder Zement der zweiten Fabrik vorzuziehen. Im übrigen entfeheidet der gute Ruf einer Fabrik ,die Feinheit der Mahlung des Zements ufw. Die Tonne Zement foll ein Gefamtgewicht von180 kg und ein Reingewicht von 170kg haben . In Säcken wird er nur dann geliefert , wenn einfehr reicher Verbrauch vorauszufehen ift , weil bei Lieferung in Säcken die Gefahr des Feucht¬werdens und Verderbens eine größere ift.

Das Traßmehl kann in Säcken angeliefert werden , weil Feuchtigkeit nur
einen Gewichtszuwachs gibt , fonft aber nicht fchadet . Man hat daher vor-
zufchreiben , daß der Traß trocken , frifch und fein gemahlen fei , daß er auf
Sieben von goo und 1500 Mafchen auf 1 9™ nicht mehr als die vom Lieferanten
zu bezeichnende Menge Rückftand läßt . Das Mehl muß eine blau - oder gelb¬
graue Färbung haben , fcharfkörnig und rein und befonders frei von Bei-
mifchungen lein , wie wildem Traß , Bimsftein , Afche , Sand , Ton u . dergl . Jede
Ladung muß von einer beglaubigten Befcheinigung begleitet fein , aus welcher
Urfprungsort und Name des Bruchbefitzers , bezw . Lieferanten hervorgeht . Das
Traßmehl foll , in ein Glas reinen Waffers geworfen und damit ftark gefchüttelt ,rafch zu Boden finken und nur wenige bimsfteinartige Teile fchwimmend auf
dem fchnell wieder klar werdenden Waffer zurückl affen . Ein Hektoliter Traß¬
mehl foll feftgeftampft mindeftens 115 kg wiegen .

(Sonft Proben durch eine Verfuchsanftalt und Abnahme wie beim Zement .)
Der Unternehmer hat die Lieferung des Fettkalkes dem jedesmaligen Be¬

darf entfprechend einzurichten . Als Anhalt fei jedoch beftimmt , daß auf der
Bauftelle an jedem Abend noch ein Vorrat von mindeftens . . . hI vorfchrifts -
mäßigen und gebrauchsfähigen Fettkalkes vorhanden fein muß . Die Kalk¬
gruben werden feitens der Bauverwaltung hergeftellt , und zwar in folchen Ab-
meffungen , daß fie wenigftens das Vierfache jener Menge aufzunehmen im-
ftande find . Bei nicht pünktlicher Lieferung ift die Bauleitung berechtigt , den
fehlenden Kalk auf Koften des Unternehmers anderweitig zu befchaffen oder
ftatt deffen Zement zu verwenden , wobei 1 ,ü gelöfchten Kalkes = 1 TonneZement von 170 Reingewicht gerechnet wird .
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Der Kalk ift in ungelöstem Zuftande auf der Bauteile anzuliefern , wo er
in baufeitig hergeftellten Schuppen abzuladen ift . Klagen wegen Befchädigung
des Kalkes durch Regen werden nicht berückfichtigt .

Das Löfchen des Kalkes kann feitens des Unternehmers durch Handarbeit
oder mittels Mafchinen erfolgen , wobei weder eine Erfäufung noch Verbrennung
ftattfinden darf . Die Entnahmeftelle des Waffers wird dem Unternehmer feitens
der Bauleitung angewiefen . Bei Abgabe der Offerte ift der Fundort des Kalkes
zu nennen und find Proben des ungebrannten , wie auch des gebrannten Kalkes
einzureichen . Die Befchaffenheit des gelieferten Kalkes muß fich ftets gleich¬
bleiben . Er muß immer in ganzen Stücken , möglichft frifch , unzerfallen , trocken
und lebendig , gegen Feuchtigkeit und Näffe gefchützt zur Ablieferung kommen ,
muß völlig durchgebrannt fein , fo daß er fich vollkommen einlöfcht und ebenfowenig
ungebrannte als totgebrannte Stücke beim Löfchen zurückläßt . Der übrigbleibende
Grand bleibt ohne befondere Entfchädigung zur Verfügung der Bauverwaltung .

Die Abnahme erfolgt , nachdem der Kalk 2,5 bis 3,o cm ftarke Riffe in den
Gruben erhalten hat , und zwar durch Beftimmung des Raumgehaltes des Kalkes
durch Meffung feiner Höhe in den Gruben , deren Flächeninhalt ein für allemal
vorher ermittelt ift.

Oder : Die Abnahme erfolgt , nachdem der Kalk eine folche Dickflüffigkeit gewonnen hat ,
daß eine an beliebiger Stelle der Grube entnommene Probe von li Menge nicht mehr zerfließt ,
fondern butterweich und nicht mehr körnig ift .

Vom Beginn des jedesmaligen Einlöfchens hat der Unternehmer den mit der
Überwachung betrauten Beamten in Kenntnis zu fetzen, damit er fich davon über¬
zeugen kann , daß die Gruben von ihrem früheren Inhalte völlig entleert find .
Unterläßt er dies , fo wird für den neuen Inhalt der Grube keine Zahlung geleiftet .

Für die Lieferung von Wafferkalk können die Bedingungen fehr ähnlich
den vorigen abgefaßt werden . Da aber die Eigenfchaften des Wafferkalkes je
nach den Fundorten fehr verfchieden find , je nachdem er einen geringeren oder
höheren Tongehalt hat , müffen die Anforderungen auch dem jedesmaligen Falle
entfprechend geftellt werden . Das Löfchen erfolgt hauptfächlich auf zweierlei Art :

a) Die zerkleinerten Stücke des gebrannten Kalkes werden in Draht - oder
Weidenrutenkörben fo lange unter Waffer getaucht , bis fich keine Luftblafen
mehr auf feiner Oberfläche zeigen . Hierauf ift der Korb herauszuheben und
feines Inhaltes zu entleeren , fo daß Kalkhaufen von ca. l m Höhe entftehen , die
mit einer 15 bis 20 cm ftarken Sandfchicht zu überdecken find . Nach 14 Tagen
ift zu unterfuchen , ob der Kalk noch ungelöfchte Körner enthält , in welchem
Falle er zu durchfieben ift. Unter Umftänden ift die Dauer des Löfchvorganges
noch zu verlängern und vorzufchreiben , daß die Kalkhaufen durch Bretter oder
Dachpappe gegen Regen gefchützt werden .

b) Der Kalk wird in Haufen von etwa % cbm Inhalt aufgefchüttet , mit der
Gießkanne angenäßt und mit Sand bedeckt . Diefer Sand ift unter Umftänden
noch weiter mittels der Braufe zu begießen , bis der Kalk völlig zu Pulver zer¬
fallen ift . Diefes Pulver ift wieder durch Siebe von höchftens 2 % mm Mafchen -
weite zu werfen , wobei etwa darin befindliche Klumpen nicht zerdrückt oder
zerrieben werden dürfen .

Härteproben werden am beften mit Hilfe der Vicaflchtn Nadel , alfo durch
eine Verfuchsanftalt vorgenommen . Oberflächliche Proben können jedoch auf
olgende Weife angeftellt werden . Ein mit dem reinen Kalkpulver ohne Sand-

zufatz mit Waffer hergeftellter fteifer Brei wird unter Waffer von 15 Grad C.

b) Befchaffen¬
heit des
Kalkes .

c) Abnahme .

Wafferkalk .
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gebracht und zwei Tage darin belaTfen . Ift die Maffe nach diefer Zeit oder
innerhalb noch zweier Tage foweit erhärtet , daß fie einem Fingerdruck , ohne
die Form zu ändern oder an der Oberfläche zu zerbrechen , widerfteht , und ift
fie nach weiterem Eintauchen unter Waffer und nach Verlauf von 28 Tagen
völlig hart und unlöslich , fo ift der Kalk ftark hydraulifch . Gewöhnlicher
Wafferkalk widerfteht dem Fingerdrucke erft nach 6- bis 8tägiger , fchwach
hydraulifcher nach 14- bis 21 tägiger Erhärtung .

Der Tongehalt des Kalkes ift beim Einreichen der Offerte nach Prozenten
anzugeben . Die Abnahme erfolgt durch Beftimmung des Gewichtes des an¬
gelieferten Stückkalkes .

Der befte Tongehalt ift : 53 Teile Ton bei 47 Teilen kohlenfauren Kalkes . Je mehr fich der
Tongehalt des angebotenen Kalkes diefer Mifchung nähert , defto beffer wird er erfahrungsgemäß fein .

102.
Hintermaue -
rungsfteine :

a) Anlieferung.
b) Befchaffen-

heit der
Ziegel.

c) Auffetzen
der Ziegel.

d) Abnahme.

103.
Verblender .

Die Anfuhr zur Bauftelle darf nur innerhalb feftzufetzender Tagesftunden
ftattfinden . Bei Wafferbeförderung dürfen niedrige Wafferftände , Ausbefferungen
von Schleufen ufw . keine Entfchuldigungsgründe für ungenügende Anfuhr fein.

Der zur Herftellung verwendete Ton darf keinen Gips oder Schwefelkies,
keine Magnefia , kein Kali und kein Natron enthalten , welche , gewöhnlich mit
Salpeter bezeichnet , Anlaß zu Ausblühungen oder gar zur Zerftörung der Ober¬
fläche der Ziegel geben . Die Ziegel müffen im Bruche ein dichtes , durchaus
gleichmäßiges Gefüge zeigen und gänzlich frei von Mergel - und Kalkknollen,
die fpäter infolge der Feuchtigkeit der Atmofphäre löfchen , fowie frei von Kiefel-
fteinen und Hohlräumen von mehr als Erbfengröße fein . Sie müffen das Normal¬
format haben , gleichmäßig und gut gebrannt fein (bei Klinkern : befonders fcharf
und klinkerhart gebrannt und völlig glasartig durchfintert fein ), beim Anfchlagen
hell klingen , dürfen keine Bramkanten , Riffe und Sprünge haben , nicht windfchief
und verzogen fein . Die Steine dürfen nicht mehr als höchftens 20 vH . ihres
Eigengewichtes Waffer nach i2ftündigem Eintauchen anfaugen und müffen einen
Druck von mindeftens 150 kg auf 1 ncm aushalten . Mit dem Mauerhammer müffen
fie fich gehörig bearbeiten und behauen laffen , ohne zu zerbrechen und zu
fpalten . (Poröfe Steine dürfen nicht bröcklig fein .) Der Fabrikationsort muß
während der ganzen Lieferung der gleiche bleiben .

Es ift nur ein Bruch von 3 bis 4 0/0 zuläffig . Er muß befonders aufgefetzt
werden und darf nur aus Stücken nicht kleiner als ein halber Stein beftehen . Bei
der Abnahme werden 2 halbe als ein ganzer Stein , Stücke , die kleiner als ein
halber Stein find , gar nicht gerechnet . Haufen , die nur ganze Steine enthalten
follen , in denen fich aber dennoch Bruch vorfindet , werden von der Abnahme
ausgefchloffen , bis fie vorfchriftsmäßig aufgefetzt find . Der Lieferant hat die ganzen
Steine auf dem ihm überwiefenen Lagerplatze in Stapeln von je 200 Stück =
12 Schichten zu 16 Stück -f- 8 Stück , welche oben darauf liegen , aufzufetzen .

Finden fich bei der Verwendung der Ziegel , alfo nach der Abnahme , in
einem Stapel hohle Stellen und fonftige Ungehörigkeiten oder Steine vor , die
nicht den Vorfchriften und den Proben entfprechen , fo hat die Bauleitung das
Recht , fämtliche Stapel auf Koften des Unternehmers umfetzen und die Steine
forderen zu laffen, bezw . die den Vorfchriften nicht entfprechenden auszufchließen .

Für die Verblender gilt das Gleiche wie vorher ; außerdem aber noch das
Folgende :

Jeder Verblendungsziegel muß , ausgenommen natürlich die Eckfteine , wenig-
ftens eine vollftändig unbefchädigte , glatte und zum tauberen , tadellofen Rohbau
taugliche Kopffeite haben . Beftimmung der Färbung ! Sämtliche Steine müffen
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ein gleichmäßiges Gefüge befitzen und dürfen nach der Verwendung keine in
das Auge fallenden , ftörenden Flecke zeigen , nicht weiß ausfchlagen , nicht grün
oder fchwarz werden , wobei ausdrücklich bemerkt wird , daß der Einwand , die
Befchaffenheit des Tones fei maßgebend und daher eine Übereinftimmung der
Färbung nicht erreichbar , in keiner Weife Gültigkeit haben foll . Die Steine find
forgfältig in Stroh verpackt anzuliefern und mit diefem an den von der Bauleitung
zu bezeichnenden Stellen aufzufetzen . Stapel , welche im Maße oder in der Farbe
voneinander abweichendes Material enthalten , können auf Koften des Unter¬
nehmers fordert und umgefetzt werden .

Die Schablonenzeichnungen und Modelle find nach dem Schwindemaßftab
anzufertigen , welcher von der mit dem Anfertigen der Formfteine beauftragten
Fabrik einzufordern ift . Gefchieht dies nicht , fo ift die betreffende Fabrik darauf
aufmerkfam zu machen , daß fie die ihr übergebenen Zeichnungen nach dem
Schwindemaßftabe ihres Tones umzeichnen und die Abänderungen zur Durch¬
ficht und Genehmigung der Bauleitung einreichen muß .

Hiernach ift in den Vorfchriften zu fagen , daß fämtliche Formfteine und
Terrakotten genau nach den Aufriß -Einzel -, bezw . den Lehren -Zeichnungen anzu¬
fertigen find . Die anzuliefernden Bauteile müffen fauber und fcharf geformt , ge¬
hörig durchgebrannt , nicht verzogen oder windfchief fein und einen gleichmäßigen
Farbenton haben .

Die Gipsmufter werden am beften baufeitig geliefert ; wenn nicht , fo find fie feitens des
Tonfabrikherrn zur Prüfung vorzulegen .

Jeder Bauteil ift mit den Buchftaben und der Nummer deutlich bezeichnet
abzuliefern , welche er in der Einzelzeichnung führt . Seine Größe muß genau
die vorfchriftsmäßige fein ; der Einwand , der Ton fei mehr oder weniger beim
Brennen gefchwunden , als erfahrungsgemäß vorauszufehen war , ift geltungslos .

Bei der Ablieferung zur Bauftelle werden nur durchaus unbefchädigte Stücke
abgenommen , beftoßene oder beim Formen , Trocknen oder Brennen windfchief ,
riffig oder glafig gewordene Formftücke aber zurückgewiefen .

Höchftens 2 % des Bruches einzelner Stücke , die in größerer Zahl ge¬
braucht werden und beim Verletzen ufw . Schaden gelitten haben , hat der Unter¬
nehmer zu den vereinbarten Preifen nachzuliefern .

Nunmehr folgt die Beftimmung , ob die Bezahlung nach Stückzahl oder (bei
Oefimfen, Fenfter - und Türeinfaffungen ufw .) nach Längen erfolgen foll und wie
beim Aufmaß zu verfahren ift.

Gewöhlich wird an den Hängeplatten oder dem am meiften ausladenden Gliede , bei Ein -

faffungen in der Mitte oder ebenfalls am äußerften Gliede entlang gemeffen .
Der Lieferant hat die Bauteile gehörig in Stroh verpackt auf der Bauftelle

nach den einzelnen Formen geordnet zur überfichtlichen Abnahme aufzuftellen .

Stampfbeton kann „ erdfeucht “ oder „ weich “ verlangt werden ; erfterer
wird fich mit der Hand gerade noch ballen laßen und auf der Haut noch

Feuchtigkeit hinterlaffen , während die Maffe des zweiten zwar noch ftampffähig
fein muß , aber beim Stampfen weich wird . Der erdfeuchte Beton erfordert des¬
halb einen höheren Aufwand von Stampfarbeit und Sorgfalt , wird aber fetter als
der andere bei gleichem Mifchungsverhältnis .

Der Unternehmer hat bei feinem Angebot einerfeits Angaben über das

Mifchungsverhältnis und die Art und den Urfprung der Bauftoffe zu machen ,
anderfeits die Fettigkeit des Betons zu gewährleiften . Verfuche mit Probewürfeln
von 30 °“ Kantenlänge werden auf Veranlaffung der Bauleitung wiederholt bei

104.
Formfteine

und
Terrakotten .

105.
Ausführung

von
Stampfbeton .

a) Feftigkeits-
nachweis.
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dem Kgl . Materialprüfungsamt in Gr .-Lichterfelde oder bei einer anderen ftaat-
lichen Prüfungsanftalt ausgeführt werden , wobei fich nach 28tägiger Erhärtung
der Probekörper eine fünffache Sicherheit für die Beanfpruchung der Betonbau¬
werke durch Druck herausftellen muß .

Wird die gewährleiftete Fettigkeit bei diefen Proben nicht erreicht , fo ift die
Bauleitung berechtigt , dem Unternehmer die weiteren Arbeiten zu entziehen und
für die bereits vollendeten einen Abzug von 20 °/0 der dafür vereinbarten Koften -
fumme zu machen , gegebenenfalls aber die fertigen Bauteile abbrechen und auf
Koften des Unternehmers anderweitig von neuem aufführen zu laffen , wobei
letzterem noch die Verfäumniskoften zur Laft fallen ,

b) Berchaffen- Der Zement muß den für Portlandzement geltenden » Normen « (fiehe Fußnote
Materialien . S . 135 ) entfprechen und darf nur aus der im Angebot bezeichneten Fabrik ftammen.

Die über feine Eigenfchaften , alfo Raumbeftändigkeit , Bindezeit , Mahlfeinheit , Zug-
und Druckfeftigkeit ausgeftellten Prüfungszeugniffe amtlicher Anhalten dürfen kein
höheres Alter als 1 Jahr haben . Wird fremder Zement auf der Bauftelle vorgefunden ,
fo erfolgt gleichfalls ein Abzug von 20 % der Koftenfumme der bereits fertigen
Arbeiten . Sand , Kies und Steinfchlag dürfen Beimengungen pflanzlicher Stoffe,
Kohlenteilchen oder andere Verunreinigungen nicht enthalten , auch darf kein Lehm
oder Ton an den Körnern fefthaften . Die Korngröße des Kiefes ift bis zu . . . . (50 mm)
geftattet . Das Verhältnis von Sand zu Kies ift auf Verlangen der Bauleitung durch
Siebproben zu ermitteln und gegebenenfalls durch Zufatz von Sand oder Kies zu
ändern . Steinfchlag (Schotter ) foll aus hartem , wetterbeftändigem Geftein von
mindeftens gleicher Fettigkeit wie der erhärtete Mörtel des Betons beftehen . Die
größten Stücke mühen noch durch ein Loch von 60 bis 70 mra Durchmeffer oder
von 50 bis 60 mm im Geviert durchfallen könhen . (Die Verwendung von Sand -
ftein , Ziegelbrocken und Schlacken ift nur auf befondere Genehmigung feitens
der Bauleitung geftattet . ) Das Waffer muß ganz rein fein und darf Bei¬
mengungen , welche die Erhärtung des Betons beeinträchtigen , nicht enthalten .

c) B“ £jtung (Mafchinenmifchung ift der Handmifchung vorzuziehen . Darüber liehe
Verarbeitung Art . 96, S . 132 .) Das Mifchen des Betons muß fo vor fich gehen , daß die Menge

affen
"" ^er einzelnen Beftandteile jederzeit feftgeftellt werden kann . Bei Umrechnungen

von Raumteilen auf Gewichtsteile ift l cbm Portlandzement zu 1400 ks zu rechnen.
Bei Mifchung nach Raumteilen darf der Zement in das Maßgefäß nur ohne Fall
gefchüttet , nicht aber eingerüttelt werden . Die Mifchung von Sand und Zement
muß zunächft trocken gefchehen , dann erft ift das Waffer in abgemeffener Menge
allmählich zuzufetzen . (Bei trockener und heißer Witterung und in Baugruben
mit ftark abfaugendem Boden etwas mehr .)

Die Einlagefchichten , mit welchen der Beton im Bauwerk angebracht werden
darf , follen in der fertig geftampften Schicht 15 bis 20 cm bei erdfeuchtem , 20
bis 30 cm Stärke bei weichem Beton nicht überfchreiten . Abgefonderte Steinchen
follen mit dem Mörtel wieder gut vermengt werden . Die Schichten follen mög-
lichft rechtwinkelig zu der im Bauwerk auftretenden Druckrichtung verlegt werden
und befonders ift darauf zu achten , daß die auftretenden Kräfte nicht verfchiebend
auf die Schichten wirken . Auf das Einftampfen der Ecken und Kanten ift be¬
fondere Sorgfalt zu verwenden . Die Schichten follen möglichft frifch auf frifch
verarbeitet werden . Die Oberfläche der fertigen Schicht ift ftets durch Stahlbefen
aufzurauhen . Bei bereits erhärtetem Beton ift die Oberfläche ebenfo aufzurauhen,
tauber abzukehren , einzunäffen und unmittelbar vor Aufbringung der neuen Be-
tonmaffe mit dünnem Zementbrei einzufchlemmen . Zum Stampfen find quadra-
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tifche oder rechteckige Stampfer von 10 bis 16 cm Seitenlange und 10 bis 17 ks Ge¬
wicht zu verwenden . Es ift bei erdfeuchtem Beton mit dem Stampfen einzuhalten ,
wenn die Maffe elaftifch wird und Waffer ausfcheidet .

Die Verarbeitung der Betonmaffe muß fo rafch ausgeführt werden , daß fie
vor Beginn des Abbindens vollendet ift . Bei warmer und trockener Witterung
darf die Betonmaffe nicht länger als l Stunde , bei kühlem und nahem Wetter nicht
länger als 2 Stunden unverarbeitet liegen bleiben . Die nicht fogleich verarbeitete
Betonmaffe muß gegen Witterungseinflüffe gefchützt und vor der Verwendung
nochmals umgefchaufelt werden . Die bereits an der Verwendungsftelle ein-
gebrachte Betonmaffe ift unter allen Umftänden hintereinander einzuftampfen .
Gefrorene Bauftoffe dürfen nicht verarbeitet werden . In mehrgefchoffigen Ge¬
bäuden dürfen die Wände und Pfeiler in dem oberen Gefchoß erft nach ge¬
nügender Erhärtung diefer Bauteile im darunter liegenden fortgefetzt werden .

Die Rüftungen und Schalungen müffen feft , unverfchieblich und fo ftark fein,
daß fie genau die Form einhalten , müffen ein fchichtweifes Einftampfen des Be¬
tons geftatten und leicht und gefahrlos unter Belaffung der etwa noch notwendigen
Stützen , die möglichft aus einem Stück beftehen follen , entfernt werden können .
Tritt während der Erhärtung des Betons Froft ein , fo find die Ausrüftungsfriften
mindeftens noch um die Froftdauer zu verlängern . Gegen Sonnenfehein und
Wind find die Betonbauwerke in den erften Tagen der Erhärtung in geeigneter
Weife zu fchützen . Deshalb ift zeitweiliges Annäffen erforderlich , jedoch nicht
bei ungefchütztem , durch Sonne ftark erhitztem Beton 31).

Bei Eifenbeton kommen noch folgende Beftimmungen in Betracht.
Das Korn des für die Betonbereitung verwendeten Kiefes darf nur fo groß

fein , daß das Einbringen und Einftampfen ohne Verfchiebung der Eifeneinlagen
möglich ift. Die Schichten dürfen nur in Stärke von 15 cm eingebracht werden .

Die Eifeneinlagen find vor der Verwendung forgfältig von Schmutz , Fett und
lofem Roft zu reinigen , dann forgfältig in richtiger Lage , Form und Entfernung
einzulegen und feftzuhalten . Dichte Umkleidung mit feinerer Betonmaffe ift ge¬
boten. Bei mehreren Eifeneinlagen übereinander ift jede für fich damit zu um¬
kleiden . Unterhalb der Eifeneinlagen muß in Balken noch eine Betonftärke von
mindeftens 2 cm

, in Platten von mindeftens l cm vorhanden fein .
Verfchalungen von Säulen find fo anzuordnen , daß das Einbringen und Ein¬

ftampfen der Betonmaffe von einer offenen , mit dem Fortfehreiten der Arbeit zu
fchließenden Seite erfolgen und genau beobachtet werden kann . Die Friften
des Ausrüftens find von der Witterung , der Stützweite und dem Eigengewicht
der Bauteile abhängig . Im allgemeinen find die feitlichen Schalungen der Balken,
die Einfchalung der Stützen und der Deckplatten nicht vor Ablauf von 8 Tagen ,
die Stützung der Balken nicht vor Ablauf von 3 Wochen nach Beendigung des

Einftampfens zu befeitigen . Bei größeren Stützweiten und Querfchnittsabmeffungen
find die Friften unter Umftänden bis zu 6 Wochen zu verlängern . Beim Ent¬
fernen der Schalungen und Stützen müffen durch befondere Vorkehrungen (Keile,
Sandköpfe und dergl .) Erfchütterungen verhütet werden . Probebelaftungen und

gegebenenfalls Entnahme von Probekörpern aus den fertigen Bauteilen und

Druckproben damit 32) !
31) Siehe auch die Leitfätze für die Vorbereitung , Ausführung und Prüfung von Bauten aus Stampfbeton , auf-

geftellt vom Deutfchen Betonverein 1905.
« ) Weiteres liehe in den Beftimmungen für die Ausführung von Konftruktionen aus Eifenbeton bei Hochbauten

vom 24. Mai 1907. Berlin 1907.

d) Frift für die
Verarbeitung
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maffe.
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io6.
Ausführung

von
Afphalt-
arbeiten .

107.
Steinhauer¬

arbeiten
(Steinmetz¬
arbeiten .)

Nur natürlicher Afphaltmaftix und Goudron befter Befchaffenheit dürfen zur
Verwendung kommen . Jede Beimifchung fremder Bauftoffe, welche Steinkohlen¬
oder Braunkohlenteer oder Pech , Harz und Harzrückftände enthalten , ift unter¬
lagt Die Herkunft der Bauftoffe ift in dem Angebot anzugeben . Der Afphalt
(Afphaltmaftix ) ift in ganzen Originalbroden unzerfchlagen zur Bauftelle zu
liefern , damit der Bauleitende die Fabrikzeichen prüfen kann . Der Goudron muß
bei einer Wärme von 10 Grad C . völlig erftarrt , bei 40 bis 50 Grad C. flüffig
fein und bei der Handwärme fich zwifchen den Fingern zu langen Fäden aus-
ziehen laffen . Beim Wiedererhärten nach dem Schmelzen muß er die frühere
Härte und Sprödigkeit wiedererlangen . Der Kies , fowie der Streufand müffen
durchaus lehmfrei , alfo in vielen Fällen gewafchen , und von gleichmäßiger und
vorgefchriebener Korngröße fein.

Bei umfangreichen Arbeiten muß die Verwendung zweier Öfen vorgefchrieben werden, deren
Aufftellung dem Fortfehritt der Arbeiten folgen muß , damit die Afphaltmaffe beim Zutragen nicht
abkühlt . Für jeden durch die Unvorfichtigkeit der Arbeiter verurfachten Feuerfchaden ift der
Unternehmer verantwortlich . Das Kochen der Maffe ift fo lange fortzufetzen , bis gelblichgrüne
Dämpfe auffteigen , was ein Zeichen für das völlige Entweichen des in den Bauftoffen enthaltenen
Mineralöls ift.

Die Arbeiten find (wenn nicht in bedeckten Räumen ) nur bei trockenem
Wetter und bei einer Temperatur von über + 6 Grad C . auszuführen . Vor dem Auf¬
trägen der Afphaltmaffe ift die Unterlage forgfältig abzufegen . Bei der Ausführung
dürfen fich die Arbeiter nur eiferner Schienen von der vorgefchriebenen Dicke
der Afphaltlage bedienen ; werden dabei fchwächere Schienen vorgefunden , fo kann
das Befeitigen der damit ausgeführten Arbeiten gefordert werden . Die Stöße
müffen völlig wafferdicht fein . Sollte infolge einer Arbeitspaufe der Rand der
Afphaltlage erkaltet fein , fo ift er durch übergelegten heißen Afphaltbrei erft zu
erhitzen , bevor die anftoßende Lage ausgebreitet wird . Auf den Anfchluß an lot¬
rechte Mauerflächen ift befondere Sorgfalt zu verwenden und zu diefem Zweck
an ihnen die Afphaltabdeckung mindeftens l cm hochzuführen .

Bei allen Flächen , die nicht überfchüttet werden , ift fcharfer Streufand in
Vogeldunftkorngröße in die noch heiße und weiche Afphaltmaffe einzureiben .

Die Zufammenfetzung der Maffe , fowie die Beftimmung der zuzufetzenden
Kiesmenge irt Sache des Unternehmers , der für die Erfüllung folgender Be¬
dingungen Gewähr zu leihen hat :

Die durchgängig in . . , cm Stärke auszuführenden , wafferdichten Schichten
müffen die auffteigende Erdfeuchtigkeit vollftändig zurückhalten und fo hart fein,
daß unter Einwirkung der Sonnenwärme und der Belattung nicht das Hervor¬
quellen aus der Fuge ftattfindet , doch auch nicht fo fpröde , daß die Afphaltlage
bei Kälte riffig wird .

Bei Dichtungen mit Afphaltfilzplatten ift nur doppellagiges Material zu ver¬
wenden , deffen Stöße fich wenigftens 10 cm überdecken . Diefe Überdeckungen
find mit heißem Goudron oder flüffigem Afphaltkitt tadellos zu dichten .

Die Beläge von Flurgängen , Durchfahrten , Höfen ufw . dürfen weder Riffe,
Sprünge noch Blafen zeigen , und an Stellen , wo Sonnenftrahlen keinen Zutritt
haben , felbft bei höchfter Sommertemperatur nicht weich werden oder bei Winter¬
kälte reißen .

Sofern im Verdingunsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt
ift, ift für nachftehend bezeichnete Nebenleiftungen eine befondere Vergütung ge¬
mäß § 3 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staats¬
bauten ausgefchloffen ; es ift hierauf bei Bemeffung der Preife Rückficht zu nehmen :
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1) Das Vorhalten und die Inftandhaltung der Steinmetzwerkzeuge . ajNeben-
2) Das Einarbeiten von Dübel - , Wolf - und Klammerlöchern , foweit fie für Ieiftungen’

Verankerungen aller Art und für das Verletzen der Steine notwendig find.
3) Ausklinkungen an Werkfteinen für Träger , Einarbeiten von Dübellöchern

für Abdeckungen , Durchbohrungen für Leitungen und Regenrohre und dergl . ,
lofern He aus den Zeichnungen erfichtlich find und bereits auf dem Werkplatz
angebracht werden können .

4) Die Anfertigung der Verfetzpläne .
5 ) Das Nachputzen und Nacharbeiten der Werkftücke nach dem Verletzen

beim Abrüften .
Dem Angebot find ein oder mehrere Steinproben beizufügen , die aus b> werkftücke .

Würfeln von mindeftens 10 cm Kantenlänge beftehen und die verlangte Art der
Bearbeitung aufweifen müffen . Auch die Art der Schichtung und die Farben¬
grenzen müffen die Proben tunlichft erkennen laffen. Die Bezugs - oder Ge -
winnungsftelle des Steines ift anzugeben .

Der Bauverwaltung bleibt überlaffen , zu beftimmen , aus welchen Bänken
des Bruches das Material für befonders geartete Stücke zu entnehmen ift . Zu den
Arbeiten darf nur guter Stein verwendet werden , der durchaus gefund und wetter -
beftändig ift. Der Stein foll ein gleichmäßiges Gefüge befitzen und frei von
Riffen, Sprüngen , Tongallen , Drufen und Neftern fein.

Die Anlieferung erfolgt nach den Beftimmungen des Verdingungsanfchlages . 0 Anlieferung.
Sind die Steine frei Bauftelle zu liefern , fo hat das Abladen und Unterbringen
der Werkftücke unter Aufficht und Beihilfe des Steinmetzen ohne Entfchädigung
zu erfolgen . Der Unternehmer übernimmt hierbei die Verantwortung für etwaige
Befchädigungen der Stücke . Die Gewährleiftung des Unternehmers für etwaige
Befchädigungen erlifcht je nach den Beftimmungen des Verdingungsanfchlages
nach der Abnahme im Eifenbahnwagen , auf der Bauteile oder nach dem Ver¬
letzen . Die Herftellung und Unterhaltung der Schienengleife und der Wege auf
der Bauteile ift Sache der Bauverwaltung , falls diefe Leiftungen dem Unter¬
nehmer nach dem Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich übertragen find . Der
Lieferung find Verfetzpläne beizufügen , nach welchen fämtliche Steine vor der
Anlieferung genau zu bezeichnen find.

Für die Bearbeitung find die Beftimmungen des Verdingungsanfchlages und « Bearbeitung,
die Steinproben maßgebend . Der Unternehmer ift jedoch verpflichtet , auf Ver¬
langen der Bauverwaltung nach deren Angabe befondere Probeftücke anzufertigen ,
die für die Einzelarbeiten maßgebend fein follen . Für folche Probeftücke werden
dem Unternehmer die Koften nur dann vergütet , wenn die Stücke am Bau keine
Verwendung finden können .

Die Bearbeitung der Werkftücke ift mit größter Sorgfalt vorzunehmen , die
Stücke müffen den Zeichnungen und etwaigen Modellen genau entfprechen , auch
volle Kanten und Ecken aufweifen . Auskittungen und Ausflickungen find unftatt -
haft. Werkftücke mit windfchiefen oder unebenen Flächen oder folche , die mit

fonftigen Bearbeitungsfehlern behaftet find, werden ebenfo wie befchädigte Stücke

zurückgewiefen , felbft wenn die Schäden erft nach dem Verletzen erkannt werden
follten .

Fugen und Falze find entfprechend den Vorfchriften der Bauverwaltung aus¬
zuführen . Die Fugen find im allgemeinen 4 bis 6 «™ weit zu halten doch fteht
der Bauverwaltung das Recht zu , hierüber nähere Beftimmung zu tre en . o
lugen können nach Beftimmung der Bauverwaltung nach hinten eine mal ige r-
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e) Verletzen
der

Werkfteine.

f) Rüftungen
und Geräte .

Weiterung erfahren , Lagerfugen müffen dagegen unter allen Umftänden in ganzer
Tiefe des Werkftückes gleichmäßig ftark gehalten werden .

Bei figürlichen , ornamentalen und ähnlichen . Teilen müffen die Stoß - und
Lagerfugen bis zum Bildgrund durchweg fauber bearbeitet werden .

Das Heranfehaffen innerhalb der Bauftellengrenzen , das Aufziehen und Ver-
fetzen der Werkftücke erfolgt durch den Maurer . Wird aber nach dem Ver-
dingungsanfchlage die Aufficht und die Beihilfe des Steinmetzen gegen Vergütung
verlangt , fo ift für jede Heranfchaffungs - und Verfetzmannfchaft ein Steinmetz zu
{teilen . In diefem Falle übernimmt der Unternehmer der Steinmetzarbeiten die
Verantwortung für fachgemäßes Verfetzen und für etwaige Befchädigungen , die
beim Heranfehaffen oder Verfetzen der Stücke herbeigeführt werden . Die Werk¬
fteine follen auf ihr natürliches Lager tunlichft in ein volles Mörtelbett verlegt
werden ; etwaiges Vergießen gehört zu den Arbeiten des Maurers . Zum Ver¬
gießen der Werkfteine und zur Verwendung von Bleiplatten bedarf es des Ein -
verftändniffes der Bauverwaltung . Freiftehende oder ftark belaftete Säulen und
Stützen find in vollem Mörtelbett zu verfetzen . (Beffer mit Bleiplatten . Auch ge¬
wöhnliche Werkftücke laffen fich nicht einfach in ein volles Mörtelbett legen.
Dabei bedarf es Unterlagen von Blei , Zinkplättchen öder Dachpappe an den
Ecken , bei Keilquadern und Oefimsftücken von mit Waffer gefättigten Holzkeilen,
welche vom Maurer zu liefern find . D . V.) Zur Vermeidung von Kantendruck
ift darauf zu achten , daß fofort nach dem Verfetzen die Fugen ausgekratzt werden ;
auch find die Anfichtsflächen der Steine von Verunreinigungen durch Verguß¬
material möglichft frei zu halten und nach dem Verfetzen fofort zu reinigen . Beim
Abrüften werden durch den Maurer nochmals die Anfichtsflächen abgewafchen
und von Unreinigkeiten und Bauftaub befreit . Das Nacharbeiten der Stücke und
etwaiges Nachputzen find Sache des Steinmetzen . Sollen die einbindenden Flächen
wafferdichten Anttrich mit Goudron oder fonftigen Schutzanftrich erhalten , fo kann
diefe Leiftung dem Unternehmer für Steinmetzarbeiten oder dem der Maurer¬
arbeiten auf Grund befonderer Vereinbarung übertragen werden .

Soweit aus Zweckmäßigkeitsgründen die bereits verfetzten Werkftücke
Schutz gegen Befchädigungen erhalten follen , werden Schutzvorrichtungen aus
Brettern , Strohlehm und dergl . durch den Maurer nach Benehmen mit dem Stein¬
metzen hergeftellt .

Die Werkfteine find nach Anweifung der Bauverwaltung durch Anker,
Klammern oder Dübel aus gut verzinktem oder in heißem Zuftande afphaltiertem
Eiten unter fich und mit dem Mauerwerk zu verankern .

Die Lieferung der Dübel , Klammern , Anker und des Bleies erfolgt baufeitig ,
falls fie dem Unternehmer der Steinmetzarbeiten nicht auf Grund des Ver-
dingungsanfchlages übertragen ift oder nach befonderer Vereinbarung übertragen
wird . Das Einlaffen und Befeftigen der Dübel , Klammern und Anker mit Blei
ift Sache des Unternehmers der Steinmetzarbeiten , das Vergießen mit Zement¬
mörtel des Unternehmers der Maurerarbeiten .

Wenn im Verdingungsanfchlage nichts anderes beftimmt ift, werden die zum
Aufbringen und Verfetzen der Werkftücke erforderlichen Rüftungen mit den not¬
wendigen Schienen fowie die Geräte und Werkzeuge , als Taue , Schiebebühnen ,
Winden , Windewagen , Kloben fowie Lehrbögen und Abfteifungen durch die Bau¬
verwaltung oder den von diefer beauftragten Unternehmer geftellt .

Dasfelbe gilt von dem Auf- und Abbringen fowie von dem Aufftellen der
Schiebebühnen , Winden und fonftigen Hebegeräte und den etwaigen Änderungen
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daran während der Bauzeit . Der Unternehmer für Steinmetzarbeiten ift aber ver¬
pflichtet , auf Verlangen der Bauverwaltung die Vorhaltung der Hebegeräte nach
vorheriger befonderer Vereinbarung zu übernehmen .

Die erforderlichen Bau - und Werkzeichnungen , einfchließlich der Einzel - ö Zeichnungen,
heiten in natürlicher Größe , liefert die Bauverwaltung koftenlos . Die Zeich - Moddle '

nungen find der Bauverwaltung innerhalb einer von ihr zu beftimmenden
Frift in gutem , brauchbarem Zuftande nach Benutzung zurückzugeben ; Ab¬
zeichnungen hat der Unternehmer auf feine Koften anzufertigen , Stichmaße im
Bau felbft zu nehmen .

Anfertigen , Anbringen und Wiederabnehmen von Modellen zu Figuren
oder Architekturteilen gefchieht auf Koften der Bauverwaltung .

Bei Berechnung der Werkfteine nach Metern werden die Abmeffungen nach h> Berechnung,
der größten bearbeiteten Ausladung unter Berückfichtigung aller Vorfprünge ,
Verkröpfungen und Rundungen feftgeftellt . Bei Berechnung der einzelnen Stücke
nach Quadratmetern wird das umfchriebene kleinfte Rechteck ohne Abzug für
Schmiegen , Bögen oder Öffnungen zugrunde gelegt . Bei Berechnung zufammen -
hängender Flächen wird die Gefamtfläche eingeftellt unter Abzug der Tür - und
Fenfteröffnungen fowie aller bereits fonft in Rechnung geheilten Werkftücke wie
Fafchen, Sockel , Gefimfe , Verdachungen und dergl . Die Berechnung nach Kubik¬
metern erfolgt nach dem Inhalt des kleinften umfchriebenen Parallelepipeds , inner¬
halb deffen das Werkftück ausgetragen werden kann . Bei Berechnung nach der
Fläche werden Fugen nicht in Abzug gebracht , bei Berechnung nach Längen
werden Stoßfugen ebenfalls nicht abgezogen .

Die einbindenden Teile von Stufen und Podeften werden mit bezahlt .
Eine Verringerung der Einbindetiefen wird nach dem Verhältniffe der Ver-

dingungseinheitspreife ftets in Abzug gebracht , eine Vergrößerung derfelben aber
nur dann in gleicher Weife vergütet , wenn fie auf Anordnung der Bauverwaltung
erfolgt ift.

Änderungen , die bei der Ausführung an den der Verdingung zugrunde ge¬
legten Zeichnungen und Maßen angeordnet werden , bedingen entfprechende
Preisänderungen , die vor Beginn der Arbeit zu vereinbaren find.

Das nachträgliche Herantreiben der Profile und Bearbeiten der fichtbaren
Flächen an den Werkfteinen mit Boffen , die fpäter bildhauerifch oder fonftwie
bearbeitet werden follen , werden von anderer Seite auf Koften der Bauverwaltung
ausgeführt , wenn die Bildhauer - oder fonftigen Arbeiten nicht dem Unternehmer
der Steinmetzarbeiten mit übertragen find .

Tagelohnarbeiten werden gemäß § 5 der befonderen Bedingungen vergütet .
Für Überftunden und Nachtftunden find befondere Vereinbarungen zu treffen 38 ) .

Sofern im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt zri °^ r_
ift, werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen und -Lieferungen arbeiten :
nicht befonders entfchädigt . Bei Bemeffung der Preife ift hierauf Rückficht zu «

nehmen :
1 ) Die Anfuhr und das Aufbringen fämtlicher Verbandhölzer .
2) Die Lieferung fämtlicher Nägel , einfchl. der Sparrennägel und der für

den Verband notwendigen Holznägel , der in die Verfatzungen ufw . einzulegenden

Bleiplättchen , fowie fämtlichen Eifenzeuges zur Verbindung und Befeftigung
hölzerner Treppen .

33) Zentralbl . d . Bauverw . 1907. S . 58 .
Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.)

10
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b) Abnahme.

c) Befchaffen-
heit des
Holzes .

d) Ausführung :
1) Verband¬

hölzer .

3) Die Herftellung der Nuten für die Stakung in den Balkenlagen , die
Lieferung und das Anbringen der Latten zu detnfelben Zweck und an Fachwerks¬
hölzern .

4) Die Befeftigung des zu den Holzverbänden gehörigen und von der Bau¬
verwaltung zu liefernden Eifenzeuges ( Klammern , Bolzen , Anker , Hängeeifen ufw.) .

5 ) Die Ausführung des Kreofot - oder fonftigen Anftriches der Holzteile , die
zunächft der Schwammbildung ausgefetzt find , wobei die Anftrichmaffe feitens der
Bauverwaltung geliefert wird .

6) Alle Hilfsleiftungen beim Befchlagen der Türen , Tore ufw .
Bei der Abnahme werden nur die für das Auge fichtbaren Teile , alfo wirk¬

liche Längen , nicht aber Zapfen und dergl . gemeffen . Für Verfchnitt erfolgt dem¬
nach keine befondere Vergütung . Abweichungen von den in den Zeichnungen
eingetragenen und im Verdingungsanfchlage angeführten Holzftärken find nur im
Einverltändnis mit der Bauleitung geftattet . Größere Holzftärken werden allen¬
falls abgenommen , aber nicht bezahlt , kleinere keinesfalls abgenommen .

Nur trockenes und gefundes ( Kiefern -) Holz darf verwendet werden . Es muß
gerade gewachfen und außer der Saftzeit gefällt , darf weder kernfchälig noch
riffig , weder wurm - noch raupenfräßig , nicht blaugeflekt oder gar rotfaul , auch
nicht mit Drehwuchs behaftet fein . Nur fefte, harzreiche Äfte , nicht aber hohle
oder faulige Aftlöcher find erlaubt . Eine Waldkante ift nur an einer Kante der
Balken (nicht aber der Stiele , Sparren ufw .) und nur auf dem dritten Teile ihrer
Länge ftatthaft . Diefe darf diagonal gemeffen nur fo viele Millimeter breit fein,
als der Balken in Zentimetern hoch ift . Bei den Abmeffungen von 14 xl 6 cm
und weniger ift die Verwendung von einftieligem Holz nicht geftattet . Bohlen
und Bretter mühen möglichft aftfrei und durchaus vollkantig fein , fowie genau
die vorgefchriebenen Längen 4und Dicken , und auch genau parallele Kanten,
alfo gleiche Breiten haben . Fußbodenbretter müffen völlig trocken fein und
dürfen nicht mehr als einen gefunden Aft von höchftens 3 cm Durchmeffer auf
0,20 "J“ Fläche haben . Die zu den Bretterarbeiten zu verwendenden Nägel
müffen die dreifache Brettftärke zur Länge befitzen .

Die Werkzeichnungen hat [ich der Unternehmer felbft anzufertigen und der
Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen . Die Maße hat er auf den bereits
fertigen Mauern felbft zu nehmen und hierbei genau auf die vorhandenen Lüf -
tungs -, Heizungs - und Rauchrohre zu achten . Alle Binderbalken müffen in ganzer
Länge geliefert werden , während die übrigen auf den Mauern geftoßen werden
können . Ebenfowenig dürfen Schwellen und Rähme von weniger als 8 m Länge,
Sparren überhaupt nicht geftoßen werden . Die Stöße find , wo es nicht anders
vorgefchrieben ift , mittels des fchrägen Hakenblattes und alle Verbindungen über¬
haupt nach den Regeln der Zimmerkunft engfchließend auszuführen . Überall ,
wo bei Hängewerken Hirnholz gegen Hirnholz oder Langholz ftößt , find die Be¬
rührungsflächen zu hobeln und l mm ftarke Bleiplatten einzulegen . Keines der
für den Bau gelieferten Hölzer darf der Unternehmer zu feinen Rüftungen und
Geräten benutzen .

Etwa notwendige kleine Veränderungen am Mauerwerk beim Aufbringen
der Balkenlage dürfen nur durch den Maurer bewirkt werden . Veränderungen an
den beftehenden Rüftungen zum Zweck des Aufziehens der Hölzer hat der Unter¬
nehmer auf feine Kotten nach Verftändigung mit der Bauleitung , bezw . mit dem
Unternehmer der Maurerarbeiten vorzunehmen . Ebenfo hat der Unternehmer fich
mit letzterem unter Vorbehalt der Zuftimmung der Bauleitung darüber zu einigen ,
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ob die Aufteilung der Drempel und des Dachverbandes dem Verfetzen der Ge-
fimfe ufw . vorhergehen oder nachfolgen roll. Der Bauverwaltung dürfen durch
etwaige Unterbrechungen der Arbeiten keinerlei Koften erwachfen .

Die in den Mauern liegenden Balkenköpfe , die für Aufnahme der Stakung
dienenden Falze , die zu demfelben Zweck anzufchlagenden Latten und die am
Balken befindlichen Streifen , welche durch jene verdeckt werden , die Mauerlatten
und alle Lagerhölzer find mit einer baufeitig zu liefernden antifeptifchen Flüffig-
keit ohne befondere Entfchädigung zu tränken .

Täglich find . . . im Fußboden fertig zu teilen , Splint - (Seiten -) Bretter oder
Bretter mit lofen , ausgebrochenen oder faulen Äften , ferner blaufleckige oder rot¬
faule Bretter dürfen nicht zur Verwendung kommen . Alle Bretter müffen durch¬
aus trocken fein und dürfen innerhalb des erften Jahres keine Verwerfungen und
keine Fugen von mehr als 2 mm Breite zeigen , widrigenfalls der Unternehmer
nicht nur die erforderlichen Ausfpänungen unentgeltlich auszuführen , fondern
auch auf Wunfch der Bauleitung die Böden aufzunehmen , neu zu legen , das nicht
vorfchriftsmäßige Material zu entfernen und durch vertragsmäßiges zu erfetzen
hat. Die Breite der aufgetrennten , nicht aber von einftieligen und fchwachen
Hölzern gefchnittenen Kernbretter kann im allgemeinen zwifchen 10 und 20 cm

wechfeln ; doch dürfen in einem und demfelben Raume nur Abweichungen von
höchftens 2 cm in der Breite Vorkommen . Wird es notwendig , wegen zu großer
Tiefe oder Breite einzelner Räume die Dielen zu ftoßen , fo find ohne befondere

Entfchädigung Friefe von 10 bis 15 cm Breite einzulegen und auch an den Wänden
herumzuführen . Die Fugen der Dielung müffen in den durch Friefe getrennten
Feldern ftets aufeinandei paffen , fo daß die gegenüberliegenden Bretter gleiche
Breite haben müffen . Die Dielung ift in den Türöffnungen durchzuführen . Wo
es nötig ift , find Füllhölzer zwifchen die Balken von hochkantig geheilten , 8 cm

ftarken Bohlen zu fügen , welche nach Aufmaß befonders bezahlt werden . Die
Maße für den Fußboden hat der Unternehmer in den einzelnen Räumen felbft zu
nehmen.

Beim Verlegen des Fußbodens find die Bretter mit dem vorhandenen Füll¬

material forgfältig zu unterftopfen und auf jedem Balken mit mindeftens 2 Nägeln
(in der Nutung verdeckt ) zu befeftigen . Der Fußboden muß eine genau ebene
Fläche bilden , fo daß niemals das Vortreten einer Brettkante vor der benach¬
barten fichtbar ift. Wo die Oberflächen der Balken nicht genau in einer Ebene

liegen , muß mithin die Unterfütterung der Dielen mit keilförmigen Holzftäben
ftattfinden.

Die zu Deckenfchalungen verwendeten Bretter dürfen nicht über 12 cm breit
fein und müffen auch dann noch der Länge nach aufgefpalten werden . Ihre
Stöße find zu wechfeln , dürfen alfo niemals auf einem und demfelben Balken
eine fortlaufende gerade Linie bilden .

Die Stakung ift aus 2 % ftarken Seitenbrettern , nicht aus gehaltenem
Klobenholz oder Schwarten herzuftellen , alfo von Brettern , welche beim Zerfägen
eines Stammes abfallen , wenn die Schwarte , der äußerfte Teil mit der Baumrinde ,
abgetrennt ift. Diefe Seitenbretter müffen durchaus gefund fein. Die Balkenlagen
find mit Falzen oder mit Lattung , beide mit Kreofotöl oder ähnlicher Flüffigkeit
getränkt , zu verfehen . Auch die Streifen der Balken , wo die Latten anfchließen ,
find damit zu ftreichen . Im erfteren Falle find die Enden der Stakhölzer anzu -

fchärfen, in beiden aber in baufeitig zu lieferndes Kreofotöl ufw . vor dem Verlegen
einzutauchen . Die Staken find für jedes Balkenfeld befonders zuzufchneiden (mit

2) Fußböden

109.
Stakerarbeiten
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110.
Lieferung
von Lehm
und Ton.

111.
Schmiede¬
arbeiten :

a) Material
und

Ausführung.

b) Abnahme.

gewundenem , in Lehmlöfung getauchtem Stroh zu umwickeln ), fcharf paffend ein¬
zutreiben und dicht aneinander zu fchlagen . Befonders ift auf guten Anfchluß
an die Mauern Rückficht zu nehmen und darauf zu achten , daß beim fcharfen
Eintreiben die Balken nicht feitwärts gedrängt werden . Diefe müffen deshalb
gegenfeitig verfteift werden . Lofe Staken find unweigerlich fofort durch ftramm
eingekeilte zu erfetzen , um fo mehr , wenn fie nach einiger Zeit geftohlen fein
füllten . Die Fugen find mit Strohlehm zu dichten . Erft nach Eindeckung des
Daches find die Balkenfelder mit reinem , trockenem , kiefigem Sande (oder Lehm),
welcher keinerlei pflanzliche oder fonft verwesbare Beftandteile enthalten darf , aber
durchaus nicht mit Koksafche , bis zur Oberkante der Balken zu füllen . In einer Ecke
jeden Raumes ift etwa 0,5 bis l,o cbm (je nach Größe desfelben ) jenes Stoffes anzufchütten ,
um fpäter zum Unterftopfen der Dielen durch die Zimmerleute zu dienen .

Die Abnahme erfolgt nach dem Flächeninhalt der Räume ohne Abzug der
Balken .

Bezüglich des Lehms kommt es darauf an , zu welchem Zweck er dienen foll.
Am ftrengften müffen die Vorfchriften fein , wenn der Bauftoff zur Dichtung von
Wafferbehältern und dergl . dienen foll . Der Lehm muß dann frei von Erde und
Sandadern , zäh und in angefeuchtetem Zuftande vollkommen plaftifch fein . Er
darf fich im Waffer nur fchwer auflöfen , und deshalb muß eine aus der an¬
gefeuchteten Ton - oder Lehmmaffe geformte Kugel von etwa 10 cm Durchmeffer ,die zur Probe während der Dauer von mindeftens 24 Stunden in ruhiges Waffer
gelegt wird , ihre urfprüngliche Form nahezu beibehalten , darf nicht auseinander
fallen und fich nicht auflöfen . Die Abnahme der aufgefetzten Lehmhaufen er¬
folgt erft nach acht Tagen .

Das Schmiedeeifen (Schweiß - oder Flußeifen ) muß von tadellofer Befchaffen-
heit , fehnigem , zähem Gefüge und feinem , zackigem , glänzendem Bruche , ferner
leicht fchweißbar fein . Es darf weder kalt - noch rotbrüchig fein, weder Kanten-
noch Längsriffe , eingewalzte und eingefetzte Schiefer haben , fondern muß eine
rein ausgewalzte , weder durch Schieferungen noch durch Schlacken verun¬
reinigte Oberfläche zeigen . Biegungen , Drehungen und Kröpfungen müffen in
rotglühendem Zuftande ausgeführt und frei von Sprüngen , Riffen oder verbrannten
Stellen fein . Alle Schweißungen find befonders forgfältig auszuführen , fo daß
eine innige Verbindung der Eifenteile eintritt . Rund -, Quadrat - und Flacheifen
muß überall gleichen , normalen Querfchnitt haben ; die Kanten müffen geradlinigund fcharf fein.

Die Schraubengewinde find vollftändig und fcharf anzufchneiden ; die Muttern
und Köpfe müffen die Bolzenftärke zur Höhe erhalten . Die Muttern follen fich
leicht aufdrehen laffen, ohne zu fchlottern . Für alle Bolzen gleicher Stärke müffen
die Muttern genau zu einem Schlüffel paffen .

Die Eifenteile find nur mit reinem Leinöl angeftrichen abzuliefern .
Beim Anfertigen aller Eifenteile find die aus dem Verdingungsanfchlage oder

aus den Beftellzetteln erfichtlichen Gewichte möglichft genau einzuhalten . Das
etwaige Mehrgewicht darf höchftens 5 % betragen ; darüber hinausgehende Ge¬
wichte werden nicht bezahlt . Mindergewichte , die ebenfalls bis zu 5 °/0 zuläffigfind , bleiben unbezahlt .

Die Abnahme erfolgt auf Grund von amtlichen Wägezeugniffen , falls das
Abwägen der angelieferten Eifenteile nicht auf der Bauftelle felbft erfolgen kann,wozu der Unternehmer die Arbeitskräfte unentgeltlich zu ftellen hat . Eifenteile,über welche keine amtlichen Wägefcheine eingereicht und über welche auch nicht
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Lieferfcheine mit baufeitig angegebenem Gewicht beigebracht werden können ,
werden als nicht geliefert betrachtet und nicht bezahlt .

Gegenftand des Unternehmens ift
ftellung .

die Anfertigung , Anlieferung und Auf-

Die zu übernehmenden Arbeiten und Lieferungen find im zugehörigen Ver-
dingungsanfchlage des Näheren klargelegt . Die Ausführung hat genau nach Vor-
fchrift desfeiben , fowie auf Grund der zum Zwecke des Verdinges zur Einficht
ausgelegten Zeichnungen und fonftigen Schriftftücke insbefondere der Maffen-,
ftatifchen und Gewichtsberechnungen zu erfolgen .

Im übrigen gelten für das Unternehmen die nachftehend angeführten be¬
hinderen Bedingungen und die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus¬
führung von Bauten .

Zu den in § 2 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauten vorgefehenen Nebenleiftungen , für die der Unternehmer eine befondere
Vergütung nicht zu beanfpruchen hat , gehören , infoweit im Verdingungsanfchlage
nicht anderweitige Beftimmung getroffen ift, insbefondere folgende :

1 ) der Verfand fämtlicher Bauteile , Geräte , Werkzeuge ufw. bis zur Bauftelle,
bezw. zur Verwendungs - oder Gebrauchsftelle ;

2) die Ausführung der vorgefchriebenen Anftriche und die Lieferung der
dazu gehörigen Materialien ;

3) die Befchaffung , Aufhellung , Befeftigung und Wiederbefeitigung der Ge-
rüfte und Hebezeuge zum Aufheben der Eifenkonhruktionen nebh Zubehör ;

4 ) das Einhauen der Auflagerplatten , der Steinfehrauben , der Ankerbolzen
und der fonftigen Teile in die Auflagerheine ;

5) das Untergießen der Auflager mit . , das Vergießen der Stein-
fchrauben , Anker und fonftigen Teile mit . , einfchl . der Lieferung der hier¬
zu erforderlichen Materialien ;

6) ufw . ufw .
Mit der Ausführung der Arbeiten ift fpäteftens . . . Tage nach der Auf¬

forderung , welche gleichzeitig mit der Zufchlagserteilung erfolgen kann , zu be¬
ginnen . Die Arbeiten find im einzelnen demnächh fo zu fördern , daß mit der
Aufhellung der Eifenkonftruktion . . . Wochen fpäter begonnen werden kann .

Die Fertigheilung fämtlicher im Verdingungsanfchlage vorgefehenen Lei¬
bungen einfchl . aller Nebenarbeiten muß fpäteftens . . . Wochen nach der Auf¬
forderung zur Aufhellung der Eifenkonftruktion erfolgt fein.

Hält der Unternehmer die in § 4 vorgefehene Vollendungsfrift nicht ein,
fo verfällt er in eine Verzugsftrafe , welche für jede . . . . der Verfpätung auf
• • . Mark fehgefetzt wird .

Die Zahlungen an den Unternehmer erfolgen durch die . Kaffe

112.
Größere ,

zufammen-
gefetzte

Eifenkonftruk-
tionen 34) :

§ 1.
Gegenftand

der
Unternehmung .

§ 2.
Verding.

§ 3-
Neben¬

leiftungen.

ZU . .
Die Höhe der von dem Unternehmer

dingungen zu behebenden Kaution wird auf . .
fehgefetzt.

Diefelbe ift innerhalb 14 Tagen nach Erteilung
. Kaffe zu . zu hinterlegen .

Die Unterfuchung und Prüfung des zur Verwendung kommenden Materials,
fowie der fertigen Teile erfolgt in den Werkftätten , in welchen die zu dem Unter -

§ 4-
Friften.

nach § 16 der allgemeinen Be-
vom Hundert der Vertragsfumme

des Zufchlages bei der

§ 5-
Verzugsftrafe.

§ 6.
Zahlungen.

§ 7-
Kaution.

§ 8.
Güteprüfung.

u ) Nach : «Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten ufw .", a . a . O .
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§ g .
Gewährleiftung

§ 10.
Prüfung der
Unterlagen
durch den

Unternehmer ;
Abänderungs-

vorfchläge
desfelben.

nehmen gehörigen Materialien und Arbeiten angefertigt werden , und auf der Bau-
ftelle durch den von der Verwaltung hierzu abzuordnenden Beamten .

Gefchieht die Prüfung der Materialien auf Wunfch des Unternehmers nicht
in feinen Werkftätten , fondern auf den Werken feiner Unterlieferanten , fo hat er
die hierdurch entgehenden Mehrkoften zu tragen .

Die Materialien zu den Proben find vom Unternehmer unentgeltlich zu
liefern , ebenfo die dazu erforderlichen Mafchinen , Werkzeuge , Geräte und Arbeits¬
kräfte unentgeltlich zu ftellen .

Befitzt der Unternehmer nicht die Mafchinen , welche für die Ausführung der
vorgefchriebenen Proben geeignet find , fo kann die Verwaltung letztere auf feine
Koften anderweitig ausführen laffen.

Übrigens fteht es der Verwaltung frei , die Prüfung auf ihre Koften an den
ihr geeignet erfcheinenden Orten vornehmen zu laffen.

Dem Unternehmer fteht das Recht zu , fich bei den Prüfungen perfönlich
oder durch einen Vertreter zu beteiligen .

Entftehen zwilchen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungs -
verfchiedenheiten über die Zuverläffigkeit der bei den Materialprüfungen an¬
gewendeten Mafchinen oder Unterfuchungsarten , fo kann der Unternehmer eine
weitere Prüfung in den Verfuchsanftalten zu . . . . verlangen , deren Feftfetzungen
endgültig entfcheidend find . Die hierdurch entftehenden Koften trägt der unter¬
liegende Teil .

Unbefchadet des Rechtes , feine Anfprüche im fchiedsrichterlichen Verfahren
geltend zu machen , ift der Unternehmer verpflichtet , fich zunächft dem Urteile
des mit der Prüfung und Überwachung betrauten Beamten der Verwaltung zu
unterwerfen . Etwa erforderliche Nacharbeiten an einzelnen den Bedingungen
nicht voll entfprechenden Materialien oder Arbeiten hat der Unternehmer un-
gefäumt auszuführen , widrigenfalls dies feitens der Verwaltung auf feine Koften
gefchehen kann .

Aus der Verpflichtung des Unternehmers , mangelhafte Materialien und Teile
durch bedingungsgemäße zu erfetzen , erwächft ihm kein Anfpruch auf Verlänge¬
rung der feftgefetzten Vollendungsfriften .

Der Unternehmer bleibt für die Güte der von ihm gelieferten Materialien
und Arbeiten nach erfolgter Abnahme des ganzen Werkes ( § 12 der allgemeinen
Bedingungen ) noch . . . Jahre lang haftbar . Er ift verpflichtet , die während der
Gewährleiftungszeit hervortretenden Mängel ungefäumt zu befeitigen , widrigen¬
falls dies feitens der Verwaltung auf feine Koften gefchehen kann .

Der Unternehmer hat die ihm bei derZufchlagserteilung übergebenen Unter¬
lagen (Zeichnungen , Berechnungen ufw .) feinerfeits genau zu prüfen , auf etwa ge¬
fundene Unklarheiten aufmerkfam zu machen und ihre Befeitigung bei der ver-
tragfchließenden Verwaltung fchriftlich zu beantragen .

Etwaige vom Unternehmer vorzufchlagende Änderungen find ebenfalls
fchriftlich in Vorfchlag zu bringen . Namentlich fteht es dem Unternehmer frei,
an Stelle der vorgefchriebenen , etwa fchwer zu befchaffenden Profile die Ver¬
wendung anderer , von gleicher Tragfähigkeit zu beantragen .

Die Verwaltung hat hinfichtlich der angeregten Abänderungen endgültig
Entfcheidung zu treffen .
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7 850
7 250 ,, ,
7 860 „ ,

11 420 „

Der Unternehmer ift verpflichtet , genaue Werkftattzeichnungen in einem
Maßftabe von . . . . der wirklichen Größe anzufertigen , aus welchen für fämtliche
Teile und Verbindungen alle Maße und die Anordnungen der Niete und Schrauben
leicht zu entnehmen find . Auf Grund der Werkftattzeichnungen hat der Unter¬
nehmer die rechnungsmäßigen Gewichte der Eifenteile im Benehmen mit der
Verwaltung unter Benutzung eines von der letzteren überwiefenen Formulars zu
ermitteln .

Hierbei ift das Gewicht des Schweißeifens zu 7 800 ks,
» Flußeifens .
» Gußeifens .
„ Stahles . . .
„ Bleies . . . .

für das Kubikmeter anzunehmen .
Die Werkftattzeichnungen find in zwei Ausfertigungen auf Leinwand ge¬

zogen , und zwar auf Verlangen der Behörde eine davon auf ftarkem weißen

Papier anzufertigen und , mit der Unterfchrift des Unternehmers verfehen , nebft
der vorerwähnten Gewichtsberechnung der Verwaltung zur Prüfung und Ge¬

nehmigung vorzulegen . Diefe Zeichnungen und Berechnungen werden demnächft
der Ausführung und Abnahme zugrunde gelegt .

Eine Ausfertigung der gedachten Unterlagen erhält der Unternehmer nach

ftattgehabter Prüfung durch die Verwaltung zurück .
Sofern die nach den Beftimmungen im § io dem Unternehmer zu über¬

gebenden Unterlagen Werkzeichnungen im Maßftabe von mindeftens 1 : 20 der
wirklichen Größe für ganze Hauptträger und von 1 : 10 bis 1 : 1 für einzelne
Teile, fowie genaue Gewichtsberechnungen enthalten , find vom Unternehmer
weder weitere Werkftattzeichnungen noch fpezielle Gewichtsberechnungen zu

verlangen .
Die Ermittelung der wirklichen Gewichte der Eifenteile erfolgt auf Kotten

des Unternehmers durch einen Beamten der Verwaltung . Die Angaben und Be-

fcheinigungen des letzteren find für die Abrechnung , fofern nicht eine Paufch -

vergütung vereinbart ift, allein maßgebend .
Die fo ermittelten wirklichen Gewichte find bei der Abrechnung mit der

Einfchränkung in Anfatz zu bringen , daß die gemäß der Beftimmungen in § 11

feftgeftellten Rechnungsgewichte fowohl im einzelnen als auch im ganzen um

nicht mehr als :
3 vom Hundert für Schweiß - und Flußeifen , Stahl und Blei ,

5 vom Hundert für Gußeifen ,

§ 11.
Anfertigung

der
Werkftatt¬

zeichnungen
und

Feftftellung
der

Rechnungs¬
gewichte.

berfchritten werden dürfen .
Verbandsteile , deren Gewicht das gedachte Rechnungsgewicht um mehr als

as Doppelte des nach den vorftehenden Feftfetzungen zuläffigen Mehrgewichtes

berfchreitet , fowie Teile mit einem Mindergewicht von mehr als 2 vom Hundert

es Rechnungsgewichtes können ohne weiteres zurückgewiefen werden .

Die zu verwendenden Materialien mühen von folgender Befchaffenheit fein :

I . Das Schweißeifen foll dicht , gut ftauch - und fchweißbar und weder kalt-

och rotbrüchig fein ; es foll keine Langriffe , offene Schweißnähte , Kantenriffe oder

»nftige unganze Stellen aufweifen .
II. Das Flußeifen foll glatt gewalzt , ohne Schiefer und Blafen fein und darf

reder Kantenriffe noch unganze Stellen haben .

§ 12.
Gewichts¬

ermittelung .

§ 13.
Befchaffeiiheit

der
Materialien.
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§ 14-
Prüfung der
Materialien.

III . Die Gußftücke follen , wenn nicht Hartguß oder befondere Gattierungen
ausdrücklich vorgefchrieben find , aus grauem , weichem Eilen fauber und fehlerfrei
hergeftellt fein . Der vorgefchriebene Flächeninhalt eines Querfchnittes muß
überall voll vorhanden fein ; der Unterfchied der Wanddicken darf bei guß¬
eifernen Säulen bis zu 400 mm mittlerem äußeren Durchmeffer und 4,o m Länge die
Größe von 5 mm nicht überfchreiten. Bei Säulen von größeren Abmeffungen wird
der zuläffige Unterfchied für je 100 am Mehrdurchmeffer und für jedes Meter
Mehrlänge um je 0,5 mm erhöht. Die Wandftärke foll jedoch in keinem Falle
weniger als 10 mm betragen.

Sollen Säulen aufrecht gegoffen werden, fo ift dies im Verdingungsanfchlage
befonders anzugeben.

IV. Der zu verwendende Stahl muß ein durchaus gleichmäßiges Gefüge
haben, möglichft rein und zähe fein.

Behufs Feftftellung der Fertigkeit und fonftigen Befchaffenheitder Materialien
find , fofern nicht die Verwaltung nach ihrem pflichtmäßigen Ermeffen unter Um -
ftänden glaubt , davon ganz oder teilweife abfehen zu dürfen , Proben zur Aus¬
führung zu bringen , und zwar kommen in Betracht:

I . Proben mit ungeteilten Gebrauchsftücken.
Kaltproben:

l ) Außenbefichtigung, 2) Biegeprobe .
II . Proben mit abgetrennten Stücken .

a) Kaltproben:
1 ) Gewöhnliche Biegeprobe , 2) Biegeprobe durch wiederholtes Hin- und

Herbiegen , 3) Lochprobe , 4 ) Bruchprobe, 5) Zerreißprobe , 6) Verwindungsprobe.
b) Warmproben :

1 ) Biegeprobe, 2) Härtungsbiegeprobe , 3) Lochprobe, 4) Ausbreit-(Schmiede-)
probe, 5 ) Stauchprobe, 6) Schweißprobe.

Bei der Vorbereitung der Probeftücke und Vornahme der Proben find im
allgemeinen folgende Vorfchriften zu beachten :

Die Probeftücke, welche zerriffen , ausgedehnt oder gebogen werden follen,müffen der Prüfung tunlichft in demfelben Zuftande unterworfen werden, in dem
das betreffende Material zur Verwendung '

gelangt . Daher ift bei der Abtrennungder Probeftücke von dem zu unterfuchenden Erzeugnis jede Einwirkung auf das
Gefüge zu unterlaffen.

Ausglühen ift , wenn das Stück nicht ebenfalls vor feiner Verwendung oder
im Gebrauche ausgeglüht wird, möglichft zu vermeiden.

Sofern das Geraderichten der Probeftreifen erforderlich ift , tollen diefe nur
bis zu einem das Gefüge des Materials nicht verändernden Hitzegrad mäßig an¬
gewärmt und in diefem Zuftande mittels Hammerfchläge oder unter einer Preffe
gerade gerichtet und alsdann gleichmäßig und allmählich abgekühlt werden.

Alle Kaltproben follen bei einer Temperatur von nicht unter 10 Grad C .
vorgenommen werden.

Die Bearbeitung der Probeftäbe muß derart fein , daß die Wirkung
des Scherenfchnittes, des Auslochens oder des Aushauens zuverläffig be-
feitigt wird.

Nicht makellofe Stäbe dürfen in keinem Falle zu Probeftäben verwendet werden.
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Im befonderen ift noch zu beachten :

Bei den Biegeproben .
Die Längskanten find mit der Feile vorfichtig abzurunden . Wenn möglich ,

find die Probeftreifen 400 mm lang und 30 bis 50 ™ breit zu nehmen .
Die Anwendung von Prellen oder ähn¬

lichen Vorrichtungen wird empfohlen , die
das Ergebnis der Verfuche von der Gefchick -
lichkeit oder vom guten Willen der Arbeiter
unabhängig machen .

Fig- 15-

Als Biegewinkel , den ein Schenkel bei
der Biegung zu durchlaufen hat , ift ftets der Winkel a (Fig . 15) zu betrachten .

Bei der Härtungsbiegeprobe .
Die Härtung wird dadurch bewirkt , daß die Probeftreifen fchwach rotglühend

in Waffer von etwa 28 Grad C . abgefchreckt werden .

Bei den Zerreißproben .
Die Zurichtung der Zerreißproben im kalten Zuftande darf nur mit genau

arbeitenden Mafchinen und durch geübte
Arbeiter gefchehen .Fig. 16 .

Die Form der Probeftücke ift fo zu
wählen , daß der Teil a (Fig . 16) , welcher
den zu prüfenden Querfchnitt hat , 200 mra

(Gebrauchslänge ) lang ift .
Rundftäbe follen je nach Bedarf und Möglichkeit auf der Gebrauchslänge

fl einen Durchmeffer d von 10 , 15, 20 oder 25 mm erhalten .
Flachftäbe follen auf der Gebrauchslänge einen Querfchnitt von 300 bis

6004”® haben . Die Breite b (Fig . 17) foll dabei wenigftens 30 mm betragen .
Es empfiehlt fich , den auf

der Gebrauchslänge a herge¬
richteten Querfchnitt nach jeder
Seite noch um mindeftens 10 mm
weiter zu führen und erft von da
ab die Verftärkungen für die Ein-

fpannungen beginnen zu laffen.

Fig. 17 .

Wenn ein Probeftab infolge von deutlich erkennbaren Bearbeitungs - oder
Materialfehlern oder infolge von nachweisbar unrichtiger Einfpannung eine un¬

genügende Zerreißprobe liefert , fo ift letztere nicht maßgebend für die Beurteilung
der Feftigkeits - und Dehnungsgröße .

Wenn der Bruch außerhalb des mittleren Drittels der Gebrauchslänge ftatt-

findet , fo ift die Probe zwar für die Feftigkeits -
, nicht aber für die Dehnungs¬

größe maßgebend . Wenn dabei die Dehnungsgröße als eine ungenügende er-

fcheint, fo ift zur richtigen Beftimmung derfelben eine neue , im mittleren Drittel

zum Bruch gelangende Probe zu machen .
Zerreißmafchinen von beftimmter Bauart werden nicht vorgefchrieben , für

ihre Brauchbarkeit jedoch folgende Grundfätze aufgeftellt :
Die Belattung des Probeftückes darf nicht ftoßweife erfolgen , fondern muß

ftetig und langfam vor fich gehen können .
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Die Einfpannvorrichtung muß fo befchaffen fein , daß die Mittelachfe des
Verfuchsftabes genau mit der Zugrichtung zufammenfällt .

Die Mafchine muß leicht und licher auf ihre Richtigkeit geprüft werden können.
Für die einzelnen Materialien wird im übrigen bezüglich der Art und der

Ausführung der Proben folgendes vorgefchrieben :

I . Für Schweißeifen .
A) Herrichtung und Anzahl der Proben .

Das zu prüfende Material darf nicht ausgeglüht werden . Von je 100 Stück
Stäben oder Platten können 3 Proben , und zwar nach Möglichkeit aus den Abfall -
Enden , entnommen werden . Wenn diefelben den geheilten Vorfchriften genügen ,
fo gelten diefe 100 Stäbe oder Platten als angenommen . Genügt eine diefer
Proben nicht , fo darf dafür aus der betreffenden Materialmenge eine neue ent¬
nommen werden . Entfpricht diefe auch nicht den Anforderungen , fo kann das
Material verworfen werden .

B) Zerreiß - und Dehnungsproben .
Die Mindeftbeträge der Zugfeftigkeit find fo zu verftehen , daß die Verfuchs-

ftücke die angegebenen Belaftungen für die Dauer von 2 Minuten tragen müffen;
die Mindeftbeträge der Dehnung fo , daß die Verfuchsftücke [ich um den an¬
gegebenen Bruchteil der Länge von 200 mm ausdehnen müffen , wobei die Meffung
nach erfolgtem Bruche vorzunehmen ift.

1 ) Flach - , Winkel - , Rund - und Vierkanteifen und folche Bleche , die im
wefentlichen nur in der Längsrichtung beanfprucht werden .

Die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung ift, wenn die Dicke beträgt :
5 bis 10 mm einfehl. 36 kg auf lQmm ,mehr als 10 mm bis einfchl . 15 . 35 „ „ 1 „ ,

h w 15 11 11 11 25 11 . . . . . 34 11 u 1 n ,Die Dehnung in allen Fällen . 12 vH .
2 ) Bleche mit ausgefprochener Längsrichtung , die vorwiegend Biegüngs -

fpannungen aufzunehmen haben (z . B . Stegbleche von Blechträgern , Kragträgern ,
Eckverfteifungen ).

In der Längsrichtung :
die Zugfeftigkeit . 35 auf 1 'Jmm,die Dehnung . 10 vH .

In der Querrichtung :
die Zugfeftigkeit . . . 28 k» auf 1 cimm ,die Dehnung . 3 vH .

3) Bleche ohne ausgefprochene Längsrichtung , die vorwiegend durch
Spannungen in verfchiedenen Richtungen beanfprucht werden (z. B. Anfchluß-
bleche ) .

In der Hauptwalzrichtung :
die Zugfeftigkeit . 35 ks auf l <imm,die Dehnung . 10 vH .

In der Querrichtung :
die Zugfeftigkeit . 30 kg auf 1 <imm,die Dehnung . 4 vH .

4 ) Eifen für Niete und folche Schrauben , die auf Abfcheren beanfpruchtwerden :
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bis zu 25 mm einfchl . Durchtrieben
die Zugfeftigkeit .
die Dehnung .

38 kg auf li ™ ,
18 vH .

von mehr als 25 bis 40 mm einfchl . Durchmeffer :
die Zugfeftigkeit .
die Dehnung .

36 kg auf limm
15 vH .

5) Trägereifen , nämlich X-, C- J - T- und ähnliche Formeifen :
a) für die Flanfchen :

die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung , wenn die Dicke beträgt :
10 mm oder weniger . 36 kg auf 1 <imm
mehr als 10bis einfchl . 15 mm . . . 35 „ „ 1 „

15 25 „ 34 jt i) 1 jj
12 vH . ;die Dehnung in allen Fällen

b) für die Stege :
die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung , wenn die Dicke beträgt :

10 mm ocjer weniger .
mehr als 10 mm bis einfchl . 15 mm

35 kg auf lamrn

10 vH .die Dehnung in allen Fällen
6) Belageifen ( fofern fie nicht wie fonft üblich aus Flußeifen angefertigt

werden ), und zwar :
a) Tonnenbleche . Da diefelben im wefentlichen nur in einer Richtung ,

und zwar in derjenigen , in der fie gebogen werden und zu der die

Hauptwalzrichtung zu nehmen ift, beanfprucht werden , fo gelten dafür
die Vorfchriften wie unter 1 , alfo — da ihre Dicke wohl ftets in den

Grenzen von 5 bis 10 mm bleibt — in der Hauptwalzrichtung :
36 kg auf 1
12 vH .

die Zugfeftigkeit
die Dehnung .

b) Buckelbleche . Da diefelben annähernd fo lang wie breit und daher in

beiden Richtungen auch annähernd gleichen Anftrengungen unterworfen

find , fo ift die in der Querrichtung zu erzielende Fertigkeit für beide

Richtungen maßgebend , nämlich bei den vorkommenden Dicken von

5 bis 10 mm :
die Zugfeftigkeit . 30 kg auf l qmm ,
die Dehnung . 4 vH .

c) Wellbleche . Da diefelben bei der Formgebung fchon fehr großen

Anfprüchen genügen müffen , fo kann bei ihnen von Feftigkeits - und

Dehnungsproben abgefehen werden . Wegen der Schwierigkeit der

Herftellung aus Schweißeifen werden fie , namentlich die Trägerwell¬

bleche , faft ausfchließlich aus Flußeifen angefertigt .
d ) Zoreseifen :

die Zugfeftigkeit . 33 kg auf l gmm ,
die Dehnung . 6 vH .

C) Sonftige Proben .
1 ) Bei Flach -, Winkel -, Rund - und Vierkanteifen , Blechen und Trägereifen ,

a) Biegeproben . Ausgefchnittene Längsftreifen von 30 bis 35 mm Breite

mit abgefeilten runden Kanten oder Rund - und Vierkanteifen müffen

über eine Rundung von ] 3 mm Halbmeffer winkelförmig gebogen werden
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können , ohne daß fich im metallifchen Eifen an der Biegungsftelle ein
Bruch zeigt . Der Winkel a , welchen ein Schenkel bei der Biegung zu
durchlaufen hat , beträgt für Biegung im kalten Zuftande :

bei Eifenftücken von 8 bis mm a = 50 Grad
H » 12 M 15 „ 0» — 35 11

;; ,, 16 f! 20 „ « = 25 11
w V „ 21 t! 25 „ « = 15 11

für Biegung in dunkelkirfchrotem Zuftande :
bei Eifenftücken bis 25 mm « = = 120 Grad ,

ii ii ii 25 ii ot ==:: 90 ii
b) Ausbreitprobe . In rotwarmem Zuftande muß ein auf kaltem Wege ab¬

getrennter , 30 bis 50 mm breiter Streifen eines Flach -, Winkel -, Rund¬
oder Vierkanteifens oder eines Bleches mit der parallel zur Fafer ge¬führten , nach einem Halbmeffer von 15 mm abgerundeten Hammerfinne
bis auf das i 1^ fache feiner Breite ausgebreitet werden können , ohne
im Eifen Spuren von Trennung zu zeigen .

2) Bei Nieteifen .
a) Biegeprobe . Nieteifen foll, kalt gebogen , eine Schleife mit einem lichten

Durchmeffer gleich der halben Dicke des Rundeifens bilden können
ohne an der Biegungsftelle Spuren einer Trennung zu zeigen .

b) Stauchproben . Ein Stück Nieteifen , deffen Länge gleich dem doppelten
Durchmeffer ift , foll fich im warmen , der Verwendung entfprechenden
Zuftande bis auf ein Drittel diefer Länge zufammenftauchen laßen,ohne Riffe zu zeigen .

II. Für Flußeifen .
A) Herrichtung und Anzahl der Proben .

Das zu prüfende Material darf nicht befonders ausgeglüht werden . Daher
find auch die Verfuchsftücke von dem zu unterfuchenden Eifen kalt abzutrennen
und kalt zu bearbeiten .

Von je loo Stück Stäben oder Platten können 5 Proben , und zwar nach
Möglichkeit aus den Abfall - Enden , entnommen werden . Wenn diefelben den
geheilten Vorfchriften genügen , fo gelten diefe 100 Stäbe oder Platten als an¬
genommen . Genügt eine diefer Proben nicht , fo darf dafür aus der betreffenden
Materialmenge eine neue entnommen werden . Entfpricht diefe auch nicht den
Anforderungen , fo kann das Material verworfen werden .

B) Zerreiß - und Dehnungsproben .
Die Zugfeftigkeit foll mindeftens 37 kg und höchftens 44 ks auf l9 mm , und

zwar in der Längs - und Querrichtung , die Dehnung mindeftens 20 vH . für Längs¬und Querrichtung betragen .
Die Zerreißproben follen in der Regel 300 bis 600 9mm Querfchnitt haben

und die Beobachtungen auf einer Länge von 200 mm vorgenommen werden . Die
Mindeftbeträge der Zerreißfeftigkeit find fo zu verftehen , daß die Verfuchsftückedie angegebenen Belattungen für die Dauer von 2 Minuten tragen mühen ; die
Mindeftbeträge der Dehnung fo , daß die Verfuchsftücke fich um den angegebenenBruchteil der Länge von 200 mm ausdehnen mühen , wobei die Meffung nach er¬
folgtem Bruche vorzunehmen ift .

%
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C) Sonftige Proben .
Bei Flach -, Winkel -, Rund - und Vierkanteifen , Blechen und Trägereifen .
1) Biegeproben . Streifen von 30 bis 50 mm Breite mit abgefeilten runden

Kanten oder Rund - oder Vierkanteifen follen , kalt gebogen , eine Schleife mit
einem lichten Durchmeffer gleich der halben Dicke des Verfuchsftückes bilden
können , ohne irgendwelche Riffe zu zeigen . Eine verfuchte Härtung darf das
Ergebnis der Biegeprobe nicht ungünftig beeinfluffen .

2) Stauchproben . Ein Stück Rundeifen , deffen Länge gleich dem doppelten
Durchmeffer ift , foll fich im warmen , der Verwendung entfprechenden Zuftande
bis auf ein Drittel diefer Länge zufammenftauchen laffen , ohne Riffe zu zeigen .

Anmerkung . Bei den Wannproben ift der fchwarzwarme Zuftand zu vermeiden , weil die
Bearbeitung in diefem Zuftande fchädlich wirkt .

III . Für Qußeifen .
Die Zugfeftigkeit foll mindeftens 12 ks auf l c>mm betragen .
Ein unbearbeiteter quadratifcher Stab von 30 mm Seite , auf zwei 1 m von¬

einander entfernten Stützen liegend , muß eine allmählich bis zu 450 k£ zunehmende
Belaftung in der Mitte aufnehmen können , bevor er bricht .

Es muß möglich fein , mittels eines gegen eine rechtwinkelige Kante des
Gußftückes mit dem Hammer geführten Schlages einen Eindruck zu erzielen , ohne
daß die Kante abfpringt .

IV. Für Stahl .
Die Zugfeftigkeit in der Längsrichtung foll mindeftens 52 k® auf iq mm

, die
Dehnung 12 vH . betragen .

Die durch Nietung oder Verfchraubung zu vereinigenden Teile müffen
genau aufeinander paffen und in den Fugen dicht fchließen .

Der Grat an allen gewalzten Stücken muß entfernt werden .
Sämtliche Stoßfugen müffen fo genau bearbeitet fein , daß die Stoßflächen

fich berühren .
Die vorgefchriebenen Biegungen und Kröpfungen der Platten und Stäbe

find glatt und ohne Verdrehung herzuftellen und dürfen weder Riffe noch Brüche
haben. Auch muß der Querfchnitt in den Kröpfungen und Biegungen der gleiche
fein wie in den geraden Stücken .

Hinter den Kröpfungen und Biegungen müffen die betreffenden Teile dicht
an den mit ihnen zu verbindenden Stücken anliegen ; fie dürfen fpäter unter
keinen Umftänden durch die Befeftigungsniete herangezogen werden .

Die fämtlichen Kanten der Steg - und Anfchlußbleche , die Kopfflächen aller
Flacheifen, Winkel - und fonftigen Formeifen und aller aus verfchiedenen Stärken
zufammengefetzten Träger , fowie diejenigen Flächen der Auflager von Trägern ,
Bändern, Säulen ufw ., welche unter fich oder mit anderen Stücken in Berührung
kommen, müffen nach Maß bearbeitet werden und genau aufeinander paffen.

Die Verzinkung muß , wo eine folche vorgefchrieben ift, eine vollkommene
fein und darf bei gebohrten , gelochten oder fonft bearbeiteten Stücken erft nach
der Bearbeitung erfolgen . Die verzinkten Teile müffen bis zum Bruch hin - und

hergebogen werden können , ohne daß fich die Verzinkung ablöft . Zur Verzinkung
darf nur beftes Rohzink ohne Beimifchung anderer Materialien verwendet werden .

Die Modelle zu Gußftücken mit architektonircher Ausbildung bedürfen der

Genehmigung durch die Verwaltung , welche der Unternehmer rechtzeitig zu be¬

antragen hat .

§ 15-
Bearbeitung;
der Stoffe.
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§ i6 .
Herftellung
der Niet¬

und Schrauben¬
löcher .

§ 17*
Reinigung
der Eifen-

konftruktionen
vor der

Berichtigung
durch den

überwachenden
Beamten.

§ 18.
Verbinden

und Vernieten
der Teile .

Die Niet - und Schraubenlöcher in den Stäben tollen fämtlich gebohrt werden,
diejenigen in den Blechen und Platten dürfen auch gelocht werden , fofern das
Material nicht Flußeifen oder Stahl ift . Bei den Belagblechen aus Flußeifen fteht
dem Lochen nichts entgegen .

, Alle Löcher in den zu verbindenden Teilen , welche getrennt für fich gebohrt
oder gelocht werden , find zunächft mit einem etwas geringeren Durchmeffer her-
zuftellen und erft nach Zufammenfetzung der Teile durch Aufreiben mit der
Reibahle auf den richtigen , der Nietftärke entfprechenden Durchmeffer zu bringen ,
fo daß fie vollftändig glatte , metallreine Wandungen erhalten .

Die Bearbeitung der Löcher mit der Rundfeile ift verboten .
Die Nietlöcher müffen die in den Zeichnungen nachftehend unter § 18 vor-

gefchriebene Verfenkung haben .
Im übrigen gilt als Regel , daß die Mittelpunkte der Löcher von den Kanten

der Stäbe , Bleche , Platten ufw . mindeftens entfernt fein müffen :
bei 16 mm Lochweite . . . . 30 mm

1t 20 „ V . . . . 40 „
V 23 „ V . . . . 45 „
tl 26 „ ;; . . . . 50 „
V 30 „ )> . . . . 60 „

Die Kanten der Löcher dürfen keine Riffe zeigen , fondern müffen glatt fein.
Vor dem Einziehen der Niete und Schrauben find die Löcher von jedem Grate
zu befreien und gehörig zu reinigen .

Unmittelbar nach den vorftehend unter § § 15 u . 16 erwähnten Bearbei¬
tungen , jedoch vor weiterer Zufammenfetzung , fowie vor dem erften Anftriche
find die Eifenteile auf das forgfältigfte von Staub , Schmutz , Glühfpan und Roft,
entweder trocken durch Scheuern mit Bürften ufw . oder naß durch Beizen mit
verdünnter Salzfäure ufw . , zu reinigen und dann fofort mit einem Anftrich von
reinem , heißem Leinölfirnis mit 10 vH . Zinkweißzufatz zu verfehen .

Erfolgt die Reinigung durch Beizen , fo ift zunächft die an den Eifenteilen
etwa noch anhaftende Säure durch Eintauchen in Kalkwaffer zu befeitigen . Dem -
nächft find die Eifenteile in reinem Waffer abzufpülen , fodann in kochendem
Waffer bis zur Siedehitze zu erwärmen , nach Verdunftung der anhaftenden Waffer -
teile allfeitig mit einer aus 90 Teilen dünnflüffigem , fchnell trocknendem , gutem»
waffer - und fäurefreiem Leinölfirnis und 10 Teilen Zinkweiß befteilenden Farbe
fatt zu beftreichen und fchließlich zum Abtrocknen in gedeckten Räumen zu
lagern .

Nach erfolgtem Reinigen und Aufbringen des Firnisanftriches find die Eifen¬
teile dem überwachenden Beamten zur Befichtigung vorzulegen .

Sämtliche Verbandftücke müffen auf einer Zulage zufammengepaßt und
durch Dorne und Schrauben miteinander verbunden werden . Keines der Stücke
darf dabei in eine einfeitige Spannung gezwängt werden . Die einzelnen Ver¬
bindungen müffen gelöft werden können , ohne daß die Stücke federn oder fich
verfchieben . Die Zulagen find fo einzurichten , daß die richtige Form der Bau¬
teile vollkommen gefichert ift und ohne Schwierigkeit unterfucht werden kann.

Unmittelbar vor dem Einfetzen der Niete find die zu verbindenden Teile,
und zwar zunächft nur in den aufeinanderliegenden Flächen , nochmals gehörig
zu reinigen und mit Bleimennige zu ftreichen , fodann wieder fo feft zu ver¬
binden , daß eine Veränderung ihrer Lage während des Nietens nicht eintreten
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kann . Sollten bei der Vernietung lieh einzelne Teile verziehen , fo müffen die
Verbindungen gelölt und nach Anweifung des überwachenden Beamten entweder
die vorhandenen Fehler forgfältig beledigt oder die fehlerhaften Stücke durch
neue erfetzt werden .

Die einzuziehenden Niete find zuvor auf ihrer ganzen Länge hellrotglühend
zu machen und durch Auffchlagen von dem etwa anhaftenden Glühfpan zu be¬
freien . Der zweite Kopf darf erft gebildet werden , nachdem der Nietfchaft fcharf
in das betreffende Loch hineingeftaucht ift, und muß fo lange bearbeitet werden ,
bis die Glühhitze vorüber ift . Sodann find die Nietköpfe mit der unter § 17
vorgefchriebenen Leinölfirnis - und Zinkweißfarbe zu ftreichen .

Den Nietköpfen find die in Fig . 18 bis 20 dargeftellten Formen zu geben -
Die Köpfe müffen in der Achfe des Nietfchaftes fitzen , in allen Punkten ihres

Umfanges dicht an -
fchließen und dürfen
keine Riffe oder Brü¬
che zeigen .

Das Verftemmen
der Niete ift nicht
geftattet .

Nach dem Ver¬
nieten ift zu unter -
fuchen , ob die Niete
vollkommen feft fitzen.
Jeder vom über¬

wachenden Beamten als mangelhaft bezeichnete Niet ift loszufchlagen und durch
einen vorrchriftsmäßigen zu erfetzen ; in keinem Falle darf ein Iofe fitzender Niet
kalt nachgetrieben oder ein nicht anliegender Nietkopf kalt verftemmt werden .

Um feftftellen zu können , ob die Nietung den gehellten Anforderungen
entfpricht, bleibt außerdem Vorbehalten , einzelne Niete herausfchlagen zu laffen .
Wird hierbei gefunden , daß in dem betreffenden Verbandteile mehr als 5 vH . der
Niete fchlecht gefchlagen oder die Nietlöcher fchlecht ausgeführt find , fo müffen
in demfelben fämtliche Niete entfernt und durch neu zu fchlagende in vorfchrifts-
mäßiger Weife erfetzt werden .

Sämtliche auf Zug in Anfpruch genommene Verbandftücke find mit Span¬
nung einzufetzen .

Fig . 18 . Fig . IQ. Fig . 20.

R = d

Voller Nietkopf . HalbverfenkterNietkopf . Verfenkter Nietkopf .

Die vorftehenden Beftimmungen gelten fowohl für die Nietarbeiten in der
Werkftätte, wie auf der Bauftelle .

Die Schraubenbolzen find , foweit folches im Verdingungsanfchlage oder in
den Zeichnungen beftimmt ift, auf die vorgefchriebenen Durchmeffer abzudrehen
und müffen die zugehörigen Löcher fcharf ausfüllen . Die Gewinde find nach
Witworth'lchtY Vorfchrift herzuftellen; die Muttern dürfen weder fchlottern , noch
einen zu feften Gang haben . Die Köpfe und Muttern müffen mit der ganzen zur
Anlage beftimmten Fläche aufliegen .

Die Art und Weife der Aufhellung der Eifenkonftruktion bleibt im all¬
gemeinen dem Unternehmer überlaffen , fofern nicht beim Verdingen eine be -
ftimmte Art der Aufhellung vorgefchrieben ift.

Vor Beginn der Zufammenftellungsarbeiten hat der Unternehmer an Ort konrtruktionen .
und Stelle genaue Stichmaße von den Auflagermauern und deren Entfernungen
voneinander nehmen zu laffen, und wenn fich hierbei Abweichungen gegen die

§ 19-
Aufteilung

und
Auflagerung
der Eifen-



§ 20
Gerüfte .

§ 21.
Auftrieb ;
1) In der

Werkftätte .
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Angaben in den Zeichnungen vorfinden Tollten , die Beftimmung der Verwaltung
über ihre Ausgleichung einzuholen . Ebenfo liegt dem Unternehmer das Abwägen
der einzelnen für die Auflagerung und Aufhellung wichtigen Höhenpunkte ob .

Hierbei , fowie beim Feftlegen der hauptlächlichen Mittellinien oder -Punkte
wird die Verwaltung dem Unternehmer auf feinen Antrag entfprechend Hilfe
leihen .

Das Ausrichten und Einhellen aller Auflager , fowie der Säulen und fonltigen
Stützen hat fo zu erfolgen , daß die Druckabgabe auf das Auflager und von diefem
auf das Mauerwerk eine vollhändig gleichmäßige ift.

Um dies zu erreichen , ift zwifchen den Sohlplatten der Auflager und den
Auflagerheinen durch Eintreiben von fchlanken Keilen eine Fuge von 5 bis 13 mm
Weite herzuhellen und diefe durch Eingießen des im Verdingungsanfchlage vor-
gefchriebenen Materials in geeigneter Weife auszufüllen . Nach dem Erhärten
diefes Materials müffen die Keile entfernt werden und die von denfelben her¬
rührenden Höhlungen nachträglich mit demfelben Material ausgefüllt werden .

Die Konftruktion der zur Aufhellung der Eifenkonhruktionen erforderlichen
Gerühe bleibt , foweit nicht bei der Ausfehreibung oder im Verdingungsanfchlage
befondere Vorfchriften gegeben find , im allgemeinen dem Unternehmer überlaffen .
Die Verwaltung wird jedoch die Entwürfe zu den Rüftungen , welche ihr , im
Maßftabe von l : 100 aufgetragen , . . . . Wochen nach der Aufforderung zum
Beginn der Arbeit zugehellt werden müffen , einer Prüfung unterziehen und die
ihrerfeits für erforderlich erachteten Änderungen in die Zeichnungen eintragen.
Der Unternehmer ift verpflichtet , die Gerühe unter Beachtung der von der Ver¬
waltung vorgefchriebenen Maßnahmen zur Ausführung zu bringen . Enthehen
hinfichtlich der Konftruktion der Gerühe Meinungsverfchiedenheiten , fo ift die
Entfcheidung der bauleitenden Behörde einzuholen .

Hinfichtlich der Verwendung guten Materials , der Herheilung 'fetter Ver¬
bindungen , fowie hinfichtlich der Beachtung ausreichender Vorficht beim Aufbauen
und Abtragen der Rüftung bleibt der Unternehmer allein verantwortlich .

Diejenigen Gerühe , zu deren Aufhellung das Heranziehen öffentlicher Straßen
nötig wird , bedürfen der Genehmigung der zuftändigen Behörden . Demgemäß
find letzteren die bezüglichen Entwürfe durch Vermittelung der Verwaltung zur
Prüfung und Genehmigung vorzulegen . Die Verwaltung hat den Unternehmer
bereits bei der Ausfehreibung , jedoch ohne Verbindlichkeit , auf die behehenden
Verhältniffe in diefer Beziehung aufmerkfam zu machen .

Allen Anforderungen , welche die zuftändigen Behörden im Intereffe des
Publikums , fowie zur Sicherung des Verkehrs für notwendig erachten , hat lieh
der Unternehmer zu unterwerfen ; er ift verpflichtet , den bezüglichen Aufforderungen
in der gehellten Frift nachzukommen , widrigenfalls die Verwaltung berechtigt
fein roll , das Erforderliche ohne weiteres auf Rechnung des Unternehmers zu
veranlaßen .

Das Wiederentfernen der Gerühe und das Wiederbefeitigen aller infolge der
Aufftellungsarbeiten entftandenen Veränderungen und Befchädigungen an Bau¬
werken oder den angrenzenden Verkehrswegen hat der Unternehmer auf feine
Kotten fogleich nach Beendigung der Aufftellungsarbeiten mit möglichfter Be-
fchleunigung zu bewirken .

Bevor die einzelnen oder die zufammengefetzten Bauteile von dem über¬
wachenden Beamten berichtigt und geprüft worden find , dürfen fie keinen anderen
als den in § 17 befchriebenen Anhrich erhalten .
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Sofort nach der Prüfung find die einzelnen Teile nochmals forgfältig zu
reinigen , die Fugen zwifchen den fich berührenden Flächen mit einem aus Blei¬
weiß und Leinölfirnis bereiteten fteifen Kitt zu verftreichen und zu dichten , fowie
demnächft die Teile allerfeits mit Bleimennigefarbe anzuftreichen .

Der Grundanftrich darf nur in dünner Schicht aufgetragen werden und muß
gut trocknen .

Nach beendigter Aufhellung find die in der Werkftätte angefertigten An-
ftriche an den befchädigten Stellen auszubeffern und an den auf der Bauftelle
gefchlagenen Nieten nachzuholen . Nachdem dann fämtliche Fugen an den Be¬
rührungsflächen je zweier Stücke gehörig und forgfältig ausgekittet iind , ift dem
getarnten Eifenwerk ein nochmaliger Anftrich mit reiner Bleimennigefarbe und
demnächft ein mindeftens zweimaliger , jedenfalls vollkommen deckender Ölfarben -
anftrich , deffen Färbung feitens der Verwaltung beftimmt wird , zu geben . Alle
zwifchen den Verbandsteilen fich bildenden Räume , in denen fich Waffer an-
fammeln kann , müffen mit Afphaltkitt vollftändig ausgefüllt und fauber verftrichen
werden.

Bei den verzinkten Stücken fallen die Grundanftriche mit Bleimennige¬
farbe fort.

Die fämtlichen von Erde , Steinen , Kies, Sand , Mörtel oder Mauerwerk be¬
rührten Flächen find anftatt der Ölfarbenanftriche mit Anftrichen von angewärmtem ,
gutem Holzkohlenteer zu verfehen .

Soweit für einzelne Konftruktionsteile in den Verdingungsanfchlägen Waffer-
dichtigkeit verlangt wird , kann die Verwaltung auf ihre Koften diefe Dichtigkeit
durch eine Wafferprobe feftftellen Iahen .

Die Verwaltung behält fich vor , die Bauten nach vollendeter Aufhellung
einer Probebelahung nach Maßgabe der in die Verdingungsanfchläge auf¬
genommenen befon deren Vorfchriften zu unterziehen und zu diefem Zwecke
Laften aufbringen zu Iahen , welche ihrer Höhe und ihrer Verteilung nach den den
Berechnungen zu Grunde gelegten dauernden Verkehrs - und zufälligen Belaftungen
möglichft gleichkommen .

Dem Unternehmer wird , der Zeitpunkt diefer Probebelahung mitgeteilt und
die Teilnahme an derfelben anheimgeftellt .

Zeigen fich bei diefen Belaftungsproben Spannungen , Durchbiegungen oder
Schwankungen , die auf Mängel am Material oder in der Herftellung zurück¬
zuführen find , fo ift der Unternehmer verpflichtet , nach Anweifung der Verwaltung
Abhilfe zu fchaffen .

Die Koften der Belaftungsprobe trägt die Verwaltung .
Eingefchloffen ift die Lieferung der Dachlatten und ihre Befeftigung , des

Haarmörtels und aller fonh zur Eindeckung nötigen Bauftoffe.
Die Dachziegel müffen gleichmäßig dünn (Flachziegel auch vollkommen eben ) ,

fcharf durchgebrannt und beim Anfchlag hell klingend , ferner dürfen fie nicht
windfchief , riffig oder für Waffer durchläffig fein . Glafierte Dachziegel dürfen
nirgends feine Riffe oder Abblätterungen zeigen . Die Dachlatten müffen fcharf-
kantig und möglichft aftrein fein und mittels 8 bis 9 cm langer Nägel auf jedem
Sparren in genau parallelen Reihen befehigt werden . Die beften Ziegel find auf
die Wetterfeite , bei Umdeckungen die alten Ziegel wieder auf diefelbe Dachfeite
zu legen , wo fie zuvor gelegen haben . Alte und neue Ziegel find nicht mit¬
einander zu vermengen . Der Kalkmörtel zum Verftreichen der Fugen und zur
Herftellung der Querfchläge und Anfchlüffe ift mit Rindshaaren zu vermifchen .

Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.) * *

2) Nach
beendigter

Aufhellung .

§ 22.
Waf/er -

dichtigkeit
einzelner Kon¬
ftruktionsteile .

§ 23.
Probebelaftung .

113.
Dachdecker¬

arbeiten ,
a) Dachziegel .
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b) Schiefer.

Eine 3 jährige Garantie ift für alle Schäden , die nicht nachweislich durch äußere
Gewalt hervorgerufen find , zu leiften und während diefer Zeit jede Ausbefferung
koftenfrei auszuführen . Sollte es fich zeigen , daß die Dachziegel für Waffer durch-
läffig find , fo ift auf Wunfch der Bauleitung die Dachoberfläche mit Melaffe zu
beftreichen oder zu befprengen .

Bei Schiefer ift die Größe der Tafeln und das Maß ihrer Uberdeckung vor-
zufchreiben ; ferner , ob englifche oder deutfche Eindeckung auszuführen , ob
Schalung oder Lattung und ob erftere zunächft mit Dachpappe abzudecken ift.
Ebenfo ift vorzufchreiben , in welcher Weife Firfte , Grate und Kehlen eingedeckt
werden follen , wie bei englifcher Eindeckung die Nagelung vorzunehmen ift, ob
am oberen Rande oder in der Mitte der Tafeln , oder ob Hakeneindeckung her-
zuftellen ift .

Der Fundort der Schiefer ift anzugeben , und Proben fowohl des Schiefers,
wie auch der Nägel oder Haken und gegebenenfalls der Dachpappe find dem
Angebot beizufügen , wodurch die Haftbarkeit des Unternehmers für die Güte des
Materials aber nicht geändert wird .

In die vertragsmäßigen Preife ift die Lieferung und Eindeckung der Leiter¬
haken mit eingefchloffen , fowie die Unterhaltung des Daches während der erften
3 Jahre vom Tage der Abnahme des Daches an gerechnet .

Der zu liefernde Schiefer foll dicht und feinkörnig , leicht fpaltbar , von
gleichmäßiger Farbe und Stärke , fowie wetterbeftändig , alfo frei fein von Schwefel¬
kies , Kalk , Kohle , Eifenoxydul , Manganoxydul und Quarzkörnern . Er muß hellen
Klang beim Anfchlag und eine glatte Oberfläche haben , fowie ohne Riffe , Ab¬
blätterungen , Splitter , Streifen , Knoten , Putzen und fonftige Unregelmäßigkeiten
fein , die es unmöglich machen , die Tafeln dicht aufeinander zu legen .

Bei deutfcher Deckung foll die Stärke der Tafeln 5 mm
, die kleinfte Diagonale

mindeftens noch 21 cm
, bei belgifchem Schiefer die Stärke 2 1/2

mm
, die geringfte

Abmeffung 14x24 cm betragen ; bei englifchem Schiefer foll gewöhnlich diefelbe
Stärke , 62 bis 63 cm Länge und 33 bis 36 cm Breite vorhanden fein .

' Die Breite
der Überdeckung der Platten ift vorzufchreiben . Die zur Verfchalung benutzten
Bretter dürfen höchftens eine Breite von 20 cm bei 2 3

;»
cm Stärke haben . Wenn der

Unternehmer die Verfchalung nicht felbft übernimmt , hat er fich von ihrer
Brauchbarkeit vor Beginn des Eindeckens zu überzeugen und etwaige Bedenken
vorher zu äußern .

Die veranfchlagte Menge Schiefer ift vor Beginn der Eindeckung anzuliefern
und leicht zählbar aufzufetzen . Der fpäter übrig bleibende Schiefer geht in den
Befitz der Bauverwaltung über .

Die Schiefernägel follen mindeftens 3 cm lang , aus zähem Eifen gefchmiedet
(nicht gepreßt ) und verzinkt (verzinnt , verbleit ) fein . Höchftens 140 Stück follen
1 kg wiegen . Über Dampfräumen find nur gußeiferne , getemperte Nägel zu ver¬
wenden .

Die Seitenkanten der Steine in den Stößen find genau und dicht fchließend
zu bearbeiten . Die glattefte und reinfte Seite der Platten ift nach oben gekehrt,
die dünnere Kante fo zu verlegen , daß fie die überdeckte , die dickere die über¬
deckende wird . Die Nagellöcher , mit Ausnahme derjenigen der Firft -, Ort - und
Schlußfteine find von der unteren Fläche nach oben hin einzuhauen , und zwar
(bei englifcher Deckung 2 für jede Tafel ) in folcher Lage , daß fie von den darüber
liegenden Platten verdeckt werden . Die frei liegenden Nagelköpfe find mit aus
Leinölfirnis , Bleiglätte und Zementpulver gemifchtem Ölkitt zu verftreichen . Die
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Pappeeindeckung ift mit zur Traufe parallelen Lagen und mit 10breiter Uber¬

deckung der Ränder 'auszuführen .
Die Reihen find genau nach der Schnur , bei deutfcher Deckung auch in

jeder Reihe gleichgroße und in den unteren Reihen die ftärkften Schiefer zu be-

feftigen. Bei letzterer muß jedes der fchräg auffteigenden Gebinde von dem

folgenden um mindeftens 8 cm überdeckt werden , bei englifcher Eindeckung die
erfte Schicht von der dritten darüber liegenden noch um 6 bis 7 cm . Im Firft foll
die Schlußreihe der Wetterfeite mindeftens 8 cm über diejenige der anderen
herüberreichen ; die Fuge ift mit Haarmörtel zu dichten . Bei Blei- oder Zinkblech¬

eindeckung des Firftes foll das Blech mindeftens 10 cm über den Schiefer hinweg¬
reichen , und zwar mit 2 mm hoch abgebogener Kante ; andererfeits Jollen die
Schiefer über Blechbekleidungen an Kehlen , Schornfteinen , Dachrinnen ufw.
mindeftens 8 cm übergreifen .

Leiterhaken find mindeftens 3 Stück im Gewicht von wenigftens je 0,5 k«

auf je 209“ Dachfläche zu rechnen ; diefelben find mit Afphaltkitt anzuftreichen .

Die Abnahme erfolgt fo , daß nur Durchbrechungen der Dachflächen von
mehr als 1 Größe abgezogen werden .

Bei Ausbefferungsarbeiten ift befonders darauf zu achten , daß nicht halbe
Schiefer untergefteckt werden .

Es find Proben von 0,25 «m Größe einzureichen , deren Stärke anzugeben ift-

Eingefchloffen in die Ausführung find die Lieferung und das Aufnageln der drei¬

eckigen Holzleiften nebft Nägeln .
Die zu verwendende Dachpappe foll möglichft reich an Wollfafern und frei

von erdigen Beimengungen , alfo von Ton , Kreide , Kalk , Gips ufw . , fein. Die

Stärke der Pappe foll 1,5 mm betragen (die nächft dünneren Sorten haben 1,315 mn>,
1,167 mm und 1,050 mm , letztere zu Unterlagen für Schiefer- und Holzzementdächer

beftimmt) . Die Dachpappe foll ferner nicht hart und brüchig oder gar fchieferig
fein , lieh nicht lappig anfühlen , dagegen eine blanke Farbe haben . Der zur

Anftrichmaffe erforderliche deftillierte Steinkohlenteer muß frei fein von wäfferigen
und leicht flüchtigen Beftandteilen . Nach 24ftündigem Liegen im Waffer darf

die Pappe keine Gewichtszunahme zeigen .
Vor dem Beginn der Deckungsarbeiten hat der Unternehmer fich von der

tadellofen Ausführung der Dachfchalung zu überzeugen . Nachträglich angebrachte
Befchwerden bleiben deshalb unbeachtet . Die Leihen find von aftfreien , möglichft

trockenen , 35 mm ftarken Brettern aufzutrennen . Ihre Bafis foll demnach 70 mm und

die Höhe 35 ”” betragen . Sie find mit 10 cm langen Drahtnägeln in 75 cm Abftand

auf der Schalung zu befeftigen ; die unten vortretenden Nagelfpitzen find um-

zufchlagen . Die 10 cm breiten Deckftreifen find mit großköpfigen , verzinkten

Nägeln in 5 bis 6 cm Abftand aufzunageln . Überhaupt ift die Eindeckung nach

allen Regeln der Technik auszuführen .
Der Stoß zweier Pappbahnen wird durch Überfalzen hergeftellt . Vor dem

allgemeinen Anftrich find die Deckftreifen , Nähte , Traufkanten ufw . mit einem

befonders guten Afphaltkitt vorzuftreichen . Jeder Anftrich darf nur bei völlig

trockenem , warmem Wetter erfolgen . Das Beftreuen der Pappe mit Sand nach dem

Anrtrich ift unterfagt .
(Ausbefferungen von Afphaltdächern find nur durch Unterfchieben und

Kleben , nicht durch Nagelung auszuführen , fofern nicht Pappbahnen in voller

Breite erneuert werden müffen .)

c) Dachpappe.

11
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d) Hoizzement . Eingefchloffen in die Ausführung der Holzzementbedachung ift die Her-
ftellung fämtlicher Klempnerarbeiten , alfo die Einfaffung der Schornfteine , Aus-
fteigeluken , Dachlichter ufw . , die Abdeckung des Hauptgefimfes einfchl . der
Kiesleiften , Dachrinnen ufw . , fowie der Lieferung fämtlicher Bauftoffe . Diefe
Arbeiten werden jedoch feitens der Bauverwaltung vergütet .

Vor Beginn der Eindeckungsarbeiten hat fich der Unternehmer von der
Tauglichkeit der gefpundeten Dachfchalung zu überzeugen . Nachträglich ange¬
brachte Befchwerden über Mängel derfelben bei eintretenden Schäden der Holz¬
zementeindeckung bleiben unberückfichtigt .

Vor Beginn der Ausführung ift auf die Schalung eine etwa l mm ftarke Schicht
feinen Sandes oder Afche zu fieben , welche der Unternehmer zu liefern hat . Die
Eindeckung ift mit 4 Lagen beften Holzzementpapiers mit jedesmaligem Holz-
zementanftrich (oder 1 Lage befter Dachpappe Nr . 100 von l,o5o mm Dicke und
3 Papierlagen ) nach den Regeln der Technik auszuführen . Die Überdeckung der
oberen 3 Papierlagen an den Stößen toll 10 cm betragen . Über die Traufkante
muß die erfte und dritte Papierlage 15 cm hinwegreichen und diefer Überftand
über die zweite und vierte zurückgebogen und aufgeklebt werden . Die 15 cm
breite Überdeckung der unterften Lage ift nicht mit Holzzement zu beftreichen,um das Durchtropfen der Maffe zu verhüten . Einriffe in den Papierlagen find
mit Papierftreifen zu überkleben .

Die Arbeiten find nur bei trockenem Wetter auszuführen .
Die oberfte Papierlage ift 1,0 bis 1,5 cm hoch mit feinem Sande zu befieben

und darauf 8 bis 9 cm hoch mit lehmigem Kies zu befchütten (auch Chauffeefchlick
und Kies) . Die Kiesleifte entlang find größere Kiefel zu fchütten , um das Heraus-
fpülen des Kiefes durch die Löcher der Leifte zu verhüten .

Für die Güte der Klempnerarbeiten (Vorfchriften fiehe bei diefen ) ift der
Unternehmer ebenfo haftbar , wie für diejenige der eigentlichen Holzzementdeckung .
Für die Haltbarkeit der Bedachung ift der Unternehmer (5) Jahre verantwortlich
und hat alle während diefer Zeit [ich zeigenden Mängel und Schäden , welche nicht
nachweislich durch äußere Gewalt herbeigeführt find , auf Aufforderung der Bau¬
verwaltung fofort unentgeltlich zu befeitigen . Einen etwaigen Verluft von Deck¬
kies infolge von Sturm trägt die Bauverwaltung .

Der Unternehmer hat alle Vorfichtsmaßregeln gegen Feuersgefahr , fowohl
bei den Neu -, wie bei den Ausbefferungsarbeiten forgfältig zu treffen und haftet
für jeden dadurch entftehenden Schaden .

Klemmer Zu fämtlichen Arbeiten hat der Unternehmer die erforderlichen Bauftoffe ,
(Spengler-) als Zinkblech Nr . . . , Kupferblech , Walzblei , Hafte , Holz - und Deckleiften , Nägel ,arbeiten : Rund - und Flacheifen , Draht , Putzhaken , Gabeleifen , Schell - und Rinneneifen,
Arbeiten .

" Lötzinn ufw ., ohne befondere Vergütung zu liefern und zum Orte der Verwendung
zu fchaffen . Auch hat er für einftweilige und unfchädliche Abführung des Regen-
waffers durch Anbringung vorläufiger Abfallrohre ufw . ohne jede Entfchädigung
Sorge zu tragen .

Sollten die Arbeiten im Spätherbft ausgeführt und durch eintretendes Froftwetter unterbrochenwerden , fo ift die Beftimmung wegen dadurch bedingter vorläufiger Notanlagen zu treffen .
b) Proben . Von dem zu verwendenden Zinkblech (Kupferblech , Walzblei ) find je

2 Proben von 1 adcm Größe dem Angebot beizufügen . Außerdem ift in letzteremdie Bezugsquelle des Bauftoffes und das Gewicht von 1 sm des zu verwendendenBleches anzugeben .
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Folgt die Vorfchrift , wie viele Quadratmeter Dachfläche oder laufende Meter c> Fri«en-
Gefimsabdeckung , Dachrinnen ufw . täglich fertig zu ftellen find.

Die zu verwendenden Zink - (Kupfer - ufw.) Bleche follen glatt , gleichmäßig d> Befchaff<-‘n-
ftark, ohne brüchige Stellen , Riffe, Abblätterungen oder unganze Stellen fein . Sie Baurljfe.
müffen eine völlig faubere Oberfläche haben und frei von '

Oxydation fein . Bei
gewöhnlicher Sonnentemperatur muß fich Zinkblech leicht biegen laffen , ohne zu
brechen ; ebenfo muß fich Kupferblech fowohl in kaltem Zuftande , wie bis zur
dunkelroten Farbe erhitzt , völlig zufammenbiegen laffen, ohne Riffe zu bekommen .
Walzblei muß weich und leicht hämmerbar fein.

Sämtliche Arbeiten follen nach näherer Anweifung kunftgerecht , genau und 0 Ausführung,
fauber , fowie mit Rückficht darauf ausgeführt werden , daß einerfeits alle durch
Temperaturänderungen hervorgerufenen Verfchiebungen und Längenänderungen
ungehindert vor fich gehen können , andererfeits jedes Abheben durch den Sturm,
fowie jedes Eindringen von Waffer verhindert ift . Lötungen und Nagelungen
follen auf das geringfte Maß befchränkt werden . Jede unmittelbare Verbindung
des Zinkbleches (Kupferbleches ) mit dem Eifen ift unter allen Umftänden zu ver¬
meiden . Deshalb find fämtliche zur Verwendung kommenden Eifenteile verzinkt
anzuliefern und ift in dem Angebot anzugeben , welche Fabrik diefe Verzinkung
ausführen foll. (Wo dies nicht möglich , find die Eifenteile in erwärmtem Zuftande
in Leinöl zu legen und danach mit Afphaltlack anzuftreichen .) Wo Zinkblech
unmittelbar auf Eifen zu liegen kommt , ist letzteres mit Blei oder Lötmetallblech ,
von dem l «m ein Gewicht von 16 hat , zu bedecken .

Die Rinneneifen find in Abftänden von höchftens 60 cm
, die Rohrfchellen

von höchftens 2,o ra anzubringen .
Alle Bleche find unverarbeitet und mit dem Fabrikftempel verfehen nach

dem Bau zu liefern , wo dem Unternehmer ein verfchließbarer Werkftattraum
zur Herftellung der Arbeiten angewiefen wird . Die Bleche find erft dann zu
zerfchneiden , wenn feitens der Bauleitung die Richtigkeit ihrer Stärke und ihres
Gewichtes geprüft worden ift. Werden während der Ausführung der Eindeckung
irgendwelche auf Täufchung des Baubeamten berechnete Unregelmäßigkeiten ge¬
funden, fo ift letzterer berechtigt , einzelne Teile oder die ganze fertige Arbeit auf
Koften des Unternehmers abreißen und von diefem felbft oder anderweitig nach
freier Beftimmung der Bauverwaltung wieder herftellen zu laffen.

Bei Ziegel -, Schiefer -, Pappe - und Holzzementdächern hat fich der Unter¬
nehmer in betreff der Ausführung feiner Arbeiten mit dem Ausführenden jener
Eindeckungen , ebenfo in betreff der Benutzung der Rüftungen mit dem Maurer -
meifter in Verbindung zu fetzen . Die Sicherheitsmaßregeln gegen Feuersgefahr
hat der Unternehmer felbft zu treffen und daher jeden bei feiner Arbeit veran -
laßten Feuerfchaden zu erfetzen . Bei Sandfteinfaffaden ift er für Befchädigungen
der Werkfteine verantwortlich , weshalb er alle notwendigen Stemmarbeiten durch
einen Steinhauer herftellen zu laffen hat .

Schließlich ift anzugeben , in welcher Weife die Abnahme der fertigen « Abnahme.
Arbeiten erfolgen foll. Gewöhnlich werden nur die fichtbaren Teile der Blech¬
arbeiten nach Länge oder Flächeninhalt gemeffen , Überdeckungen , Falze ufw.
aber nicht berechnet . Zur Vermeidung von Streitigkeiten ift es gut , fich in dem
Angebot den Preis von li “ Blech angeben zu laffen , um Zufchläge und Abzüge
machen zu können , wenn z. B. eine Gefimsabdeckung in etwas größerer oder

geringerer Breite , wie in dem Angebot angegeben war , ausgeführt fein follte.
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H5 -
Schreiner¬
arbeiten :
a) Neben¬
arbeiten.

b) Proben .

c) Befchaffen-
heit des
Holzes .

d) Ausführung.

Eingefchloffen in die Lieferung der Schreinerarbeiten ift das einmalige Ölen
der leiben , das Einfetzen und Befeftigen einfchl . aller hierzu nötigen Bauftoffe ,
bei Fenftern auch die Lieferung und das Anbringen der Lateibretter ; bei Türen
desgleichen der Schwellen , wenn nicht die Dielung vom Zimmermann durch die
Türöffnung hindurch gelegt ift . Ausgenommen ift nur die Lieferung der Türdübel ,-Zargen ufw ., der Fenfterbankeifen oder -Steinfehrauben .

Dem Angebot ift ein Probeftück , beftehend aus einem Stück Türrahmen
nebft Füllung oder einem Stück Fenfterflügel in der Größe von O,5OXO,60 m und
nach Zeichnung beizufügen . Die im Angebotmufter angegebenen Maße beziehen
fich auf die Lichtöffnungen , welche [ich nach Vollendung der Arbeiten als die
kleinften ergeben , wobei jedoch Rund - und Spitzbogenöffnungen als Rechtecke
mit der vollen Höhe der Öffnungen gerechnet werden .

Sämtliche Maße hat der Unternehmer im Bau felbft zu nehmen ; er ift für
das genaue Paffen feiner Arbeiten verantwortlich .

Bekommt der Schreinermeifter feitens der Bauleitung keine Zeichnungen im
wirklichen Maßftabe , fo hat er fie felbft anzufertigen und zur Genehmigung vor¬
zulegen . Wünfcht der Unternehmer eine Abänderung der Konftruktion , fo hat
er hierzu die Erlaubnis der Bauleitung rechtzeitig einzuholen .

Von allen Gegenftänden , die in größerer Anzahl zu liefern find , hat der
Unternehmer Probeftücke binnen . . . Wochen vom Tage der Zufchlagserteilung
an gerechnet anzufertigen und fie unentgeltlich auf Wunfch der Bauleitung fo
abzuändern , bis fie als Mufter für die Lieferung dienen können .

Zu den Arbeiten ift durchaus trockenes , gefundes , gut gewachfenes und aft-
freies Kiefernholz zu verwenden .

Werden bei Türen Äfte geftattet — bei Fenftern ift dies ganz unftatthaft , — fo muß die Zahl
der auf 1 qm erlaubten Äfte und ihre Größe angegeben werden. (Siehe z . B . Art . 108, unter c .)

Das Holz darf weder kernfehälig noch riffig , weder wurm - noch raupen-
fräßig , auch nicht blaugefleckt fein , Eichenholz auch nicht weißfleckig . Der
Unternehmer hat der Bauleitung vor Erteilung des Zufchlages auf Verlangen
den genauen Nachweis zu führen , daß ihm zur Ausführung der Arbeit durchaus
tadellofe und trockene Bretter und Bohlen in genügender Menge zur Verfügung
ftehen .

Kieferne Bretter müffen mindeftens 3 , eichene mindeftens 5 Jahre trocken gelegen haben .
Alle Flächen des Holzwerkes müffen glatt gehobelt , alle Profilierungen glatt

und fcharf ausgearbeitet und abgezogen fein, fo daß nirgends einzelne Hobelftöße
oder Faferungen fichtbar End . Alle Verbindungen , befonders auch die Gehrungen ,müffen auf das genauefte zufammenpaffen , fo daß fich auch nach Jahresfrift noch
keine Verwerfungen , Fugen oder Riffe zeigen . Verkittungen oder eingefetzte
Stücke dürfen nirgends Vorkommen . Wo Rahmen verbunden werden , follen die
Schlitzzapfen des einen Rahmenftückes durch die ganze Breite des anderen damit
verbundenen Rahmenftückes reichen . Die Stärke der Zapfen foll in der Regel
Vs der Holzftärke betragen . Verzapfungen oder andere Holzverbindungen dürfen
niemals durch Nagelungen mit eifernen Nägeln erfetzt fein . Die Gehrungen dürfen
nach dem Austrocknen nicht klaffen ; zur Vorficht ift überall ein kleines Plättchen
von Zinkblech oder Buchenholz einzulegen . Die Tür - und Fenfterbekleidungenfind an den Ecken nach außen auf Gehrung zuzufchneiden , mit der anderen
Hälfte zu verblatten und zu verleimen . Die Türfutter find an den Ecken zu ver¬
zinken , nicht zu nageln . Wafferfchenkel und Sproffen der Fenfter find aus völlig
trockenem Eichenholz anzufertigen . Die Wafferfchenkel und äußeren Schlagleiften



der Fenfter find mit den Rahmenhölzern , mit denen fie zufammenhängen , aus
einem Stück herzuftellen , die Rahmen der Fenfter fowie der einzelnen Flügel mit
Schlitzzapfen und Holznägeln an den Ecken zu verbinden . Das Losholz ift am
Fenfterrahmen durch Verzapfung und Überblattung zu befeftigen .

Beim Einfetzen der Fenfterrahmen ift zur Dichtung in die Fuge zwifchen
Rahmen und Mauerwerk geteerter Hanf oder ein geteerter Filzftreifen einzulegen .

Die Türen und Fenfter find in allen Teilen , alfo auch an den rauh bleibenden ,
fpäter nicht fichtbaren Seiten , vor der Ablieferung im Neubau einmal mit heißem
Leinöl ohne jeglichen Farbenzufatz anzuftreichen .

Die Abnahme erfolgt nach dem in den kleinften Lichtöffnungen ermittelten o Abnahme.
Flächeninhalte , und zwar nach dem fertigen Befchlagen , Anbringen und Gangbar¬
machen aller Teile .

Parkettafeln müffen von beftem Holze angefertigt werden und mindeftens « Parkett-

1 Jahr vor der Verwendung in einem trockenen Raume gelagert haben . Sie müffen fußboden-

völlig eben , rechtwinkelig und frei von Riffen und Verwerfungen fein . Jede Tafel
muß beim Verlegen an allen Seiten mindeftens zweimal unterkeilt , mittels in

ganzer Länge der Tafel durchgehender Buchenfedern mit der Nachbartafel ver¬
bunden und an den freien Seiten mit je 2 Holzfchrauben auf dem Blindboden

befeftigt werden . Vorftehende Kanten find genau abzuziehen und zu glätten .
Nach der Fertigftellung ift der Fußboden für den ausbedungenen Preis forgfältig
zu wachfen und zu bohnen .

In die vertragsmäßigen Preife ift das Anfchlagen und Anbringen aller Stücke »ß-

eingefchloffen. (Über die Güte des Eifens fiehe Art . 111 , S . 148 .) arbdten
'f

Sämtliche zu verwendende Form -
, Quadrat -

, Flach -, Rundeifen ufw . müffen a> Neben¬

an allen Stellen gleichen , vorfchriftsmäßigen Querfchnitt haben ; ihre Kanten müffen a
Banm >ffe

”d

fcharf und geradlinig fein , die Bleche gut ausgerichtet , eben und frei von Schie¬

ferungen . Alle Gußteile müffen frei von Blafen, Riffen und gekitteten Stellen fein.
Bei allen nach Gewicht zu bezahlenden Gegenftänden darf der Gewichtsunter -

fchied nicht mehr als 5 vH . betragen . Ein Mehrgewicht über 5 vH . wird nicht be¬

zahlt; Gegenftände , deren Gewicht mehr als 5 vH . geringer ift, als vorgefchrieben ,
werden nicht abgenommen . Im übrigen gelten die richtigen , durch Wägen er¬

mittelten Gewichte für die Bezahlung .
Von allen in größerer Menge zu liefernden Befchlagteilen hat der Unter - t>> Proben ,

nehmer Probeftücke feinem Angebot beizulegen .

Fabrikmäßig gearbeitete und als Handelsware gekaufte Befchlagteile werden 0 Ausführung,

nicht abgenommen , ebenfowenig von fchmiedbarem Guß hergeftellte Schlüffel.

Alle Maße für die Befchlagteile hat der Unternehmer in der Werkftatt des

Schreiners oder auf dem Bau felbft zu nehmen .
Der Fenfterverfchluß ift fo einzurichten , daß er beim Schließen durch Gleiten

auf einer abgefchrägten Fläche ein allmählich zunehmendes Andrücken der Rah¬

men gegeneinander bewirkt . Sämtliche Befchlagteile find durch Schrauben mit

verfenkten Köpfen zu befeftigen , die nur eingedreht , nicht eingefchlagen
werden Tollen . Die Verwendung von Nägeln , welche zum Zweck der Täufchung
mit Schraubenköpfen verfehen find , ift demnach ftreng unterfagt . Alle Arbeiten

find in den Anfichtsflächen ohne Anftrich zu liefern und nur zum Schutz gegen
Roften mit Öl abzureiben . Die mit dem Holz in Berührung kommenden Teile

der Befchläge find dagegen vor der Befeftigung einmal mit Bleimennigefarbe zu

ftreichen. Die Handgriffe ufw . werden dem Unternehmer feitens der Bauverwaltung
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117.
Olaferarbeiten :

a) Neben-
leiftungen .

b) Befchaffen-
heit der

Bauftoffe .

zum Befeftigen geliefert . Er ift für ihre tadellofe Zurücklieferung verantwort¬
lich und hat jeden ihnen zugefügten Schaden zu erfetzen .

Die Stifte der Türbänder find mit Stahlfpitzen zu verfehen , fo daß die Rei¬
bung beim Öffnen der Türen auf jenen und nicht auf den Mantelflächen ftattfindet.Wo dies unumgänglich notwendig ift, find Bronzeringe zwifchenzufügen . Alle
Schlöffer müffen auf das fauberfte angefertigt und mit Federn aus beftem Feder-
ftahl hergeftellt fein . Sie müffen einen leichten , nicht Rockenden Gang haben
und ganz ficher und genau fchließen . Auf Verlangen der Bauleitung find vom
Unternehmer aus den gelieferten beliebig ausgewählte Schlöffer zur Befichtigungder Ausführung zu öffnen . Zeigt lieh dann , daß diefe der Probe nicht
entfpricht , fo werden fämtliche bereits angelieferte Schlöffer , auch die etwa fchon
befeftigten , zurückgewiefen und auf Koften des Unternehmers anderweitig erfetzt.Sämtliche Schlüffel müffen ungleich fein und find , wenn nicht anders beftimmt
wird , in doppelten Stücken zu liefern . Die Bauleitung fchreibt vor , welche
Türgruppen durch einen und denfelben Hauptfchlüffel lieh öffnen lalfen Jollen.Diefer ift ohne befondere Vergütung nach dem Anfchlagen der Schiöfter der
Bauleitung zuzuftellen , während die Übergabe der übrigen Schlüffel erft bei Ab¬
nahme der gefamten Arbeiten erfolgt .

Abortbefchläge find zu verzinken , Geländer und Gitter nur geölt , nicht an-
geftrichen abzuliefern und zu befeftigen .

Sofern im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt
ift, werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen nicht befonders entfehä-
digt , es ift deshalb hierauf bei Bemeffung der Preife Rückficht zu nehmen :

1 ) Die Lieferung der Stifte und Hafte zur Befeftigung der Scheiben ; bei
Bleiverglafungen und dergl . die Lieferung der zufammenhaltenden Metallteile .

2) Die Lieferung des Kittes , einfchl . des Farbftoffes , wenn der Kitt gefärbtverarbeitet werden foll.
3) Bei Bleiverglafungen die erftmalige Anfertigung einer Probeverglafungnach Beftimmung der Bauverwaltung .
4) Das Nehmen der Scheibenmaße an den zu vergütenden Stücken.
5) Das Reinigen von Kittreften und Flecken fowie Putzen der Scheiben vorder Abnahme .
Als FenRerglas foll nur fogenanntes rheinifches Glas , d . h . ein auf rheinifcheArt hergeftelltes Glas verwendet werden . Diefes Glas muß von guter Befchaffen-

heit fowie von gleicher Färbung fein . Es muß möglichft frei von Buckeln,Schlieren und ähnlichen Schäden fein und den bei Abgabe des Angebots einzu¬reichenden Probefcheiben entfprechen . Die Probefcheiben follen die Durch-
fchnittsgröße der zu liefernden Scheiben aufweifen , find aber auf mindeftens50 zu 50 cm zu bemeffen . Sie dienen der Bauverwaltung als Vergleichsunterlagebei der Abnahme und bezeichnen die unterfte Grenze der Abnahmefähigkeit der
Lieferungen ; fie find jederzeit dem Unternehmer auf Verlangen zur Einficht
vorzulegen .

Sogenanntes 4/4 Glas foll 2 mm
,

6/4 Glas 3 ™ und 8/4 Glas (Doppelglas ) 4 mra
Durchfchnittsftärke aufweifen . Drei beliebig ausgefuchte ganze Scheiben follen jedurchfchnittlich wiegen für das qm bei 4/4 Glas 5 3/ , ks bei e l, Glas 7 :l4 k84 bei8/4 Glas 9 x/<2 kg-

Das Glas muß widerftandsfähig gegen Sonnenbrand fein ; Scheiben , dieinnerhalb der Gewährleiftungsfrift fich unter Einwirkung von Luft und Sonnemerklich verändern , find unentgeltlich durch neue zu erfetzen .
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Der Kitt ift aus fein gefchlämmter , trockener Kreide und reinem Leinöl her -
zuftellen ; er darf weder zu weich noch zu hart fein, daher weder fchmieren , noch
in kurzer Zeit brüchig werden . Auf Verlangen der Bauverwaltung ift der Kitt
nach Vorfchrift farbig zu verarbeiten .

Die Verglafung darf in Holz - oder Eifenrahmungen erft vorgenommen o Arbeit,
werden , wenn die zu verglafenden Bauteile den erften Anftrich erhalten haben
und diefer vollkommen trocken ift.

Die fauber zuzufchneidenden Scheiben müffen mit ausreichendem Spielraum
in die Falze paffen . Sind Scheiben unfachgemäß eingefetzt und derartig einge-
fpannt , daß fie fpringen , fo hat der Unternehmer dafür Erfatz zu leiften . Die
Scheiben find gehörig zu verftiften und außen wie innen ringsum forgfältig zu
verkitten.

Die Abnahme erfolgt gemäß § 19 der allgemeinen Vertragsbedingungen auf d > Abnahme.

Antrag des Unternehmers ; fie kann im ganzen oder bei umfangreichen Aus¬
führungen in überfichtlichen Teilen nach Übereinkunft mit der Bauverwaltung
bewirkt werden .

Die Verglafungen find gereinigt und geputzt zu übergeben . Bis zur Ab¬
nahme haftet der Unternehmer für alle Schäden , welche an feinen Arbeiten feft -

geftellt werden . Nach der Abnahme bleibt der Unternehmer nur nach § 9 der
befonderen Bedingungen verpflichtet .

Die Glaferarbeiten werden nach der Fläche vergütet . Die Berechnung e> Berechnung

erfolgt nach dem Verdingungsanfchlage und der etwa dazu gehörigen Maffen-

berechnung .
Der Unternehmer ift verpflichtet , auch nach der Abnahme bis zur Fertig -

ftellung des Baues den Erfatz zerbrochener Scheiben nach Anweifung der Bau¬

verwaltung zu bewirken ; fofern ihn keine Schuld an dem Bruch trifft (vergl . die
Abnahme) , fteht ihm ein Zufchlag von . . . vH . zu den Verdingungspreifen zu 38) .

Spiegelglas muß weiß , ganz eben gefchliffen und poliert , von gleichmäßiger f) Spiegelglas.

Stärke und frei von den vorher angeführten Fehlern fein , darf weder irifierende
Stellen haben , noch nachträglich die Farbe verändern . Es wird mit Leiften fo

eingefetzt, daß es in der unteren Ecke eines aufgehenden Flügels , am Aufhänge¬
punkt des Rahmens , und an der diagonal entgegengefetzten oberen Ecke ganz
feft im Falze anliegt . Auf diefe Weife wirkt die ftarke Scheibe als Strebe .
Zwifchenräume zwifchen Leifte und Glas find gut mit Kitt zu dichten .

Bei Bleiverglafung find fämtliche Bleirippen , nicht nur die Lötftellen , mit
v
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Lötzinn zu überziehen und alle dünnen Fugen mit Kitt zu verftreichen . An den

Lötftellen dürfen die Bleiruten nicht nur aneinander ftoßen , fondern müffen in¬

einander greifen .
Bei einftweiliger Verglafung von Fenftern hat der Glafermeifter die vorläu - h)
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figen Sproffen mitzuliefern und fo zu befeftigen , daß eine Befchädigung des Holz¬

werkes der Fenfter ausgefchloffen ift. Die einftweilig eingefetzten Scheiben find

wieder zurückzunehmen . Es ift der Preis zu vereinbaren , der für zerbrochene

Scheiben dann zu bezahlen ift.
In die vertragsmäßigen Preife eingefchloffen ift die Lieferung und das

Mal
“f -

und
Heranfehaffen aller Materialien , die Vorhaltung der Geräte , Gefäße , Leitern , die Anftreicher-
Hin - und Herbeförderung der anzuftreichenden Gegenftände (Türen , Fenfter ufw .) ar

^
lte"

n
im Gebäude ; die Sicherung der Dielen gegen das Befchmutzen mit Farben , die

arbeiten.

3S) Dienftanweifung für Ortsbaubeamte a . a . O. 1910. S. 294.



b) Rüftung .

Ausführung .

Reinigung , foweit im Anfchlage dafür nicht eine Entfchädigung vorgefehen ift
oder fie von der Bauleitung bewerkftelligt wird ; die Herftellung aller Schablonen,das Anfetzen von Proben , das Verkitten , das Nachbeffern oder Abwafchen der
während der Bauausführung entftandenen Flecke und Schäden .

Das Herleihen von Rüftungen in hohen Räumen kann der Maler gegen be-
fondere Entfchädigung mit übernehmen , oder fie werden ihm von der Bau¬
verwaltung geftellt . Das Schlämmen führt der Maurer oder Maler aus . Man kann
Rüftung und Schlämmen zufammen vergeben und dem Maler dann die Rüftung
Vorhalten laffen , je nachdem man billiger zum Ziele kommt . Das Schlämmen
und die Herftellung der Rürtungen muß mit der Ausführung der Malerarbeiten
Hand in Hand gehen .

Von jeder Art des Anftriches oder der Farbenmifchung ift eine Probe , nach¬
dem fie getrocknet ift, der Bauleitung zur Beurteilung vorzulegen ; wo dies nicht
beachtet wird , gefchieht die Weiterarbeit auf die Gefahr hin , wieder befeitigt und
durch beffere erfetzt zu werden . Frifch geputzte Wände müffen vor dem Anftrich
mit einer Alaun - oder Borfäurelöfung angeftrichen werden ; alte find zunächft
durch Abfegen mit einem Borftbefen vom Staub zu reinigen und mit Seifenlöfung
oder Milch anzuftreichen . Alle Gegenftände , auch Fußböden , hat der Unter¬
nehmer vor jedem Anftrich auf feine Koften forgfältig von Staub , Kalk, Roft und
fonftigen Unreinigkeiten befreien zu laffen.

Sämtliche Fugen im Holzwerk , die Vertiefungen , wo eiferne Nägel und
Schrauben fitzen ufw . find mit einem Kitt , der aus Kreide und Leinölfirnis be-
ftehen kann , auszufüllen , fonftige Unebenheiten durch Spachteln zu entfernen .
Äfte und harzige Stellen mühen mit einem Schellacküberzuge verfehen oder mit
einer Farbe aus gelbem Bleioxyd mehrmals überftrichen und nachher forgfältig
mit Glaspapier abgerieben werden .

Das zu verwendende Leinöl muß klar und wafferfrei fein ; die Ölfarben
dürfen im Laufe der Zeit fich nicht verändern . Als Grundftoff dürfen nur Blei¬
weiß und Zinkweiß , niemals Kreide , Schwerfpat und ähnliche Stoffe benutzt
werden . Das zu den Ölfarben zuzufetzende Sikkativ ift nur nach befonderer Er¬
laubnis der Bauverwaltung und dann nur , derart beizumifchen , daß jeder Anftrich
nach 48 Stunden dem Reiben mit dem Finger widerfteht und kein Kleben eintritt .
Die Anftrichfarbe für Fußböden ift nicht mit Bleiweiß zu verletzen , fondern
hierfür find nur Erdfarben zu verwenden . Bei befonderen oder patentierten An-
ftrichen , alfo z. B. fäurefeften oder folchen für Roftfchutz ufw . , find die Bezugs¬
quellen und Marken anzugeben und es find auf Verlangen der Bauleitung die die
Färb hoffe enthaltenden , verfchloffenen Originalgefäße vorzuzeigen . Der nächfte
Anftrich darf erft erfolgen , wenn der vorhergehende völlig trocken und erhärtet ift.
Das gleiche ift ftreng bei Anftrichen auf Metall zu beobachten . Die Holzmaferung
und Marmoraderung ift nur mit Ölfarbe von gefchickten Gehilfen auszuführen.
Alle Leimfarben müffen fo feft an den Wänden haften , daß fie beim Reiben mit
dem Finger oder einem Stück Tuch nicht abfärben . Alte Ölfarben find nur
durch Aufweichen mittels grüner Seife oder allenfalls durch Abwafchen mit ver¬
dünntem Salmiakgeift , nicht aber mit kauftifcher Natronlauge zu entfernen .

Der Unternehmer ift verpflichtet , die von ihm oder feinen Arbeitern geöff¬
neten Fenfter fo feftzufteilen , daß fie keinen Schaden durch Wind ufw . nehmen
können . Das Benutzen der Öfen und Kochherde zum Leimkochen , der blechernen
Fenfterwafferbehälter als Farbentöpfe ufw ., das Ausgießen von Farben in Aus¬
gußbecken , das Ausftreichen der Pinfel an den Wänden ift unterlagt . Alle der-
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artigen Befchädigungen , Befchmutzungen ufw . müffen tofort befeitigt werden ,
widrigenfalls es auf Koften des Unternehmers gefchieht .

Die Abnahme fämtlicher Arbeiten erfolgt nach dem Flächeninhalte , wobei cl> Abnahme,

die Dicken der Kanten und Profilierungen nicht berechnet werden . Gefimfe und

Gliederungen , deren Vorfprung mindeftens 5 cm beträgt , werden berechnet , indem
die Summe von Höhe und Ausladung mit der Länge multipliziert wird . Folgt
die Beftimmung , ob Kröpfungen mit gemeffen werden follen und an welchem
Gliede des Profils (z. B. bei Türverdachungen ). Türflügel werden an den äußerften
Kanten gemeffen , Futter und Bekleidungen nach dem wahren Inhalt ermittelt ,
oder es werden die Türabmeffungen einfchl . der Bekleidungen gemeffen und die

3 Flächen des Futters hinzugefügt .
Bei den Fenftern wird entweder die lichte äußere Fläche zwilchen den

fteinernen Gewänden oder die lichte innere Fläche in den Fenfternifchen gemeffen
und bei einfachen Fenftern einmal für beide , bei Doppelfenftern zweimal für die

4 durchbrochenen Seiten gerechnet . Futter werden gar nicht , Fenfterbretter
aber befonders in Rechnung gezogen . Bei Glaswänden und -Türen berechnet

man den unteren Teil bis zur Verglafung wie eine Tür , den oberen wie ein

Fenfter. Gitter , Geländer ufw . werden auf einer Seite für voll angefehen ; bei

reicher, fchwieriger Ausführung auch wohl auf beiden Seiten.

Tapeziererarbeiten werden gewöhnlich ausfchließlich der Lieferung der Tapeten " ?•

und Borden , aber einfchließlich der anderen Zutaten , wie Kleifter, Makulatur , arbeiten.
Leinwand, Nägel ufw ., vergeben . Der Tapezierer hat mit den Tapeten und Borden

möglichft fparfam umzugehen und auf Erfordern ihren Verbleib nachzuweifen .
Das Untergrundpapier ift, nachdem die Wände mit Alaunlöfung , dann mit dünnem

Leimwaffer angeftrichen , bei guten Tapeten auch mit Bimsftein abgerieben worden

find , mit den Rändern neben , nicht übereinander zu kleben . Dem Ermeffen des

Tapezierers bleibt es überlaffen , rings an den Rändern der Wände , oder auch

fonft noch , Leinwandftreifen anzunageln , um den Tapeten befferen Halt zu geben .

Für das Fefthalten derfelben bleibt er in jedem Falle verantwortlich . Die Tapeten¬
rollen find fo aneinander zu paffen , daß das Mufter keine Störung erleidet ; wag¬
rechte Stöße dürfen nicht Vorkommen . Nicht genau in der Farbe paffende oder

an den Rändern verblaßte oder gelb gewordene Rollen find zurückzulegen .
Velour- und Ledertapeten find auf untergeklebten Streifen in der Grundfarbe der

erfteren ftumpf aneinander zu ftoßen . Bei den übrigen Tapeten , befonders bei

folchen dunkler Tönung , muß das Überkleben der Ränder von der Fenfterfeite

des Zimmers abgekehrt erfolgen . Die Borden müffen genau wag - bezw . lotrecht

geklebt werden .
Die Abnahme der Tapezierung erfolgt nach dem Flächeninhalt (oder nach

Stückzahl der Tapeten ), diejenige der Borden und Streifen nach laufenden Metern .

Fenfteröffnungen werden der Leibungen wegen nicht in Abzug gebracht , letztere

aber nicht gerechnet . Wie es mit den Türen und Wandflächen hinter den Ofen

gehalten werden foll , ift feftzufetzen .
Über Linoleumbeläge fiehe unten 86 ).
Bei der » Vergebung von Werken der Bildhauerkunft im Wege öffentlichen Bil^

°
uer.

Wettbewerbs bei Staatsbauten “ ift von dem Minifter der öffentlichen Arbeiten und

angeordnet , daß die Grundfätze zu beachten find , die von der Bildhauervereinigung Stückarbeiten.

3G) Teil UI , Bd. 3 , Heft 3. S . 87 . Art. 134 u . ff . In denselben Hefte Fußböden überhaupt , fowie Anffriche,

Wandbekleidungen, Decken ufw.
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des Vereins Berliner Künftler und der Allgemeinen Deutfchen Kunftgenoffenfchaft
für das Verfahren bei öffentlichen Wettbewerben um Bildhauerwerke aufgeftellt
worden find , und denen auch die Dresdener , Düffeldorfer und Karlsruher Bild¬
hauer fich angefchloffen haben . Von den in dielen Grundfätzen aufgeftellten
Forderungen find hauptfächlich die folgenden hervorzuheben : Die Mehrzahl der
Preisrichter muß aus bildenden Künftlern beftehen ; mindeftens müffen aber zwei
Bildhauer dem Preisgericht angehören . Die Preisrichter find im Programm zu
nennen . Von der Beteiligung an der Preisbewerbung , fowie von der Ausführungdes Auftrages find fie ausgefchloffen . An Skizzen , Modellen , Plänen und Berech¬
nungen darf nicht mehr verlangt werden , als zur klaren Darlegung des Entwurfes
erforderlich ift. Bei allgemeinen öffentlichen Wettbewerben find Preife auszu¬
werfen und zwar in Höhe von mindeftens 10 vH . der Ausführungsfumme , wenn
diele bis zu 50000 Mk . beträgt , bei einer folchen von 50000 bis 100000 Mk.
mindeftens 7 vH ., von 100000 bis 150000 Mk . mindeftens 6 vH . ufw . Nur das
Modell des zur Ausführung beftimmten Entwurfs wird Eigentum des Preisaus-
fchreibers . Das Urheberrecht verbleibt dem Künftler , fodaß die Ausführung nur
diefem übertragen werden darf . Wird die Ausführung entgegen der Entfcheidungdes Preisgerichts vergeben , lo erhält der Verfaßer des zur Ausführung empfohlenen
Entwurfs eine befondere Entfchädigung in Höhe des erften Preifes . Sämtliche
eingelieferten Arbeiten find unter Nennung der preisgekrönten Künftler öffentlich
auszuftellen , aber nicht vor der Entfcheidung des Preisgerichts .

Bei einfacheren , kleineren Arbeiten find die Modellkoften mit eingefchloffen,bei größeren befonders zu bezahlen . Befeftigungsteile , wie Nägel , Schrauben,Holzdübel ufw ., find in die Einheitspreife der Offerte eingefchloffen , ebenfo klei¬
nere Bockrüftungen . Größere Rüftungen werden von der Bauleitung vorgehaltenoder befonders bezahlt . Alle Modelle und Proben find zunächft an Ort und Stelle
zu befeftigen und der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen . Etwaige Ände¬
rungen , welche die Bauleitung wünfchen follte, find ohne Entfchädigungsanfprücheauszuführen .

Die Stückarbeiten find auf das fauberfte in Gipsguß mit Dextrinzufatz und
Juteftoffzwifchenlage herzuftellen . Die Stärke der Wandungen darf zur Erzielung
größter Leichtigkeit nirgends 1 V2 crn überfteigen . Die Abgüße müffen in allen
Teilen fcharf und genau , in den glatten Profilen befonders gerade und eben fein.
Jede Leimform darf demnach nur fo lange benutzt werden , als die Abgüffe ausihr noch jenen Vorfchriften genügen und auch die kleinften Schmuckteile keine
im geringften verfchwommenen Formen zeigen .

Die Fugen zwifchen den einzelnen Stücken , fowie die Anfchlüffe an den
Putz find fo fauber zu verftreichen und zu überarbeiten , daß fie völlig unerkenn¬
bar werden . Das Anfetzen der Gliederungen , Hohlkehlen ufw . an die Zimmer¬
decken muß von der Mitte aus nach den Ecken hin erfolgen . Für alle aus -
und einfpringenden Ecken find befondere Stücke zu modellieren und zu gießen,fo daß das willkürliche Zufammenfchneiden jener Gliederungen , Hohlkehlen ufw .
vermieden wird . Die Befeftigung der einzelnen Teile ift nach dem Ermeffendes Unternehmers , jedoch durchaus ficher herzuftellen . Derfelbe trägt hierfürdie ganze Verantwortung . Dabei ift darauf zu achten , daß keine Roftflecke amStucke entftehen . Jede infolgedeffen hervortretende Befchädigung hat der Unter¬nehmer auf feine Koften zu entfernen .

Die Abnahme gefchieht nach der Angabe des Verdingungsanfchlages .
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Für die Ofenarbeiten fei hier ein Auszug der Vorfchriften des Vereines
„Berliner Baumarkt " über die Beurteilung der Kachelöfen (vom 14 . Dezember
1882 ) vorausgefchickt .

A) Das Material .
1 ) Die Kacheln der äußeren Umkleidung mühen in Ton und Glafur möglichft

gleiches Schwindmaß haben , damit fich keine Haarriffe bilden . Das Material muß eben
durchgefchliffen und nicht windfchief fein . Bei der äußeren Erscheinung kommen in
Betracht: Farbe , Glanz und Reinheit ; chemifche Beftandteile und Vorgänge bleiben
unberückfichtigt .

2) Feuerkaften und Zugdecken find mit möglichfter Vermeidung von fog . Ofen -
eifen aus Schamotte , bezw . Schamotteplatten herzuftellen .

121.
Ofenarbeiten :
a) Normalien
des Vereins

»Berliner
Baumarkt".

B) Das Setzen .
Das Setzen umfaßt :
1) forgfältige Auswahl nach der Farbentönung ;
2) genaues Behauen und Schleifen der Kachelkanten ;
3) gründliches Abreiben der Kacheln vor dem Setzen mit feuchtem Lehm ;
4 ) genaue Innehaltung der Wage und des Lotes , fowie des fachgemäßen Ver¬

bandes.
C) Unterfcheid ungen der drei Klaffen von Öfen .

I . Ein Ofen 1 . Klaffe darf keine Haarriffe zeigen und muß in fich gleichmäßig
in der Farbe fein . Farbentönungen , die fich auf alle Kacheln gleichmäßig erftrecken ,
gelten nicht als fehlerhaft ; dagegen müffen Glanz und Reinheit des Materials untadelig
fein . Die Fugen müffen durch fauberes Behauen und Schleifen — und zwar ohne

Unterwinkelung — fcharf , in wagrechter und lotrechter Richtung gleichmäßig breit

hergeftellt fein .
II . Ein Ofen 2 . Klaffe kann entweder durch zweite Wahl aus dem Material der

1. Klaffe oder aus folchem hergeftellt werden , deffen Glafur durch geringeren Zinn¬

gehalt eine weniger vorzügliche ift. Haarriffe dürfen nur unbedeutend fein . Das

Material muß möglichft gut in der Farbe übereinftimmend , wenn auch nicht durchaus

gleichfarbig fein ; wie bei der Klaffe 1 find Farbentönungen , die allgemein Vorkommen ,
geftattet. Der Glanz muß mittelftark fein ; farbige Pünktchen dürfen die Reinheit nicht
zu fehr trüben . Die Fugen follen möglichft gleichmäßig und eng fein .

III . Ein Ofen 3 . KlaRe kann ebenfalls , entweder durch Auswahl weniger guten
Materials aus folchem 1 . und 2 . Klaffe oder aus befonders angefertigten Kacheln her¬

geftellt werden . Haarriffe dürfen nur in befchränkter Weife Vorkommen . Die Farbe

darf keine auffallenden Verfchiedenheiten zeigen . Farbentönungen find wie bei den

Öfen der Klaffen 1 und 2 ftatthaft . Der Glanz braucht nur matt zu erfcheinen . Ver¬

unreinigungen dürfen weiße Kacheln höchftens hellgrau erfcheinen laffen . Beim Setzen

müffen auch hier die Kanten behauen und gefchliffen werden ; doch ift keine To ge¬
naue Ausführung wie bei den Öfen der 1 . und 2 . Klaffe zu fordern ; indeffen müffen

alle Fugen gleichmäßige Breite haben . _ _ _
In die Lieferung der Öfen zu den vertragsmäßigen Preiren einbegriffen lind

Vorfcbriffen:
alle Nebenftoffe , wie Dach - und Mauerfteine , Lehm , Draht , die vor die Feuerung u) Neben.
der Öfen zu nagelnden Schutzbleche ufw . Nur die Herftellung der Ofenfundamente
und Bohlenunterlagen unter den Heizkörpern ift Sache der Bauverwaltung .

Dem Angebot find Zeichnungen , bei den Kochmafchinen auch genaue Be -

fchreibungen der einzelnen Beftandteile beizufügen , ebenfo Proben von Kacheln ,
Ofentüren ufw .
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ß) Bauftoffe .

y) Ausführung .

(Für die Beftimmung der Güte der Bauftoffe und die Ausführung der
Arbeiten fiehe zum Teil die vorftehenden Grundbeftimmungen .)

Die verzierten Kacheln follen klare , fcharfe , nicht verfchmolzene Formen
haben .

Bei Aufhellung fämtlicher Heizkörper find die polizeilichen Beftimmungen
zu berückfichtigen .

Es ift erlaubt , zu den der Wand zugekehrten Ofenflächen Kacheln ge¬
ringerer Güte zu verwenden . Die erfte und zweite Fußfchicht der Öfen werden,
wo fie an die Wand ftoßen , mit Eckkacheln verkröpft , fo daß fie nicht unmittel¬
bar gegen die Mauer ftoßen dürfen . Die Kacheln find in der Nähe der
Feuerung mit gutgebrannten Tonklammern , fonft in jeder Schicht durch ftarken
Ofendraht zu verklammern und mit Dachfteinen , nicht Mauerfteinen , in Lehm
auszufüttern . Die liegenden Züge (Zug - oder Feuerdecken ) müffen aus min-
deftens 4 cm ftarken Schamotteplatten angefertigt werden , nicht aus Ofeneifen mit
Dachfteinen , die Windungen der Steigezüge aus zwei Dachfteinfchichten in
Lehmmörtel . Die Feuerungen find mit einem freiftehenden Kaften von 5 cm
ftarken Schamotteplatten zu umgeben , welche durch eiferne Bänder zufammen-
gehalten werden , und müffen fämtlich im Sockel , diejenigen der Herde an ihrer
fchmalen Seite liegen . Sie find mit der Zimmerluft mittels durchbrochener
Kacheln derart in Verbindung zu fetzen , daß die kalte Luft unten angezogen
und oben warm wieder abgegeben wird .

Die Öfen find zur Holzfeuerung (oder Kohlenfeuerung mit Roft und
Afchenfall ) einzurichten und mit luftdichten Türen zu verfehen und follen
ftehende ( liegende oder gemifchte ) Züge erhalten . Als Heiz - (und Afchenfall -)
Türen find Balkentüren mit aufgefchliffenen Rändern und Meffingolive zu
nehmen (oder es ift eine andere der bekannten Türen , vielleicht mit meffingener
Vortür , anzugeben ) . Sämtliche fichtbaren Eifenteile find vor der Abnahme forg-
fältig zu reinigen und mit Graphit zu färben , die Rauchrohre mit Eifenlack an-
zuftreichen .

Die Kochmafchinen erhalten eine zurückgefetzte halbe Kachelfchicht als
Fundament und find durch eine Luftfchicht vom gemauerten Fundament nach
Polizeivorfchrift zu trennen . (Im übrigen find fie nach Zeichnung und Be-
fchreibung auszuführen .)

Jeder Ofen und Herd ift vor der Abnahme vom Unternehmer durch leichtes
Feuer auszutrocknen ; den Brennftoff liefert die Bauleitung .

Von der guten Befchaffenheit und richtigen Lage der für die Öfen be-
ftimmten Rauchrohre hat der Unternehmer fich vor Beginn der Arbeiten zu über¬
zeugen . Er darf deshalb bei fpäteren Klagen über fchlechten Zug oder Rauchen
der Öfen fich nicht durch eine fehlerhafte Anlage der Rauchrohre entfchuldigen ,
fondern hat alle Mängel auf feine Koften zu befeitigen , obenfo wie er jeden
Schaden , der durch Benutzung eines unrichtigen Rauchrohres oder durch die
fehlerhafte Anlage des Heizkörpers entftehen rollte , zu erfetzen hat .

Die Arbeiter haben fich der größten Reinlichkeit zu befleißigen und den
von den Arbeiten herrührenden Schutt und Schmutz aus jedem Raume und dem
ganzen Gebäude zu entfernen . Insbefondere find die Wandflächen hinter den
Öfen nicht mit Lehm zu befudeln .

Wenn die Größe der Öfen nicht von der Bauleitung vorgefchrieben ,
fondern nur beftimmt wird , daß bei . . . Grad Außentemperatur in den
Zimmern . . . Grad Wärme fein müffen , wonach der Unternehmer die Größe
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der Öfen felbft zu berechnen hat , muß er eine gewiffe Zeit für ihre Heizkraft
Gewähr leiften.

Für die preußifche allgemeine Bauverwaltung ift die Vergebung von 122-
Sammelheizungs - und Lüftungsanlagen durch die „ Anweifung zur Herftellung he^ T^ und
und Unterhaltung von Zentralheizungs - und Lüftungsanlagen '' vom Jahre 1909 Lüftungs¬

geregelt. Diefe Anweifung ift , foweit fie fich auf den Entwurf , die Koften- anlagen'

berechnung ufw . bezieht , bereits auf S . 69 u . f. mitgeteilt .
Mit dem für die Ausführung ausgewählten Unternehmer ift nach endgültiger

Feftftellung des Entwurfes und der Koftenberechnung der Vertrag abzufchließen ,
deffen Hauptausfertigung die allgemeinen Vertragsbedingungen , die befonderen
Bedingungen , die Berechnung der Wärmeverlufte , das Programm fowie die Zeich¬
nungen , das Angebot und die zugehörigen Erläuterungen des Unternehmers mit
den etwa erforderlich gewordenen Ergänzungen oder Abänderungen enthalten
muß . Für die Nebenausfertigung dagegen genügen das Programm , die be¬
fonderen Bedingungen , das Angebot und die Berechnungen der Wärmeverlufte
(fiehe S. 73 ).

Die befonderen Bedingungen find folgende :
1) Der Ausführung liegen zugrunde :

a) die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Staatsbauten
vom 17 . Januar 1900 ,

b) die Anweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom Jahre 1909 zur

Herftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs - und Lüftungsanlagen ,
c) das Heizprogramm , die Berechnung der Wärmeverlufte und die Bau¬

zeichnungen ,
d) das Angebot , die zugehörigen Zeichnungen , Erläuterungen und Berech¬

nungen mit etwaigen beiderfeits anerkannten Änderungen .
2) Gegenftand des Vertrages find die unter Titel I bis . . . . enthaltenen

Leiftungen.
3) Beginn der Ausführung auf der Bauftelle nach erfolgter Aufforderung

• ■ • . Wochen . Vorausfichtlich im Monat .
4) Die Gewährleiftungsfumme beträgt . Mark und ift binnen . . . . Tagen

nach der Erteilung des Zufchlages zu hinterlegen bei .

5 ) Friften für Vollendung der einzelnen Leiftungen und der ganzen Anlage : . . .

6) Verzugsftrafe : .
7) Die Abrechnung ift fpäteftens . Wochen nach der erften Probeheizung

einzureichen .
8 ) Die Gewährleiftungszeit dauert . Jahre .
9) Die Summen der Titel I bis IV dürfen bei der Abrechnung zufammen die

Angebotsfumme nicht überfchreiten . Mehrleiftungen infolge baulicher Änderungen oder

Anordnungen der Bau Verwaltung find befonders in Rechnung zu ftellen , dagegen find

Leiftungen , welche zur Erzielung der vorgefchriebenen Wirkung und zu einem ord¬

nungsmäßigen Betriebe notwendig , aber im Angebote gar nicht oder nicht ausreichend

angegeben find , unentgeltlich auszuführen .
10 ) Der ausführende Unternehmer hat rechtzeitig alle Angaben zu machen , die

bei Ausführung des Mauerwerks zu berückfichtigen find , damit Stemmarbeiten nach

Möglichkeit vermieden werden .



123.
Gas- und

WaiTerzu- und
-Ableitungen
in Gebäuden :

a) Neben¬
arbeiten.

b) Proben .

c) Bauftoffe.

Für bauliche Änderungen , welche durch nicht rechtzeitige oder falfche Angaben
des Unternehmers notwendig werden , hat diefer aufzukommen.

Falls baufeitig Änderungen gegen die Vertragszeichnungen eintreten, durch welche
die Leitungen des Unternehmers verändert werden könnten , wird diefem fofort Mit¬
teilung gemacht. Der Unternehmer verliert Anfpruch auf Entfchädigung für Mehr -
leiftungen, wenn er nicht innerhalb 8 Tagen die entftehenden Mehrkoften angibt.

u ) Die Regelung der Ventile hat auf Verlangen der Bauverwaltung zu erfolgen,fobald das Gebäude mit Türen und Fendern vollftändig gefchloffen ift. Der Unter¬
nehmer kann nicht verlangen , daß fich hieran fogieich die zweite Probeheizung an-
fchließt.

12 ) Die am Schluffe des Preisverzeichniffes angegebenen Tagelohnfätze find der¬
art bemeffen, daß die Überwachung der Arbeiter , die Vorhaltung und Abnutzung der
Werkzeuge, die Lieferung von Licht, Holz oder Schmiedekohlen fowie von Schmieröl
mit eingefchloffen ift.

13) Sonftige aus den örtlichen Verhältniffen fich ergebende Bedingungen.
In die vertragsmäßigen Preife eingefchloffen find die zum Schutz gegenFroft erforderlichen Rohrumhüllungen , der Bedarf an Lötzinn , Blei , Dichtungs¬und Feuerungsftoffen , die zur Befeftigung der Rohre an den Wänden not¬

wendigen Blechkloben , Rohrhaken , Dübel und Schrauben , fowie das Vorhalten
aller Geräte , Rüftungen und Werkzeuge und die Ausführung der Druckproben ,
Ausgenommen ift der zur Dichtung der Tonrohrleitungen erforderliche Ton-
und Zementbedarf . Alle Stemmarbeiten werden feitens der Bauleitung aus¬
geführt .

Der Offerte find als Probeftücke beizufügen :
Für die Gasleitung : 1 Rohrftück 20 cm lang mit 20 mm innerem Durchmeffer,

1 Langgewinde , 1 Kreuzftück, 1 Rohrhaken und 1 Deckenfcheibe ;
für Wafferzu - und -Ableitung : 1 Stück Bleirohr 20 cm lang mit 20 mm inne¬

rem Durchmeffer , 1 Niederfchraubauslauf , 1 gußeifernes Ausgußbecken , 1 Guß¬
rohr von 100 mm lichter Weite und ein Tonrohr von 150 mm innerem Durch¬
meffer.

Ferner ift ein vollftändiges Preisverzeichnis einfchl . der Arbeitspreife bei¬
zulegen , deffen Angaben für die Bezahlung etwaiger außervertragsmäßigerArbeiten maßgebend fein follen.

Zu allen Arbeiten dürfen nur die beften Bauftoffe verwendet werden . Das
Gewicht der Bleirohre muß dem in den Vorfchriften der Wafferwerke für Über-
laffung des Waffers angegebenen entfprechen .

Für Berlin find folgende Mindeftgewichte vorgefchrieben :
Bleirohr mit 12 mm Durchmeffer 2,2 kg für lm

» n 20 >; If 3,8 » ,, 1 ,,
» tt 25 (r n it , , 1 , ,
» jf 30 , , >t 7,5 , , , , 1
» „ 40 „ n 11,0 „ „ 1 ,,

Für die gußeifernen Rohre nebft dazu gehörigen Schiebern , Hähnen , Ven¬
tilen ufw . find die » Normalien des Vereins deutfcher Ingenieure und des Vereinsder Gas- und Wafferfachmänner Deutfchlands “ 37

) maßgebend .
Hiernach ift für Muffenrohre beftimmt :

37) Siehe Teil 1 , Band i , erfte Hälfte (Abt. 1 , Abfchn. i , Kap. 6) diefes »Handbuches ".
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Lichte

Weite

Wanddicke
für 6 bis 7

Atmofphären
Baulänge

der

innere
Weite

Vluffe

Tiefe
für 1 m Rohr
ausfchl . Muffe

Gewicht

der Muffe
iurlm Baulänge

einfchl . Muffe

40 8 2 69 74 8,75 2,00 10
50 8 2 81 77 10,58 2,60 12
60 8,5 3 91 80 13,26 3,15 14,5
70 8,5 3 101 82 15,195 3,7 16,5
80 9 3 112 83 18,25 4,32 20
90 9 00 122 86 20,30 5,00 22

100 9 3 133 88 22,32 5,80 24,5
125 10 3 158 91 28,94 7,34 32
150 10 3 - 185 94 36,45 8,90 39
175 10,5 3 211 97 44,38 10,61 48
200 11 3 238 99 52,91 12,33 57

Millim . Meter Millim . Kilogr .

Sie müffen aus feinkörnigem , zähem , grauem Eilen ftehend , mit der
Muffe nach unten gegoffen fein . Rohre mit blafigem Guß , mit zugehämmerten ,
vergoffenen, vernieteten oder verkitteten Löchern werden nicht angenommen .
Die Wandftärken müffen gleichmäßig fein und dürfen keinen größeren Stärke-
unterfchied als höchftens 2 mm haben . Die Enden müffen rechtwinkelig zur
Achfe abgefchnitten fein . Die Afphaltierung innen und außen darf nicht ab¬
blättern .

Bei den fchmiedeeifernen Rohren dürfen ftarke Kröpfungen keine erkenn¬
baren Strukturveränderungen hervorrufen ; zugleich dürfen die Biegungen keine
Querfchnittverengungen ergeben oder gar das Öffnen der Schweißnaht ver-
anlaffen. Die Verfchraubungen der Niederfchraubhähne find mit Gegenmuttern
zu verfehen . Die metallenen Verbindungsftücke , welche in die Bleirohre ein¬
gelötet werden , müffen gut verzinnt fein.

Schmiedeeiferne Gasrohre follen folgende Abmeffungen und Gewichte
haben 38) :
Lichte Weite . . . . 6,5 10 13 16 19 25,5 32 38 51 76 Millim .
Äußerer Durchmeffer . 14 17 21,2 23,5 37,0 33,5 42,5 48,5 60 88 n
Gewicht für 1 m . 0,6 0,9 1,2 1,6 1,77 2,6 3,7 4,6 6,3 11,3 Kilogr .

Die Verwendung von fchmiedbarem Eifenguß an den Verbindungsftücken
ift unterlagt . Für alle zufammengehörigen , nicht mit Griffen verfehenen Hähne ,
Verfchlußftücke und Pfropfen foll derfelbe Schlüffel paffen.

Die Tonrohre müffen gut gedreht , fcharf gebrannt und innen und außen
mit einer gleichmäßigen , fäurefeften Salzglafur verfehen fein. Sie müffen gleich¬
mäßig durchgefintert , hart , gerade und genau kreisrund , von gleichmäßiger
Wandftärke und frei von Riffen , Höhlungen , Blafen ufw . , fowie für Flüffigkeiten
undurchdringlich fein . Beim Anfchlagen mit einem harten Gegenftande follen
he hell klingen . Muffen - und Schwanzenden der Rohre müffen genau recht¬

winkelig zur Achfe abgefchnitten fein . Die Muffen find mit den Rohren gleich¬
zeitig an diefe anzupreffen , dürfen alfo nicht befonders angefetzt fein. Auf der
Innenfeite müffen fie auf 7 cm Länge , ebenfo wie die Schwanzenden an der Außen¬
leite, Rillen von dreieckigem Querschnitt haben .

38) Siehe an der gleichen Stelle diefes „Handbuches ".
Handbuch der Architektur . I . 5. (2 . Aüfl .)

12



d) Ausführung.

e) Abnahme.

124.
Vakuum¬
leitungen .
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Die Ausführung foll den Vorfchriften der Gas - und Wafferwerke , fowie den
polizeilichen Vorfchriften genau entfprechen . Die Dichtungen müffen gas - und
wafferdicht ausgeführt werden , wobei ftreng darauf zu achten ift, daß Lötmaterial
und Kitt nicht in das Rohr eindringen und Querfchnittverengungen hervorrufen.
Alle unnötigen Biegungen der Bleirohre find zu vermeiden .

Die Dichtung der ftehenden Tonrohre ift mit Teerftricken und fettem Zement¬
mörtel , der liegenden mit Teerftricken und fettem , blauem Ton fo auszuführen,
daß diefer noch einen dicken Wulft um die Muffe bildet . Im Grundwaffer ift
auch hierbei Zementdichtung zu wählen . Übrigens trägt der Unternehmer für
die Wahl der Dichtung allein die Verantwortung .

Die Gasrohre find mit fchwachem Gefälle nach den Wafferfäcken hin , die
Waffer- und Entwäfferungsrohre mit ftetiger Steigung zu verlegen , fo daß weder
Luft- noch Wafferfäcke entftehen .

In den Rohrgräben müffen die Rohre auf dem gewachfenen Boden liegen ,
fo daß nur die Muffen mit der Schaufel zu unterftechen find . Das Zufüllen
der Gräben darf erft nach erfolgter Erlaubnis der Bauleitung und muß vor-
fichtig gefchehen . Der Boden ift feftzuftampfen und einzufchlämmen . Das hierzu
nötige Waffer liefert die Bauverwaltung , wenn nicht im Vertragsanfchlage
anderes beftimmt ift.

Alle Ausguß - und Piffoirbecken müffen mit einer feften Vorrichtung zum
Zurückhalten eingeworfener Gegenftände verfehen fein .

Die fichere Befeftigung der Rohrftutzen zum Anfchluß der Beleuchtungs-
gegenftände ift auf Verlangen durch Anhängen eines entfprechenden Gewichtes
nachzuweifen .

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der wirklich vorhandenen Längen
der Leitungen , bezw . der Stückzahl der verwendeten Leitungsteile . Das Aufmaß
aller fpäter durch Putz , Verkleidung , Zufchüttung ufw . verdeckt werdenden
Teile muß ftattfinden , fo lange fie noch fichtbar find .

Sämtliche Rohrleitungen müffen vollkommen dicht fein . Sie find deshalb
einer Druckprobe zu unterziehen , und zwar die Wafferleitung einer folchen von
5 Atmofphären , die Gasleitung dagegen einem Luftdruck von 200 mm Waffer -
fäulenhöhe , der dem 3 bis 4 fachen Druck des ftädtifchen Leuchtgafes gleich¬
kommt . Bei den Gasleitungen darf diefer Anfangsdruck nach 15 Minuten nicht
weiter als bis auf 75 mm gefunken fein und muß in diefer Höhe mindeHens
30 Minuten gleich bleiben . Die Proben find mit den Vorrichtungen des Unter¬
nehmers in Gegenwart des leitenden Baubeamten oder feines Stellvertreters aus¬
zuführen . Nach dem Anbringen der Beleuchtungskörper darf beim rtärkften in
der Gasleitung vorkommenden Gasdruck , bei gefchloffenen Brennerhähnen und
bei geöffnetem Haupthahn des Gasmeffers der Zeiger an der Zeigerfcheibe
während 30 Minuten keinen Gasdurchgang anzeigen .

Die Abnahme der Rohrleitungen erfolgt erft 14 Tage , nachdem fämtliche
Gasflammen gleichzeitig zur Probe gebrannt haben und auch die Verbindung
der Wafferrohre mit der Straßenleitung bewirkt ift. Bis dahin haftet der Unter¬
nehmer für jede an den Leitungen vorkommende Befchädigung und auch für
Entwendungen an Bleirohr , Bronze - und Meffinggußteilen ufw.

Nach der endgültigen Abnahme haftet der Unternehmer noch 1 Jahr für
die Güte und Vorfchriftsmäßigkeit aller feiner Arbeiten und Lieferungen .

Vakuumleitungen unterfcheiden fich nicht wefentlich von Gas - und Waffer -
leitungen . Sie erhalten Gefälle in der Saugrichtung , Wafferfäcke unter den Steige-
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fträngen und dem Windkeffel . Die Anlagen arbeiten mit einem Druck bis zu
5 Atmofphären .

Bei Lieferung von Kunftgegenftänden empfiehlt es lieh , die zur Verfügung
ftehenden Geldfummen anzugeben , damit die Bewerber einen Anhalt für die
gewünfchte Art und Weife und den Reichtum der Ausführung bekommen , es
müßten denn feitens der Bauleitung Zeichnungen der Bewerbung zugrunde ge¬
legt werden . Eine Befchreibung der Gegenftände wird nur in den feltenften
Fällen und bei ganz einfach ausgeftatteten Beleuchtungskörpern genügen . Daher
empfiehlt es fich, etwa die folgenden technifchen Vorfchriften zu geben .

Die Lieferung kann geteilt an mehrere Unternehmer oder im ganzen an
einen einzigen , nach Belieben der Bauleitung , vergeben werden . Deshalb werden
auch Angebote , welche fich nur auf einen Teil der ganzen Lieferungsmenge be¬
ziehen , angenommen .

Die für die einzelnen Beleuchtungsgegenftände verfügbaren Geldfummen
find im beigelegten Verzeichniffe angegeben . Kleine Abweichungen der Preife
fowohl nach oben wie nach unten find hierbei wohl geftattet . Indes muß die
Preiserhöhung eines Anfatzes fich dann unbedingt durch die Ermäßigung eines
anderen decken laffen , fo daß die Schlußfumme keinesfalls überfchritten wird .
Am . den . find im Gefchäftszimmer der Bauleitung Skizzen in
Vjo der wirklichen Größe nebft Verzeichnis und Preisangabe entfprechend dem
beiliegenden Mufter einzureichen . Zugleich find auch einzelne fertige Einzelftücke
beizufügen , welche für die Art und Güte der fpäteren Ausführung maßgebend
fein füllen.

Späteftens 8 Wochen nach Erteilung des Zufchlages müffen die Einzel¬
zeichnungen in wirklichem Maßftabe vorgelegt werden .

Erft nach Genehmigung der letzteren kann die Ausführung der einzelnen
Arbeiten beginnen , die bis zum . fertig abgeliefert und angebracht fein
müffen . Auf Verlangen der Bauleitung hat auch der Unternehmer von folchen
Beleuchtungskörpern , die in größerer Menge gebraucht werden , erft ein Probe -
ftück anzufertigen , nach deffen Genehmigung dann die Ausführung der übrigen
gleichartigen Gegenftände erfolgen kann . Der Unternehmer ift aber nicht be¬
rechtigt , infolgedeffen eine Verlängerung des Schlußtermins zu beanfpruchen .

Sollte der Unternehmer die Einzelzeichnungen nicht pünktlich einreichen , fo
ift die Bauleitung berechtigt , ihm die Arbeiten zu entziehen und auf feine Koften
anderweitig ausführen zu laffen ; bei Nichtinnehaltung des Schlußtermins dagegen
erfolgt ein Abzug feines Guthabens in der Höhe von . Mark für jeden
Tag der Verfpätung .

Für den angebotenen Preis find die Gegenftände vom Unternehmer frei zur
Bauftelle zu liefern , an Ort und Stelle zufammenzuftellen und an der Leitung zu
befeftigen.

Bei dem ausbedungenen Preife find fämtliche Nebenarbeiten und Neben¬
lieferungen , wie z. B. die Lieferung und das Anbringen der Zuleitungsrohre in
den Kandelabern , der Anftrich nach vorgefchriebener Probe ufw. , mit inbegriffen ;
auch hat der Unternehmer etwa notwendige kleine Veränderungen an den vor¬
handenen Gasausläffen (Rohrftutzen ) felbft auf eigene Koften auszuführen . Die

Befchaffung der zur Befeftigung und Aufhellung notwendigen Rüftungen ift allein
Sache des Unternehmers , fo daß alfo der Bauverwaltung neben dem in dem
Angebote ausbedungenen Preife durchaus keine weiteren Koften erwachfen .

125-
Beleuchtungs¬
gegenftände.



i8o

Bei der Konftruktion der Beleuchtungskörper ift auf ihre leicht zu bewerk-
ftelligende Reinigung forgfältig Rückficht zu nehmen . Jede Flamme ift mit
einem Abfchlußhahn zu verfehen .

Ob die im Verzeichniffe angegebene Flammenzahl der Beleuchtungskörper
für den betreffenden Raum genügt , worin diefelben angebracht werden follen ,bleibt dem Ermeffen des Bewerbers überlaffen , der hierfür verantwortlich ift .
Kleine Abänderungen , die rechtzeitig angeordnet werden , hat der Unter¬
nehmer ohne befondere Vergütung auszuführen ; dagegen darf er nicht ohne vor¬
herige Genehmigung der Bauleitung von den Einzelzeichnungen abweichen.
Sämtliche Gegenftände müffen zur Vermeidung der Gefahr fpäterer Zurück-
weifung vorzüglich ausgeführt und vollkommen dicht fein ; insbefondere wird für
die Schmiedearbeiten beftimmt , daß die getriebenen Verzierungen nicht aus
fchwarzem Blech anzufertigen , fondern aus vollem Eifen auszufchmieden find.

Für die Güte der Arbeit , befonders auch für die Dichtigkeit der Anfchlüffe
der inneren Leitungen und der Beleuchtungskörper felbft , hat der Unternehmer
eine Gewähr bis zum . . . . zu leihen und während diefer Zeit alle nachweislich
nicht durch äußere Gewalt herbeigeführten Schäden fofort auszubeffern . Erft
nach diefer Frift erfolgt die Rückzahlung der Gewährleiftung .

Die Sicherheitsmaßregeln gegen Explofions - und Feuersgefahr trifft der
Unternehmer . Er hat daher für jeden bei feiner Arbeit oder durch mangel¬
hafte Dichtigkeit der Gegenftände ufw . veranlaßten Feuer - oder Explofionsfchaden
aufzukommen .

Laften
Die Aufzüge follen eine Tragfähigkeit von je 1000bekommen , doch toll

aufzüge mit die Windevorrichtung verftellbar eingerichtet werden , fo daß auch höchftens 250 kg
Handbetrieb , durch Vereinfachung des Betriebes mit entfprechend größerer Gefchwindigkeit ge¬

hoben werden können . Zum Winden dürfen nur 2 Manneskräfte erforderlich
fein . Die Führungsfchienen find von Schmiedeeifen herzuftellen ; zum Aufziehen
ift ein Stahldrahtfeil zu verwenden , für welches eine mindeftens 4 fache Sicherheit
durch Proben oder Zeugniffe einer Behörde über letztere nachgewiefen werden
muß . Die Windevorrichtung ift auf dem Dachboden oder im Keller in unmittel¬
barer Nähe des Aufzuges aufzuftellen . Der Kaften zur Lagerung der aufzuziehen¬
den Laften ift von Schmiedeeifen mit einem Bodenbeläge von 6,5 cm ftarken Bohlen
aus Kiefernholz aüszuführen . In der Höhe des Fußbodens eines jeden Stockwerkes
ift eine Feftftellvorrichtung anzubringen . Die Aufzüge find einfchl . fämtlicher
Bauftoffe und aller Nebenarbeiten fertig abzuliefern , die Eifenteile einmal mit
Bleimennige angeftrichen , fo daß feitens der Bauleitung nur ein Maurer für
die nötigen Stemm - und Verputzarbeiten beim Montieren geftellt zu werden
braucht .

Das zu verwendende Schmiede - und Gußeifen muß allen Anforderungen
entfprechen , die an tadellofes Material geftellt werden können .

Die Abnahme der Aufzüge erfolgt erft , nachdem der Unternehmer fie auf
feine Koften einer Belaftungsprobe von 1500 ^ unterzogen hat .

12?\ Hydraulifche Aufzüge bedürfen eines Wafferdrucks von mindeftens 2 Atmo-
H

A
d
ufeüge

Che fphären . Der Betrieb ift , wenn das Waffer einer öffentlichen Leitung entnommen
wird , wefentlich teuerer , als bei elektrifchen Aufzügen . Sie zeichnen fich aber
durch ruhigen Gang und große Sicherheit aus (fiehe auch Art . 129, S . 181 u . ff-)-

} ?*■ . Den Bedingungen für elektrifche Beleuchtung oder elektrifche Kraftanlagen
Beleuchtung können die « Sicherheitsvorfchriften für elektrifche Starkftromanlagen " (heraus-

U
Kraf

e
taniagen .

e gegeben vom Verband Deutfcher Elektrotechniker , 2 . Ausgabe , angenommen von
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der VI. Jahresverrammlung des Verbandes Deutfcher Elektrotechniker in Frank¬
furt a . M. 1898 39) zu Grunde gelegt werden .

Diefe Vorfchriften gelten für elektrifche Starkftromanlagen mit Spannungen
bis 250 Volt zwifchen irgend zwei Leitungen oder einer Leitung und Erde , mit
Ausfchluß unterirdifcher Leitungsnetze , elektrifcher Bahnen und elektrochemifcher
Betriebsvorrichtungen .

Sie behandeln :
I . Betriebsräume und Anlagen .

II . Leitungen , ifolierte Einfachleitungen und Mehrfachleitungen , Ver¬
legung .

III . Ifolierung und Befeftigung der Leitungen .
IV. Apparate , Ausfchalter , Widerftände .
V. Lampen und Beleuchtungskörper , Glühlicht , Bogenlicht .

VI . Ifolation der Anlage .
VII . Pläne (Vorfchrift , was in die Pläne einzutragen ift , und die Bezeich¬

nungen ) .
VIII. Schlußbeftimmungen .

Ein Anhang A enthält Zufatzbeftimmungen für folche gewerbliche Betriebe,
welche die darin befchäftigten Perfonen der Gefährdung durch elektrifche Ströme
erfahrungsmäßig befonders zugänglich machen , ein Anhang B Kupfernormalien
des Verbandes deutfcher Elektrotechniker .

In den Vorfchriften ift demnach das für jede Anlage Geeignete zu finden .
Eine Ergänzung ift nur in betreff der Termine , der etwaigen Hilfsleiftungen durch
Maurer bei Stemm - und Verputzarbeiten , durch Anftreicher , der Sicherheitsftellung ,
Gewährleiftung und Verzugsftrafen , endlich der Abnahme notwendig .

Diefe Ergänzungen find übrigens auch bei der größten Anzahl der früher
aufgeführten „ Technifchen Vorfchriften " einzufchalten .

Gegenftand des Unternehmens ift die Lieferung und Einrichtung von einem 129-
elektrifch betriebenen Perfonenaufzuge und zwar : vom Untergefchoß bis zum
2 ten Stockwerk = 16,80 “ und für 500 kg Nutzlaft . ronenaufzüge :

Der Aufzug ift an der in den Zeichnungen angegebenen Stelle teils zwifchen ^ vefdmgunl
maffiven Wänden , teils zwifchen freitragenden Steintreppen derart anzuordnen , b> umfang
daß die nutzbare Grundfläche der Fahrkammer eine möglichft große wird . (In der Lcirtunsen '
Wohnhäufern gewöhnlich 1,5 i m.)

Als Mindeftmaß für die lichte Höhe der Fahrkammer ift anzunehmen 2,0
bis 2,20 “.

Das Angebot bezieht fich auf die vollftändig betriebsfähige Fertigftellung
unter Anwendung nur bewährter Konftruktionen , einfchließlich aller Neben -,
Nach- und fonftigen Arbeiten .

Alle für die Einrichtung erforderlichen Maurer - und Steinmetzarbeiten
find nach Anweifung des Lieferanten des Aufzuges und foweit fie auf die Aus¬

führung und den fpäteren Betrieb des Aufzuges von Wichtigkeit find, unter feiner

Verantwortlichkeit auszuführen .
Unter anderem find in den Preifen des Angebotes mit enthalten :
Die Lieferung und das Aufftellen des Elektromotors nebft Umkehr = Anlaß -

widerftänden ; die elektrifch , in direkter Kuppelung mit dem Elektromotor be¬
triebene Aufzugsmafchine ; die vollftändige Fahrkammer (Befchreibung in bezug
auf ihre Ausftattung ) ;

39J Diefelben find 1899 in Berlin bei Jul . Springer , in München bei R . Oldenbourg erfchienen und für den Preis

VOn 50 Pf. zu beziehen.
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Regulatoren , Steuer - und Ausrückvorkehrungen , Führungsfchienen , Stahldraht¬
feile, Gegengewichte , Rollengerüfte , Anliefern , Aufbringen und Befeftigen von
Trägern und fonftigen Konftruktionsteilen , Fang - und Feftftellvorrichtungen und
fonftigen Sicherheitsvorkehrungen , fowie der fämtlichen Verfchlüffe ; ferner das
Vorhalten und Wiederbefeitigen aller zur Einrichtung und betriebsfähigen Her-
ftellung des Aufzuges erforderlichen Geräte nebft ihrer An - und Abfuhr , Lieferung
der Verbindungsmaterialien ufw.

Der Unternehmer hat ferner zu liefern und anzubringen : die vorfchriftsmäßige
Umkleidung des Schachtes , das vollftändige Eifengerüft dazu , einfchl . feiner Ver¬
bindung mit den Fußböden , Wänden , Decken , Stufen ufw.

Der Umfang der Arbeiten und Lieferungen im einzelnen ergibt fich aus
dem durch Befchreibung und Zeichnungen erläuterten Angebote .

Von der Übereinftimmung der feitens der Bauverwaltung gelieferten Zeich¬
nung mit der Ausführung , fowie von allen fonftigen in Betracht kommenden ört¬
lichen Verhältniffen hat der Unternehmer fich felbft zu überzeugen und alle
erforderlichen Maße an Ort und Stelle zu nehmen .

Für die Richtigkeit und Auskömmlichkeit der vom Unternehmer eingefetzten
Vorderfätze , namentlich für die Verkleidung des Schachtes , hat Unternehmer allein
einzuftehen .

Im übrigen gelten für die Art der Leiftungen des Unternehmers die all¬
gemeinen Vertragsbedingungen von Staatsbauten , fowie die befonderen Be¬
dingungen und die näheren Angaben des Bauleitenden .

Die Ausführung ift nach den betten Konftruktionsregeln und mit beften
Bauftoffen zu bewirken .

Mit dem Beginne feiner Arbeiten erkennt der Unternehmer die von anderen
ausgeführten Arbeiten , foweit diefe auf feine eigenen von irgendwelchem Einfluß
fein können , als ordnungsmäßig ausgeführt an.

Vor der Aufhellung des Aufzuges hat der Unternehmer eine dem Angeboteund diefen Bedingungen in allen Teilen entfprechende Ausführungszeichnungeinzureichen und die Stellen , an welchen Maurer - und Slemmarbeiten an Wänden
oder Decken erforderlich werden , ferner die Lage , Größe und Ausführung von
Grundmauern für die Aufzugsmafchine nebft Zubehör , die Anordnung oder
Einmauerung von TragekonfAuktionen des Aufzuges ufw . rechtzeitig der Bau¬
verwaltung zu bezeichnen .

Wenn durch Unterlaffung folcher Anzeige feitens des Unternehmers eine
Unterbrechung oder Nachtragsarbeiten entftehen , fo fallen 'die hierdurch ent-
ftehenden Koften dem Unternehmer zur Laft.

Der Unternehmer entfagt mit dem Beginne feiner Arbeiten ausdrücklich
jedwedem Einfpruch , daß etwa fpäter auftretende Schäden an feinen Arbeiten die
Folge mangelhafter Ausführung der Arbeiten anderer Unternehmer feien .

Die Ausführung muß den Beftimmungen der am Ort geltenden Polizei¬
verordnung über die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen entfprechen .
Der Unternehmer haftet allein für ihre Erfüllung .

Der Aufzug foll einen ficheren , geräufchlofen Gang haben , auch darf durch
fein Betreten keine Erfchütterung der Fahrkammer verurfacht werden .

(Angaben von welchen Seiten aus in den Stockwerken der Aufzug betreten
werden foll .)

Auf die durchaus fichere Befeftigung der Führungsfchienen in dem Fahr-
fchachte ift befonderer Wert zu legen ; durch den gewöhnlichen Betrieb fowohl;
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wie beim Wirken der Fangvorrichtungen , bei Verfuchen und Betriebsftörungen
dürfen unter keinen Umftänden die Treppenftufen gelockert werden .

Für die Umgitterung des Fahrfchachtes , des Treppengeländers und für
fonftige auf die Erfcheinung des Ganzen Einfluß habende Teile find dem Bau¬
leitenden vor der Ausführung Zeichnungen zur Genehmigung vorzulegen ; bei
deren Prüfung angeordnete Abänderungen find ohne weitere Entfchädigung zu
berückfichtigen .

Für die Zugänglichkeit aller Teile der Mafchine und der Rollen ift zu
forgen . Dafür , daß alle Vorkehrungen getroffen werden , welche geeignet find,
Unfälle während der Ausführung und nach Fertigftellung der Anlage zu ver¬
hüten , ift der Unternehmer allein verantwortlich .

Die vereinbarten Preife fchließen die Vergütung für fämtliche Koften ein,
d> Mehr¬

weiche dem Unternehmer in Erfüllung aller ihm in den allgemeinen und beton -
deren Bedingungen , fowie in dem Angebote aufgegebenen Leiftungen bis zum
Tage des Ablaufs feiner Haftpflicht entftehen .

Bei Ausführungen , welche durch Patente , Gebrauchsmufterfchutz oder in e> Rechtc

fonftiger Weife gefchützt find , hat der Unternehmer alle hieraus folgenden An- n er'

fprüche dritter zu befriedigen , auch allen Schaden allein zu tragen , welcher aus
etwaiger Nichtbeachtung der vorhandenen Rechte entftehen kann .

Für den Betrieb des Aufzuges hat der Unternehmer bei der Fertig - f ) Betrieb,

ftellung eine kurze Betriebsvorfchrift vorzulegen ; er hat ferner die Ver¬
pflichtung , die von der Bauverwaltung beftimmten Perfönlichkeiten über den
Betrieb im Sinne der Polizeivorfchriften genau zu unterrichten .

Die Befchaffung der für die polizeiliche Abnahme erforderlichen Zeich - s) Abnahme,

nungen , Befchreibungen und Tragfähigkeitsberechnungen ift Sache des Unter¬
nehmers. Gleichzeitig mit der polizeilichen Abnahme foll die endgültige Ab¬
nahme der fertigen Anlage durch die Bauverwaltung auf fchriftlichen Antrag
des Unternehmers ftattfinden .

Abänderungen der Anlage , die bei der polizeilichen Abnahme von dem
betreffenden Beamten gefordert werden , hat der Unternehmer koftenlos aus¬
zuführen, auch alle Mängel , welche fich fonft auf ungenügende Art der Aus¬

führung oder minderwertige Befchaffenheit der gelieferten Bauftoffe gründen , in
kürzefter Frift zu befeitigen , widrigenfalls der Bauverwaltung das Recht zuftehen
foll, die Befeitigung auf feine Koften durch einen anderen Unternehmer bewirken
zu Men .

Unternehmer haftet für die Betriebsfähigkeit der Anlage und die Güte h)
le
° e“ hr '

der von ihm gelieferten Arbeiten und Bauftoffe noch 2 Jahre nach der end¬

gültigen Abnahme .
Während der Gewährleiftungsfrift ift er verpflichtet , für alle Teile , welche

nachweisbar infolge fchlechter Bauftoffe, fehlerhafter Konftruktion oder mangel¬
hafter Ausführung unbrauchbar oder fchadhaft werden , unentgeltlich neue brauch¬
bare zu liefern . Falls die innerhalb der Gewährleiftungsfrift vom Unternehmer
zu leihenden Ausbefferungen und Erneuerungen nicht in angemeffener Frift
nach dem Urteile der Bauverwaltung ausgeführt werden , ift letztere berechtigt ,
sie anderweitig auf Koften des Unternehmers herftellen zu laffen . ^

Sicherheitsftellung und Vertragsftrafen wie fonft.
_ _

°
fteiiung.

’ S

Der Schlußrechnung find Revifionszeichnungen der fertigen Anlage , fowie k) Abrechnung,
die zugehörigen Befchreibungen und Tragfähigkeitsberechnungen in baupolizei¬
lich vorgefchriebener Form in doppelter Ausfertigung beizufügen .
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Im Folgenden fei ein Beifpiel für die befonderen und technifchen Be¬
dingungen bei einer elektrifchen Beleuchtungsanlage gegeben .

Die Lichtanlage umfaßt die vollftändige Einrichtung der Leitungen für
. . . Stück Glühlampen und . . . Stück Anfchlußdofen zu 16 bis 25 N . K. bezw .
Nernftlampen von 40/s0 Wat bei 220 Volt , ferner für . . . Bogenlampen von je12 Amp . mit Lamellenreflektoren und Schirmen nebft Aufzugsvorrichtungeneinfchl . Lieferung der letztgenannten Lampen und Zubehör . Die Kraftanlage ent¬
hält drei für . dienende Anfchlußleitungen für 15 bis 50 Amp . bei
220 Volt , fowie Zuleitungen für einen 2 P . S . Motor und zwei 7,5 P . S . Fahrftuhl-
elektromotoren . Der Umfang der Ausführungen ergibt fich im übrigen aus dem
beigefügten Verteilungsplan , fowie aus den in nachfolgenden Vorfchriften und
fonft genannten Nebenarbeiten und Lieferungen .

Der Umfang der auszuführenden Anlagen ift nach dem beiderfeitig aufge-
ftellten Verteilungsplane fpäteftens . . . Tage nach Auftrag in die von der Bau¬
verwaltung gelieferten Grundrißzeichnungen , für deren Übereinftimmung mit der
Ausführung der Unternehmer allein verantwortlich ift, im wefentlichen derart ein¬
zutragen , daß daraus nicht allein die Lage der Beleuchtungskörper , Anfchlüffe und
Schalter , fondern auch die für die Leitungen gewählten Wege unter Angabe der
Anzahl der Drähte erfichtlich find , fo daß etwaige Abänderungen in den Leitungs¬
wegen ufw ., woraus ein Anrpruch auf befondere Entfchädigung jedoch nicht her¬
geleitet werden darf, rechtzeitig vorgenommen werden können .

Für die Richtigkeit bezw . Auskömmlichkeit der veranfchlagten Maffen hat
der Unternehmer allein einzuftehen .

Die gewöhnlichen Glühbirnen und Beleuchtungskörper find , foweit nicht
ausdrücklich etwas anderes bemerkt fein follte , von der Lieferung ausgefchloffen.

Sofern im Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt und vorge-
fehen ift , werden fämtliche zur vollftändigen und betriebsfähigen Anlage erforder¬
lichen Nebenleiftungen nicht befonders vergütet . Es gehören hierzu unter an¬
derem auch :

Die Herbeiführung der Prüfung und Aufhellung eines Zählers durch die
. Elektrizitätswerke ;

Anfchließen des Zählers mit Zubehör ;
Ableitung von den Anfchlußftellen ;
Schutzkäften für diefe , foweit erforderlich ;
Schutzkäften über 200 Volt Zentralen und
Holzverkleidungen über Leitungen ;
die gefamte Herftellung der Leitungen ;
die Lieferung der Kleinbauftoffe aller Art ;
die Ausführung der mit den gefamten Einrichtungsarbeiten verbundenen

Maurer -, Stemm - und Verputzarbeiten , fowie Stellung der erforderlichen Rüftungen ;
die Lieferung von Dübeln und Haken für die Befeftigung der Beleuchtungs¬

körper , Anfchlußdofen , Ifolatoren und Schutzrohre ,die Lieferung des erforderlichen Gipfes .
Ausgefchloffen ift die Lieferung der Mauerbauftoffe , der Beleuchtungskörpereinfchl . der Glühlampen , der Anftreicher - und Tapeziererarbeiten , etwaige Glafer-

und Schlofferarbeiten , letztere beiden jedoch nur infoweit , als fie nicht zur ord¬
nungsmäßigen Fertigftellung von mitzuliefernden Schränken und Verkleidungen
gehören .
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Decken , Fußböden und Wände find wieder in denfelben Zuftand zu bringen ,
in dem fie fich vor der Ausführung der Anlage befanden .

Die Preife des Angebots gelten hiernach für die vollftändige betriebsfertige
Anlage, in dem durch den Verteilungsplan feftgelegten Umfange mit allem Zu¬
behör , ausfchließlich der ausdrücklich als von der Lieferung ausgefchloffen be -
zeichneten Gegenftände .

Die an die entfprechenden Kabelleitungen auf dem Grundftücke anzu -
fchließenden , getrennten Anlagen für Licht und Kraft müffen unter Berückfichti-
gung des in erfteren beftehenden Spannungsverluftes für eine Betriebsfpannung
von 2 x 220 bezw . 1X 220 Volt bemeffen fein . Es find fowohl die neueften
Inftallationsvorfchriften der . . . . Elektrizitätswerke , als auch die Vorfchriften des
Verbandes deutfcher Elektrotechniker zu beachten . Für die Licht- und Kraft¬
anlagen ift je ein Elektrizitätszähler vorzufehen , vor jedem Zähler ein General -
fchalter ; über den Zählern find die Hauptverteilungszentralen anzubringen . Die
Zentralen find im Einvernehmen mit der Bauleitung an folchen Stellen anzuordnen ,
die fich fowohl zweckmäßig für die Verteilung als auch wenig Hörend für
den Betrieb erweifen . Ausfchalter und Umfchalter find an geeigneten Stellen fo
reichlich vorzufehen , daß eine bequeme und fparfame Benutzung der Anlage er¬
möglicht wird .

Die Treppenbeleuchtung ift jedesmal am Treppenpodeft fchaltbar ; diefe
Schalter, fowie die für Flurlampen erhalten abnehmbare Schlüffel. (Folgen weitere
Angaben über die Anbringung der Schalter .) Auch für jede einzelne Kraftleitung
ift ein Ausfchalter vorzufehen , vor den unmittelbar die Sicherungen zu fetzen find.

Neben die Sicherungen für die Fahrftühle find diejenigen für die Glüh¬
lampen in den Motorräumen und die Fahrftuhllampen zu verlegen .

Als Verlegungsbauftoffe für die wagrechten Leitungen kommen teils Porzellan - bezw . Mantel¬
rollen , teils Stahlpanzerrohr in Betracht , für die lotrechten Hartgummirohre mit Nuten im Putz
oder Meffingifolierrohre und Drahtklammern , welche unter dem Putz zu verlegen find .

Auf eine forgfältige , nicht Hörende und wenig fichtbare Unterbringung der
Leitungen fowohl an den Decken wie an den Wänden teils durch möglichft aus¬
gedehnte , verdeckte Verlegung , teils durch Wahl geeigneter , wenig auffallender
Stellen , ift befondere Sorgfalt zu verwenden . Allen in diefer Beziehung geftellten
Forderungen auf Abänderung ift unbedingt ohne jede Entfchädigung Folge zu geben ,
vrenn auch in den Zeichnungen bezw . für die Berechnung des Unternehmers andere

Führungen angenommen worden fein follten . Der Obermonteur ift daher zu ver¬
pflichten, fich über die Wahl der Führungen und Einrichtung der Schaltvorrichtungen
in jedem Raume vor dem Verlegen mit der Bauleitung ins Einvernehmen zu fetzen.

Um Störungen im Fortgänge der Arbeiten tunlichft auszufchließen , wird

verlangt , daß die Aufficht über die Ausführung feitens der Firma dem Ingenieur
übertragen wird , welcher die Bearbeitung des Entwurfes und des Anfchlages ge¬
leitet hat . Diefer hat , fofern nicht anders beftimmt werden follte, die Arbeiten

wöchentlich wenigftens zweimal zu berichtigen und mit dem Bauleitenden
.

Rüc

fprache zu nehmen . Eine Übertragung der Leitung der Einrichtungsarbeiten an
einen mit der Sache bis dahin nicht vertrauten Herrn ift nicht zuläffig.

Die Motore für die Perfonenaufzüge ufw . werden baufeitig geliefert , doch
ift die Unternehmerfirma zum betriebsfertigen Anfchluß der Leitungen , owie zur

Lieferung der für die Fahrftuhlkabinen erforderlichen Leitungsfchnure verpflichtet .

Vor endgültiger Abnahme erfolgt eine Probebeleuchtung nach Anbringung
fämtlicher Beleuchtungskörper ; die zu allen Prüfungen und Pro e e euc ungen

c) Art der
Ausführung

und
Bauftoffe.

d) Motore .

e) Abnahme
und

Berechnung.
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131.
Ausführung

von
Blitzableiter¬

anlagen :
a) Neben-
leiftungen.

b) Art der
Ausführung

und der
Bauftoffe.

erforderlichen Arbeitskräfte hat die Unternehmerfirma koftenlos zu ftellen . Die
Abnahme erfolgt auf fchriftlichen Antrag der letzteren . Zeigen fich bei der Probe¬
beleuchtung Mängel , fo verzögert fich die Abnahme bis zu ihrer Befeitigung .

Die Inbetriebnahme eines Teiles der Anlage vor endgültiger Abnahme der
ganzen Anlage foll freigeftellt fein.

Die Berechnung der Arbeiten gefchieht nach Maßgabe des Angebotes mit
Ausfchluß jeder Vergütung für Neben -, Nach - und befondere Arbeiten , welche ,wenn auch nicht im Angebote vorgefehen , doch für eine allen Anforderungen
gerecht werdende , tüchtige und vorfchriftsmäßige Ausführung im vorgefehenen
Umfange notwendig werden follten .

Sofern die Bauverwaltung von dem Rechte Gebrauch macht , die gefamte
Leitung für einen Paufchalpreis zu übertragen , foll nur in dem Falle eine Mehr¬
forderung zuläffig fein , wo feitens der Bauverwaltung Erweiterungen der Anlage,welche nachweislich mit wefentlichen Mehrkoften verbunden find , angeordnetwerden , ln diefem Falle findet die Abrechnung nach Aufmaß auf Grund der
Einheitspreife ftatt.

Unternehmer hat die Bauleitung in folchem Falle vor Ausführung der Er¬
weiterungsarbeiten fchriftlich über die Höhe der entgehenden Mehrkoften zu
unterrichten . Der Abrechnung find genaue Zeichnungen der ausgeführten Be¬
leuchtungsanlage und eine kurze Betriebsvorfchrift beizufügen , woraus alle wefent¬
lichen Einzelheiten der Einrichtung klar hervorgehen .

Zu den Nebenleiftungen gehören :
1 ) Die Beförderung aller erforderlichen Bauftoffe bis zur Verwendungsftelle .
2) Vorhaltung fämtlicher Rüftungen und Geräte , auch der etwaigen Bohr¬

geräte , Werkzeuge fowie deren Beförderung zur und von der Verwendungsftelle .
3) Die Lieferung und Anbringung fämtlicher Befeftigungseifen und Schrauben¬bolzen und Lieferung des erforderlichen Lötmaterials .
4) Der Anftrich aller Verbindungen mit einem ficheren Roftfchutzmittel .
5) Die Wiederinftandfetzung aller bei der Montage und der Anbringung der

Leitungen , Stützen pp . befchädigten Gebäudeteile .
6) Eine unentgeltliche Abnahmeprüfung .
Die Ausführung hat nach den erfahrungsmäßig beiten Regeln der Technik

unter Verwendung nur tadellofer Bauftoffe zu erfolgen . Fangftangen und Stützenfind gehörig am Mauerwerk bezw . an dem Dachverbande zu befeftigen , fo daß
fie nicht locker werden können . Mit befonderer Sorgfalt ift bei der Ausführungdarauf zu achten , daß an den Durchführungen durch das Dach keine Undichtig¬keiten Vorkommen .

Alle Verbindungen find derart herzuftellen , daß eine fichere Ableitung des
Blitzes gewährleiftet wird . Die Verwendung von Blei ift nur zu Ausfütterungen ,in den Stützen zum Schutze der Leitungen bei Dehnungen , fowie zur Ifolierungvon Kupfer und Eifen zu verwenden . Scharfe Knicke in der Leitung und allenach unten oder oben gerichteten , fchädlichen , wellenförmigen Biegungen find zu
vermeiden . Verbindungsftellen in den Leitungen find auf die unbedingt notwen¬
dige Anzahl zu befchränken , mit einem Draht zu umwinden und forgfältig zuverlöten .

Die Lötftellen Folien die Länge von etwa 20 cm haben und müffen von dem
angewendeten Lötmittel gut gereinigt und gegen Oxydation und Feuchtigkeitdurch guten Anftrich gefchützt werden .
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Bei den Verbindungen von verzinktem Eifen und Kupfer ift ftreng darauf
zu achten, daß keine frühzeitige Zerftörung des Metalles durch elektrifche Ströme
eintreten kann ; daher find ftets an folchen Stellen Bronzeteile einzufügen .

Die Leitungsdrähte find an fenkrechten Wänden in etwa 2 “ Entfernung , auf
den Dächern in etwa l,5o m Entfernung durch verzinkte eiferne Stützen (Schelleifen)
feftzulegen und die Durchführungen der letzteren durch das Dach durch An¬
bringung von 20/30großen , mit Regenfalzen und Durchführungstüllen verfehenen
Dichtungsblechen aus Zink Nr . 13, fowie Anbringen und Verlöten von Zink¬
dichtungstrichtern an den Schelleifen zu dichten .

Die Leitungen auf den Dächern müffen dauernd in der Schwebe gehalten
werden derart , daß fchädliche Durchbiegungen nicht ftattfinden können .

Alle in der Nähe der Blitzableiter befindlichen Metallmaffen und Schornftein -

ausmündungen müffen an ihren dem Blitzableiter zunächft gelegenen Teilen lei¬
tend mit ihm verbunden werden .

Größere Eifenmaffen , namentlich aber die Heizrohre , Gas- und Waffer -

leitungen im Innern des Gebäudes follen in ihren höchftgelegenen Teilen einmal
an der höher liegenden Luftleitung und zweitens an der Einführungsftelle der

Leitungen in die Gebäude möglichft nahe dem unterirdifchen Netz mit dem Blitz¬
ableiter verbunden werden .

Bei mehreren Rohrfyftemen muß jedes einzelne einen folchen Anfchluß er¬
halten . Die zwifchen den Anfchlußftellen liegenden Rohrleitungen müffen aus
guß - oder fchmiedeeifernen Rohren beftehen , die mindeftens 13 mm 1. D . haben .
Bleirohre dürfen nicht verbunden werden .

Gas- und Waffermeffer find durch eiferne oder kupferne Überbrückung von
mindeftens demfelben Querfchnitt , wie die Blitzableitung hat , zu umgehen ; das
Gleiche hat bei allen Rohrverbindungen , deren Leitungsfähigkeit Zweifeln unter¬

liegt , z . B. bei Flanfchenverbindungen mit Filz oder Lederdichtungen ufw . zu

gefchehen , fofern nicht die Schraubenbolzen eine genügende metallifche Verbin¬

dung ergeben .
Der Anfchluß der Blitzableitung an fchmiedeeiferne Rohrleitungen gefchieht

mittels einer genügend breiten , mit den Rohren verlöteten Schelle, an welcher die

Verbindungsleitung mit der Blitzableitung ebenfalls verlötet ift, oder durch Ein¬

fügen eines etwa I förmigen Zwifchenftückes , an deffen feitlicher Stütze ein mit

der Leitung vom Blitzableiter verlöteter Stöpfel eingefchraubt ift.
Für die Verbindung mit gußeifernen Rohren ift eine umfchließende Schelle

mit weichem , metallifchem Zwifchenlager , von einer mindeftens 100 scm großen

Berührungsfläche , die durch Schaben , Feilen oder Schmirgeln , aber keineswegs
durch Meißeln metallifch blank hergeftellt werden muß , anzuwenden .

Die Verbindung der Blitzableitung mit den Rohrleitungen im Innern des

Gebäudes , fowie auf Erfordern die Verbindung der Blitzableitung mit denWaffer -

leitungsrohren in der Erde , das Verfenken der Erdleitungszylinder an den be -

ftimmten Stellen wird nach Beendigung des Rohbaues , des inneren Ausbaues ,
fowie nach Verlegung der äußeren Rohrleitungen erfolgen können . Für die hier¬

durch bedingten Unterbrechungen der Arbeiten wird eine befondere Entfchädigung
nicht gewährt .

Der Unternehmer ift auch ohne befondere Entfchädigung verpflichtet , vor

der vollen Beendigung der Arbeiten erforderlich werdende vorläufige Erdleitungen

herzuftellen und trägt allein die Verantwortung für die aus der Unterlaffung diefer

Vorfchrift etwa entgehenden Schäden .
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132.
Herftellung

von
Pflafter -
arbeiten :

a) Bauftoffe.

188

Sofern bereits eingedeckte Teile des Daches durchbrochen werden müffen ,hat der Unternehmer die Befchädigungen ordnungsmäßig auf feine Koften wieder-
herftellen zu laffen.

Während der Gewährleiftungsfrift toll alljährlich eine äußere Befichtigungder Anlage und am Schluffe der erfteren außerdem eine Prüfung durch Meffungdes Widerftandes der Luftleitung und Erdleitung vorgenommen werden , zu wel¬
chen der Unternehmer zugezogen werden kann . Bei der letzten Prüfung , wie
auch bei der auf Koften des Unternehmers zu bewirkenden erftmaligen Prüfungder Anlage nach völliger Fertigftellung foll nicht mehr als etwa 20 Ohm Wider-
ftand in den Leitungen fich ergeben ; ferner foll auch feftgeftellt werden , ob bau¬
liche Veränderungen irgendwelche Änderungen der Blitzableiter -Anlage erforder¬
lich machen .

Die Abnahme der Arbeiten und Lieferungen erfolgt nach der Fertigftellungder gefamten Anlage , fpäteftens alfo nach dem Anfchluß an das äußere Rohrnetz
der Wafferleitung . Bis dahin haftet der Unternehmer für alle an feinen Ausfüh¬
rungen und Lieferungen etwa vorkommenden Befchädigungen und Entwendungen .Die Feftftellung der Länge der Leitungen und der nach Stückzahl im An¬
gebote angegebenen Oegenftände ift nach der vollftändigen und endgültigen
Fertigftellung der Anlage , jedoch vor ihrem Verdecken z . B . durch Erde ufw.
gemeinfam mit einem Vertreter der Bauverwaltung zu bewirken , andernfalls unter¬
wirft der Unternehmer fich den einfeitigen Feftftellungen der letzteren ohne
Widerfpruch .

Beim Hochbau kommen umfangreiche Pflafterarbeiten nicht vor ; fie be-
fchränken fich auf die Pflafterung von Höfen und Straßenanlagen auf den zu
bebauenden Qrundftücken felbft . Deshalb fei hier nur das Notwendigfte für die
Bedingungen mitgeteilt .

Baufteine und Pflafterfteine follen nach Vorfchrift oder Probe den beften
Brüchen entnommen fein . Sie müffen möglichft hart und nicht fchieferig fein,ein dichtes gleichmäßiges Korn und weder verwitterte Teile , noch Riffe, Spaltenoder Abblätterungen haben .

Die verfchiedenen Arten der Pflafterfteine find :
1 ) Unbearbeitete Steine (Findlinge , Dammfteine ) . Diefelben dürfen nicht

unter 13 und nicht über 20 cra größten Durchmeffer und müffen , wenn fie ge-
fpalten find, eine möglichft regelmäßige Form haben .

2) Kopffteine müffen in den Kopfflächen einigermaßen eben bearbeitet fein
und überall möglichft geradlinige , nicht ausgebrochene Kanten haben . Die Kopf¬fläche foll fich möglichft der rechteckigen Form nähern ; fie foll nicht wenigerals 7 cm breit und nicht mehr als 21 cm lang fein , fo daß fie nicht weniger als
180 n™ und nicht mehr als 400 qcm enthält . Die Höhe der Steine kann zwifchen
13 und 20 cm wechfeln . Steine mit weniger als . . . cbm Rauminhalt dürfen nur bis
30 vom Hundert der Lieferung beigemifcht fein .

3) Prismatifche Steine . Die Steine find in der Kopffläche eben , voll und
fcharfkantig und die Kanten der Kopffläche möglichft rechtwinkelig zu ein¬
ander zu bearbeiten . Die Fußfläche muß wenigftens s/4 der Kopffläche be¬
tragen und parallel zu ihr gerichtet fein . Die Seitenflächen müffen , auf 4 cm
abwärts gemeffen , fenkrecht zur Kopffläche liegen und fo bearbeitet fein , daß
nirgends mehr als 13 mm weite Fugen fich im Pflafter zeigen . Der untere Teilder Seitenflächen kann rauh bleiben . Kopfbreite 10 bis 13 cm

, Kopflänge 15 bis
21 cm

, Höhe 12 bis 16 cm.
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4) Würfelförmige Steine . Bearbeitung derart , daß fich Kopf- und Fußfläche
auswechfeln laffen , fonft wie vorher . Kopfbreite 11 bis 19 cm , Kopflänge 10 bis
20 ™ , Höhe 10 bis 20 cm .

5) Binderfteine erhalten die Kopfbreite wie die entfprechenden Pflafterfteine :
die Länge gleich der U/a fachen Länge derselben und gleiche Höhe . Zu liefern
lind für 1000 Steine von :

17 bis 18 cm Seitenlänge, 924 Stück ganze Steine , 47 Binder, 13 halbe Steine ;
18 „ 19 „ „ , 916 „ 11 11 , 51 „ , 14 u 11 ;
19 ii 20 n n , 909 11 n 11 , 5O 1’ 1 14 ii ii
Halbe Steine find in der Diagonale geteilte ganze Steine .
6) Bordfchwellen mühen der ganzen Länge nach vollkantig , fauber gehockt

und von beftem Granit hergeftellt fein . Die Höhe darf nicht weniger als 26 cm,
die Breite nicht unter 80 cra betragen . Die vordere Kante erhält eine Abfchrägung
(Abfafung) von 4 cm Breite und 15 cm Höhe . Die Länge der einzelnen Stücke foll

nicht weniger als l,o “ betragen . Die Endflächen müffen lotrecht zu den Kanten
und fo forgfältig bearbeitet fein , daß das Nacharbeiten beim Verlegen aus-

gefchloffen ift .
7) Bürgerfteigplatten wie vorher . Sie müffen ganz eben und rechtwinkelig ,

Vertiefungen („ Bauern ") nicht vorhanden fein. Die Stärke darf nicht unter 10 cm ,
die Länge nicht unter 0,8o cm, die Breite muß l,oo m betragen . Die Kanten müffen

fo genau bearbeitet fein , daß nach dem Verlegen nirgends eine Fuge von mehr

als 13 mm Weite fichtbar bleibt .
8) Mofaikfteine müffen von gleicher Größe und fcharfkantig fein und dürfen

in keiner ihrer Flächen mehr als 6 cm Durchmeffer haben . (Folgt die Vorfchrift

der Steinart [Granit , Porphyr , Kalkftein , Sandftein ufw .] und gleichmäßiger Färbung .)

Behufs Regelung der Dammkrone ift etwa überflüffiger Boden bis auf 60 m b) Ausführung.

Entfernung zu verkarren und ordnungsmäßig aufzufchütten . Die Befeitigung über -

flüfligen Bodens kann bis zur Tiefe von I5 cra ohne Gewährung befonderer Ent-

fchädigung verlangt werden ; bei größerem Abtrag ift die Entfchädigung zu

vereinbaren . Alle Bauftoffe mit Einfchluß von Ziegeln und Zement liefert der

Unternehmer , wie er auch alle Geräte , auch etwa notwendige Warnungstafeln ,

Laternen, Sperrungsvorkehrungen unentgeltlich vorzuhalten hat . Das Waffer zum

Einfchlämmen liefert die Bauverwaltung , wogegen der LJnternehmer das Heran -

fchaffen zu beforgen hat .
Pflafter auf Packlage und Steinfchlag wird wegen der Schwierigkeit der Be-

fchaffung einer geeigneten Walze kaum in der nächften Umgebung von Hoch¬

bauten angewendet werden . Es handelt fich deshalb nur um Pflafterung auf

Kiesbettung . Diefe Kiesbettung ift je nach der Befchaffenheit des Untergrundes

und des Steinmaterials in beftimmter Stärke (15 bis 30 cm) herzuftellen , und zwar

fo, daß fie mindeftens 15 cm an jeder Seite über die Kanten der Pflafterung hinaus¬

reicht. Vorher muß der Erdkaften in einer Länge von mindeftens 20 “ gehörig

geregelt und querfchnittsgemäß angelegt fein . Für die Form der Oberfläche des

Kiesbettes ift das Pflalterungs -Lehrbrett maßgebend .
Falls nicht Bordfchwellen auf Grundmauern vorgefehen find, find die Rmnen -

oder Goffenfteine aus den größten Steinen nach vorgefchriebenem Gefalle zu-

nächft fo zu fetzen , daß die erfte Reihe als Sohle in der Querrichtung wagrecht , die

zweite mit einer Anfteigung von 2 Cffl nach der Mitte der Straße hin zu liegen kommt .

Bei Feldfteinpflafter find zwifchen mehreren , 1,8 bis 2,2 “ voneinander ent¬

fernten Längsreihen (Rippen ) die kleineren Steine in möglichft lotrecht her -
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zuftellenden Reihen fo zu letzen , daß die Straßenoberfläche eine Wölbung miteinem Stich von mindeftens 1j40 der Breite erhält . Die Höhe der Rippen ift durchin Abftänden von 2,0 bis 2 ,5
™ eingefchlagene Pfählchen zu bezeichnen , deren

Köpfe um 5 bis 6 cm die fpäter abgerammte Straßenoberfläche überragen mühen.In eine und diefelbe Reihe mühen tunlichft Steine von gleicher Größe kommenund dann auf ihre kleinfte Fläche dicht nebeneinander geftellt werden .
Bei Kopffteinpflafter (Reihenpflafter ) ift zu beftimmen , ob die Reihen in lot¬rechter oder diagonaler Richtung zur Straßenachfe liegen follen . Die Steine findfo auszufuchen , daß nur folche von gleicher Breite in einer Reihe zu liegenkommen . Die Fugenweite ift zu beftimmen . Das Rammaß foll 2,5 bis 3,o cm

betragen . Das Einrammen gefchieht mit 16 bis 20 k»r fchweren Handrammendreimal unter mehrmaliger , ausreichender Wafferbefprengung fo , daß damit 3 m
vor dem jedesmaligen Ende der Pflafterung aufzuhören ift. Alle Steine , welchebeim Einrammen zerfpringen , fpalten oder fich unter die vorgefchriebene Wölb¬linie fenken , find zu entfernen und durch neue , fich eng an die Nachbarfteineanfchließende zu erfetzen . Nachdem die Bauleitung fich von der tadellofen Be-
fchaffenheit der abgerammten Fläche überzeugt hat , erfolgt das Aufbringen einer1 cm ftarken Kiesfchicht unter Einfegen und Einfchlämmen des Kieles (wenn nichtdie Fugen bis zu einer Höhe von . . . cm mit Kies verftopft und dann mit Gou-
dron vergoffen werden ).

Die Bordfchwellen find auf mindeftens 4 Schichten hoch gemauertem , bezw .betonirtem Fundament genau nach dem vorgefchriebenen Gefälle und nach derSchnur in Zementmörtel zu verlegen , die Stoßfugen mit Zementmörtel zu ver¬
gießen und zu verftreichen .

Die Granitplatten des Bürgerfteiges find in einer 15 cm ftarken Sandbettungzu verlegen und überall forgfältig zu unterftopfen . Das Abrammen gefchieht unter
Anwendung einer Bretterzwifchenlage . Die Kanten find fo nachzuarbeiten , daßdie nebeneinander liegenden Platten eine glatt und gleichmäßig verlaufende Flächebilden . Danach find die Fugen mit Sand einzufchlämmen und 2 cm tief mit
Zementmörtel zu verftreichen .

Mofaikfteinpflafter ift in einer Sandbettung von 8 cm Stärke mit dichten Fugenzu verletzen und abzurammen . Hiernach ift es an den 3 folgenden Tagen nachVorfchrift anzunäffen , wobei die fich öffnenden Fugen mit einer Mifchung vonfeinem Sande und Portlandzement (1 : 1 ) zu füllen find ,
c) Abnahme. Früheftens 14 Tage nach Vollendung der Pflafterarbeiten findet die Abnahmedes Pflafters ftatt , behufs deren das Deckmaterial auf Koften des Unternehmers

abzufegen ift. Alle fich hierbei vorfindenden Fehler find innerhalb einer Frift von8 Tagen zu befeitigen , widrigenfalls dies auf Koften des Unternehmers gefchieht.Der Unternehmer ift verpflichtet , alle innerhalb eines Jahres fich zeigenden
Ausführungsmängel auf feine Koften zu befeitigen .

133- Das Haupterfordernis ift große Zähigkeit und Härte des Metalles , dieHerrteuimg
jvüfehung 78 bis 80 °/0 Kupfer mit 22 bis 20 ° /0 Zinn . Zufätze von Zink und Blei

Kirchenglocken, find verboten , weshalb eine chemifche Unterfuchung vom Abfall des Glocken -
guffes ftattzufinden hat . Das Glockengut muß rötlichweiß ausfehen und beimReiben mit einem Tuchlappen fich lebhafter rot färben (gelbliche Farbe deutet auf
Meffing , graue auf zuviel Zinn ). Die Windpfeifen vom Guß dürfen bei der Ab¬
lieferung nur mit dem Hammer abgefchlagen , die Bruchflächen weder gefchliffennoch befchmutzt fein . Der Bruch muß ein dichtes , feines Korn zeigen . (Ein kaum
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wahrnehmbares Korn deutet auf zuviel Zinn , tchieferiger , grobzahniger Bruch auf
zuviel Kupfer .)

Die Glocke muß der Beftellung gemäß verziert , richtig mit Infchrift verfehen ,
im Guß tadellos ausgeführt und nicht mit Firnisüberzug verfehen fein. Ein Mehr¬
gewicht bis zu 2 ° /0 über das vorgefchriebene ift ftatthaft , wird aber nur nach dem
wirklichen Metallwert bezahlt , welcher im Angebot anzugeben ift . Ebenfo wird
es bei einem Mindergewicht bis zu 2 °/0 gehalten ; follte dasfelbe größer fein , fo
wird die Abnahme der Glocke verweigert .

Der Unternehmer verpflichtet fich , der Glocke den vorgefchriebenen mufi-
kalifchen Ton zu geben . (Diefen kann man wohl nennen , beffer aber noch
durch eine dazu geftimmte Orgelpfeife bezeichnen . Ift die Glocke dann aufgehängt
und man läßt die Pfeife in der Nähe tönen , fo wird , wenn die Glocke den rich¬

tigen Ton hat , ein vernehmliches Mittönen der letzteren eintreten . Der Ton wird
durch Abglätten des Klöppels und der Anfchlagftelle allmählich reiner .) Splitter
und Abfchieferungen find durch Abfeilen zu befeitigen ; werden fie bedeutender ,
fo ift der Lieferant zum Umhängen der Glocke auf feine Koften verpflichtet .

Der Unternehmer hat den Klöppel , die Riemen , das Joch , das Aufwinden
und Aufhängen ohne Entfchädigung mitzuliefern und auszuführen . (Oder die be -
fondere Entfchädigung hierfür muß im Angebot angegeben werden .)

Nachdem die Glocke aufgehängt ift, findet das Probeläuten ftatt. (Entweder

24 maliges anhaltendes Läuten mit kleinen Paufen oder nur einige Stunden .)
Bleibt im erfteren Falle die Glocke ohne Schaden und hat fie den richtigen Ton,
fo erlifcht die weitere Verantwortlichkeit des Unternehmers ; im zweiten Falle

jedoch haftet er noch ein volles Jahr .
Uber die Aufhellung der Entwürfe und Anfchläge von Orgelbauten fiehe

Fußnote 40) .
Auf das Verdingungswefen der einzelnen deutfchen Staaten und größeren Verd.

'
n
3^

Städte hier näher einzugehen , ift fchon wegen Raummangels unmöglich . Es ift wefen anderer
in den meiften Staaten nicht einmal einheitlich geregelt , fondern zeigt den ver-

m
s
d
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te
fchiedenen Behörden entfprechend , denen die Bauten unterftellt find , vielfache

Abweichungen . So ift auch für die Garnifonbauten des Deutfchen Reiches das

Verdingungswefen durch die Garnifonbauordnung vom Jahre 1896 , bei der

Reichsmarine durch die Dienftordnung für die Kaiferlichen Werften vom

14- März 1882 beftimmt , während es bei der Reichspoft im wefentliehen mit

demjenigen des preußifchen Staates übereinftimmt . Die Unterfchiede beftehen

aber hauptfächlich nur in der Verfchiedenheit der Vorfchriften über das Vergeben
der Arbeiten , inwieweit öffentliches oder befchränktes Verdingungsverfahren
anzuwenden , ob freihändiges Übertragen der Lieferungen geftattet ift oder ob

das Unterbietungsverfahren eingefchlagen werden muß . Ebenfo handelt es fich

darum, wer oder welche Behörde zur Zufchlagserteilung berechtigt ift.

Auch die allgemeinen Bedingungen zeigen in einzelnen Punkten Abweichungen ,
während die technifchen Vorfchriften felbftverftändlich überall die gleichen fein

muffen, fofern nicht der einzelne Bau Abweichungen bedingt .
Hiernach muß alfo jeder , der zum Zweck der Leitung eines Baues bei

einer ftaatlichen oder ftädtifchen Behörde neu eintritt , zunächft fich über die dort

üblichen Vorfchriften des Verdingungswefens genau zu unterrichten fuchen , da

der vorliegende Band ihn notwendigerweife bezüglich der Einzelheiten im Stiche

laffen muß .
40J Siehe : Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten a . a . O. Bd. II . S. 201.
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